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1 Einleitung 

Für die im Zuge der Umsetzung der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(HWRM-RL) geforderten Hochwasserrisikomanagement (HWRM)-Pläne ist nach § 75 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 14b, Abs. 1 Nr. 1 und der Anlage 3 Nr. 1.3 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprü-
fung (SUP) durchzuführen.  

Mit der SUP soll gewährleistet werden, dass aus der Durchführung von HWRM-Plänen resul-
tierende Umweltauswirkungen bereits frühzeitig bei der Ausarbeitung und vor der Annahme 
des Plans systematisch berücksichtigt werden. Prüfgegenstand der SUP sind alle Maßnah-
men, die für die Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete, AP-
SFR - Areas of potential significant flood risk) wirksam sind und daher in den HWRM-Plan 
aufgenommen wurden. Dazu können auch nicht innerhalb der Gebiete mit potenziell signifi-
kantem Hochwasserrisiko verortete Maßnahmen gehören. 

Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht, in dem u. a. die voraussichtlich erhebli-
chen Umweltauswirkungen der HWRM-Pläne auf die im UVPG genannten Schutzgüter ent-
sprechend den Vorgaben des § 14g UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet werden.  

Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den rechtlich geforderten Mindestin-
halten des § 14g UVPG. 

Der vorliegende Umweltbericht bezieht sich auf den deutschen Teil der Flussgebietseinheit 
(FGE) Ems, der Teile der Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen umfasst. 
Das Gesamteinzugsgebiet der Ems beträgt 17.800 km² (bis Küsten-Basislinie und eine 
Seemeile).  

Von der Gesamtfläche liegen 4.134 km² (23 %) in Nordrhein-Westfalen, 10.874 km² (61 %) in 
Niedersachsen, 2.312 km (13 %) in den Niederlanden und 482 km² (3 %) in dem internatio-
nalen Bearbeitungsgebiet Ems-Dollart-Ästuar. 

Die im Einzugsgebiet der Ems liegenden Bundesländer haben sich darauf verständigt die 
Umsetzung der WRRL sowie der HWRM-RL für den deutschen Teil der FGE Ems koordiniert 
durchzuführen. Zu diesem Zweck haben sie im Jahr 2002 die Flussgebietsgemeinschaft 
(FGG) Ems gegründet, die als national zuständige Stelle die Koordinierung und Abstimmung 
dieser Aufgaben wahrnimmt. Dazu zählt auch die Koordination und Abstimmung der erfor-
derlichen Strategischen Umweltprüfungen. 

Die Erarbeitung des Umweltberichts zum HWRM-Plan für den deutschen Teil der FGE Ems 
erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der FGG Ems. 
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2 Gegenstand des HWRM-Plans (§ 14g Abs. 2 Nr. 1 UVPG) 

2.1 Ziele und Anlass 

In den HWRM-Plänen werden nach § 75 Abs. 2 Satz 2 WHG i.V.m. § 73 Abs. 1 Satz 2 WHG 
angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement zur Verringerung nachteiliger 
Hochwasserfolgen für die Schutzgüter:  

 menschliche Gesundheit, 

 Umwelt, 

 Kulturerbe sowie 

 wirtschaftliche Tätigkeit und erhebliche Sachwerte  
 
festgelegt sowie Maßnahmen benannt, die alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements 
umfassen.  

In Deutschland sind dabei die folgenden grundsätzlichen Ziele für das Hochwasserrisikoma-
nagement festgelegt (LAWA 2013b):  

 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 

 Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 

 Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwassers 

 Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser. 

Ein nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement im Sinne der Richtlinie umfasst somit alle 
Phasen vor, während und nach einem Hochwasserereignis. Der HWRM-Zyklus ist in der 
folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abb. 2-1: HWRM-Zyklus (vgl. LAWA 2013b) 

Mit dem Maßnahmenkatalog der LAWA sind den EU-Maßnahmenarten eindeutig zuordenba-
re Auswahllisten erarbeitet worden, welche die Grundlage für die aufzustellenden HWRM-
Pläne bilden können. Der LAWA-Maßnahmenkatalog wird aufgrund der Aspekte des Hoch-
wasserrisikomanagements  

 Vermeidung (hochwasserbedingter nachteiliger Folgen),  

 Schutz (vor Hochwasser),  

 Vorsorge (für den Hochwasserfall), 

 Wiederherstellung, Regeneration und Überprüfung 

 und Sonstiges 

nach Handlungsbereichen und Handlungsfeldern des Hochwasserrisikomanagements unter-
gliedert (vgl. Abb. 2-1).  

Die Zuordnung der Maßnahmentypen des LAWA-Maßnahmenkatalogs zu den Aspekten des 
HWRM kann der folgenden Übersicht entnommen werden (Tab. 2-1). 
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Tab. 2-1: Übersicht über die Einteilung der Maßnahmen des HWRM (LAWA 2013a) 

Aspekt Maßnahmenart der EU Liste und zugeordnete Nr. der Maßnahmen 
aus dem LAWA Maßnahmenkatalog 

Vermeidung Vermeidung (301-304) 
Entfernung oder Verlegung (305) 
Verringerung (306-308) 
Sonstige Vorbeugungsmaßnahmen (309) 

Schutz Management natürlicher Überschwemmungen / Abfluss- und Einzugsge-
bietsmanagement (310-314) 
Regulierung des Wasserabflusses (315-316) 
Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und in Überschwemmungsgebie-
ten (317-318) 
Management von Oberflächengewässern (319-320) 
Sonstige Schutzmaßnahmen (321) 

Vorsorge Hochwasservorhersagen und Hochwasserwarnungen (322-323) 
Planung von Hilfsmaßnahmen für den Notfall / Notfallplanung (324) 
Öffentliches Bewusstsein und Vorsorge (325) 
Sonstige Vorsorge (326) 

Regeneration 
und Überprü-
fung 

Überwindung der Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft, Beseiti-
gung von Umweltschäden (327) 
Sonstige Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung (328) 

Sonstiges Sonstiges (329) 

Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Konzeptionelle Maßnahmen (501-510) 

Im Umweltbericht sind die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des HWRM-
Planes auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter 

 Menschen und menschliche Gesundheit,  

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,  

 Boden,  

 Wasser, 

 Klima / Luft,  

 Landschaft,  

 Kultur- und sonstige Sachgüter  
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einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu betrachten so-
wie hinsichtlich der Entwicklung bei Nichtdurchführung des Planes (Nullvariante) darzustel-
len.  

Gemäß § 75 WHG sind bis zum 22. Dezember 2015 koordinierte HWRM-Pläne zu erstellen 
und zu veröffentlichen. In der FGG Ems wurde beschlossen einen HWRM-Plan für den deut-
schen Teil der FGE Ems zu erstellen. Gegenstand der SUP sind die im HWRM-Plan vorge-
sehenen Maßnahmen. Der HWRM-Plan wird dabei bis zum 22.12.2021 und danach alle 
sechs Jahre überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. 

2.2 Wesentliche Inhalte 

Der HWRM-Plan wird auf Grundlage der Gefahren- und Risikokarten erstellt, die für die im 
Vorfeld bestimmten Gebiete mit einem potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko (Risiko-
gebiete, APSFR) erarbeitet wurden (Abb. 2-2).  

Die inhaltlichen Anforderungen an einen HWRM-Plan sind in § 75 WHG und in Artikel 7 so-
wie im Anhang der HWRM-RL aufgeführt. Demnach berücksichtigen HWRM-Pläne alle As-
pekte des Hochwasserrisikomanagements (HWRM), wobei die Schwerpunkte auf Vermei-
dung, Schutz, Vorsorge und Regeneration/Wiederherstellung, einschließlich Hochwasser-
vorhersage und Frühwarnung, auf nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und 
einer Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit gelegt werden. Als Grundlage zur 
Erstellung des HWRM-Planes dient der von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) erarbeitete Maßnahmenkatalog. Dieser tabellarische Maßnahmenkatalog umfasst 
neben den Maßnahmen zur WRRL auch die Maßnahmentypen zum HWRM-Plan. Die ent-
sprechenden im HWRM-Plan zu verwendenden Maßnahmentypen sind mit Nummern 301 - 
329 bezeichnet. Weitere konzeptionelle Maßnahmentypen sind mit den Nummern 501 - 510 
erfasst. Eine Spalte zeigt an, ob die Maßnahmen zur WRRL und der HWRM-RL sich gegen-
seitig fördern (Bezeichnung M1), einen möglichen Zielkonflikt bei der jeweils anderen Richtli-
nie hervorrufen können (Bezeichnung M2), oder für die jeweils andere Richtlinie nicht rele-
vant sind (Bezeichnung M3). 

Der deutsche Teil der FGE Ems besteht aus zwei Koordinierungsräumen, die ihrerseits in 
Bearbeitungsgebiete1 unterteilt sind. Zum Koordinierungsraum Ems Nord gehören die Bear-
beitungsgebiete Ems-Ästuar, Untere Ems sowie Leda-Jümme. Der Koordinierungsraum Ems 
Süd beinhaltet die Bearbeitungsgebiete Ems/Nordradde, Hase und Obere Ems. 

Insgesamt gibt es in den sechs Bearbeitungsgebieten fünf Risikogebiete. Ein Risikogebiet 
erstreckt sich dabei über alle drei Bearbeitungsgebiete des Koordinierungsraumes Untere 
Ems. Zwei weitere Risikogebiete befinden sich in dem Bearbeitungsgebiet Obere Ems. In 

                                                

1 Die Bearbeitungsgebiete entsprechen in anderen Flussgebietseinheiten (z. B. Elbe) den sogenann-
ten Planungseinheiten. 



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 6 
 

den Bearbeitungsgebieten Hase und Ems/Nordradde liegt jeweils ein Risikogebiet (Abb. 
2-2). 

 

Abb. 2-2:  Risikogebiete in der FGE Ems (GESCHÄFTSSTELLE EMS 2015a) 
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2.3 Beziehung zu anderen relevanten Plänen oder Programmen 

Beziehungen zu anderen Plänen und Programmen werden dargestellt, soweit diese für den 
HWRM-Plan bzw. nachgeordnete Zulassungsverfahren von Belang sind. Sie bestehen hin-
sichtlich der folgenden Aspekte: 

 Zum Teil sind in anderen Plänen und Programmen bereits Maßnahmen zum Hochwas-
serrisikomanagement erarbeitet worden, die wegen bestehender Synergien für die 
HWRM-Pläne bedeutsam sind bzw. zu Bestandteilen von HWRM-Plänen geworden sind. 

 Bei Maßnahmen der HWRM-Pläne sind Konflikte mit den Zielen anderer Pläne und Pro-
gramme nicht auszuschließen.  

 Generell sind die in den Raumordnungsprogrammen festgelegten Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung und Landesplanung zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Zudem um-
fasst der Handlungsbereich „Flächenvorsorge“ die Anwendung regionalplanerischer und 
bauleitplanerischer Instrumente (z. B. die Festlegung von festgesetzten und vorläufig ge-
sicherten Überschwemmungsgebieten als Vorranggebiete Hochwasserschutz in den Re-
gionalplänen und die Festsetzung wasser- und baurechtlicher Vorgaben für angepasste 
Nutzungen in hochwassergefährdeten Bereichen)  

 Ergänzend können finanzielle Förderprogramme zur Maßnahmenumsetzung aufgeführt 
werden. 

Von besonderer Bedeutung sind die in den Bewirtschaftungsplänen festgelegten Maßnah-
men zur WRRL. Einerseits trägt ein Teil der Maßnahmen der WRRL zum natürlichen Was-
serrückhalt bei. Andererseits können insbesondere bei Maßnahmen des Technischen Hoch-
wasserschutzes Konflikte zu den Zielen der WRRL vorliegen.  

Die Zielausrichtungen der WRRL und der HWRM-RL unterscheiden sich, jedoch steht die 
Umsetzung der Ziele beider Richtlinien in engem Zusammenhang mit dem „Schutzgut Was-
ser“. Dadurch wirken die Richtlinien in überwiegend identischen Gebietskulissen, wodurch 
Synergien wie auch Konflikte durch Maßnahmen zur Förderung der Zielumsetzung beider 
Richtlinien nicht auszuschließen sind. Die HWRM-RL sieht ausdrücklich eine enge Koordina-
tion mit der Umsetzung und hinsichtlich der Ziele der WRRL vor. In der WRRL wird die Koor-
dination mit der HWRM-RL nicht explizit gefordert, da die WRRL zeitlich vor der HWRM-RL 
verabschiedet wurde. Als weitere, jedoch der WRRL deutlich nähere Richtlinie, ist die EU – 
Meeresstrategierahmenrichtlinie vom 15. Juli 2008 zu nennen. Ziel ist hier, ähnlich der 
WRRL, das Erreichen oder Erhalten des guten Zustands der Meeresumwelt bis 2020. Hierfür 
ist bis Ende 2015 ein Maßnahmenprogramm aufzustellen. 

Ebenso können im Einzelfall insbesondere in Auen Zielkonflikte hinsichtlich der Schutz-
zwecke und der Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten und ggf. auch mit den, in Be-
wirtschaftungsplänen aufgrund Artikel 6 Abs. 1 der FFH-RL bzw. der VS-RL (Natura 2000-
Managementpläne), festgelegten Maßnahmen bestehen. Bei möglichen Beeinträchtigungen 
sind durch Suche geeigneter räumlicher Alternativen oder sonstige Planfestlegungen Konflik-
te mit Natura 2000-Gebieten zu vermeiden. Wenn Plandurchführungen dennoch zu erhebli-
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chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten 
führen können, ist eine Verträglichkeitsprüfung nach §§ 34 und 36 BNatSchG durchzuführen. 
Auf der Ebene des HWRM-Planes können im Allgemeinen aber keine belastbaren Aussagen 
zur Verträglichkeit der betrachteten LAWA-Maßnahmentypen gem. § 36 BNatSchG getroffen 
werden. Eine Verträglichkeitsprüfung muss daher gegebenenfalls auf der Ebene eines nach-
gelagerten Verfahrens erfolgen. 

Den Hochwasser-Aktionsplan Ems  (http://www.umweltamt.org/hochwasser/) gibt es seit 
2001. Er beschreibt die Hochwassersituation, gibt Empfehlungen und schlägt Maßnahmen 
vor. Schutzziele sind die Minderung der Schadensrisiken, Minderung der Hochwasserstände, 
Verstärkung des Hochwasserbewusstseins und Verbesserung der Hochwasserinformation. 
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3 Methodisches Vorgehen 

Überblick 

Prüfgegenstand der SUP ist die Gesamtheit der im HWRM-Plan der FGG Ems festgeleg-
ten Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Hochwasserfolgen im deutschen Flussein-
zugsgebiet Ems. Für diese Maßnahmen ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit bei Realisierung 
erhebliche Umweltauswirkungen positiver oder negativer Art auftreten können. Die Prüfin-
tensität orientiert sich dabei an der Ebene der planerischen Festlegungen des HWRM-
Planes. Dabei werden die beiden folgenden Hauptschritte unterschieden:  

I) Allgemeingültige Wirkungsanalyse der einzelnen Maßnahmentypen des LAWA-
Maßnahmenkatalogs 

II) Raumbezogene Auswirkungsprognose und –bewertung 

Zu I) Mit dem LAWA-Maßnahmenkatalog wurden Auswahllisten erarbeitet, um die EU-
Berichterstattung zu den HWRM-Plänen und die Analyse der Informationen zu erleichtern. 
Die zahlreichen Einzelmaßnahmen wurden hier in 29 unterschiedlichen Maßnahmentypen 
zusammengefasst. Bei der Erfassung der Einzelmaßnahmen durch die Bundesländer erfolgt 
eine Zuordnung in die Maßnahmentypen. 

Die zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Basis der Maß-
nahmentypen des LAWA-Katalogs. 

Aufgrund der abstrakten Ebene des HWRM-Planes werden die Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge vorrangig verbal-qualitativ beschrieben und beurteilt. Eine Betrachtung der 
detaillierten, kleinräumigen Auswirkungen jeder Einzelmaßnahme ist aufgrund der abstrakten 
Planungsebene nicht möglich. Sie erfolgt mit den jeweils fachrechtlich vorgesehenen pro-
jektbezogenen Umweltprüfinstrumenten und ggf. Umweltverträglichkeitsprüfungen im nach-
gelagerten, konkretisierenden Zulassungsverfahren. Hier erfolgt dann die Feinabstimmung 
jeder Einzelmaßnahme mit den unterschiedlichen Belangen der Schutzgüter. 

Zu II) Aufbauend auf der allgemeingültigen Wirkungsanalyse für die Maßnahmentypen des 
LAWA-Katalogs erfolgt eine raumbezogene Auswirkungsprognose. 

Als räumliche Ebene für die Maßnahmenbewertung werden, analog zum Vorgehen im Maß-
nahmenprogramm (WRRL), die im Rahmen des ersten Bewirtschaftungszyklus zum Maß-
nahmenprogramm, festgelegten Bearbeitungsgebiete herangezogen. Dies ist sinnvoll, da 
auch außerhalb von Risikogebieten Maßnahmen durchgeführt werden können, deren Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter berücksichtigt werden müssen. 

Die Zuordnung vereinfacht zudem eine gemeinsame Betrachtung der Umweltauswirkungen 
von Maßnahmenprogramm (WRRL) und HWRM-Plan. 

Die räumliche Zuordnung dient ausschließlich der Strukturierung der Maßnahmen und be-
deutet keine administrative oder fachliche Zuordnung oder Zuständigkeit. 
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Ziele des Umweltschutzes als „Roter Faden“ 

Von besonderer Bedeutung für das methodische Vorgehen bei der SUP sind die für den 
HWRM-Plan maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes, die gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG 
im Umweltbericht darzustellen sind. Die Ziele stellen den „Roten Faden“ im Umweltbericht 
dar, da sie bei sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umweltberichts herangezogen 
werden und somit der Überschaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts dienen.  

Aus der Vielzahl der existierenden Zielvorgaben sind dabei diejenigen auszuwählen, die von 
sachlicher Relevanz für den HWRM-Plan sind und gleichzeitig einen entsprechenden räumli-
chen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen.  

Welche Ziele dem Umweltbericht zum HWRM-Plan der FGG Ems zugrunde gelegt werden, 
wird in Kapitel 4 ausführlich erläutert.  

Derzeitiger Umweltzustand, Umweltprobleme und Prognose-Nullfall 

Die Beschreibung des Zustands der Umwelt bzw. der Schutzgüter basiert ausschließlich auf 
vorhandenen Daten und Informationen. Originäre Erhebungen zur Umweltsituation werden 
im Rahmen der SUP nicht durchgeführt. 

Die Darstellung des Umweltzustands gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 3 UVPG bezieht sich auf die 
formulierten Ziele des Umweltschutzes (siehe Kapitel 4).  

Als Informationsgrundlage werden in erster Linie vorhandene Unterlagen verwendet. Unter 
anderem werden für die Darstellung des Umweltzustands Daten des Bundesamtes für Na-
turschutz (BFN) sowie des Umweltbundesamtes (UBA) ausgewertet. Zudem wird auf Aus-
wertungen vorhandener Fachliteratur und soweit angebracht auf die Umweltberichterstattun-
gen der Länder zurückgegriffen. 

Für die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch-
führung des HWRM-Plans gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 3 UVPG erfolgt eine Einschätzung der 
Entwicklungstrends der Kriterien für die Zielerreichung im Prognose-Nullfall. 

Die Trendabschätzung für die schutzgutbezogenen Ziele bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans nimmt sowohl Bezug auf die relevanten gesetzlichen Regelwerke und politischen Stra-
tegien als auch auf die gegenwärtigen anthropogenen Tätigkeiten. 

Der Zeithorizont für die Trendprognosen richtet sich vorrangig nach der Geltungsdauer des 
HWRM-Plans, also bis Ende 2021. Bei Teilaspekten können jedoch nur längerfristige Trends 
ausgewertet werden (bspw. für den Klimawandel). 

Die Trendabschätzung erfolgt in einer dreistufigen Skalierung: 

▲ Das Kriterium wird sich voraussichtlich positiv entwickeln. 

► Voraussichtlich wird keine wesentliche Veränderung des Kriteriums eintreten. 

▼ Das Kriterium wird sich voraussichtlich negativ entwickeln. 

k. A. Zur zukünftigen Entwicklung des Kriteriums sind keine Angaben sinnvoll oder mög-
lich. 
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Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Auf der planerischen Ebene spielen insbesondere die kumulativen Umweltauswirkungen und 
die Gesamtplanwirkungen, die durch das Zusammenwirken der Vielzahl der im HWRM-Plan 
festgelegten Maßnahmen verursacht werden, eine ausschlaggebende Rolle. Unter kumulati-
ven Umweltauswirkungen wird die räumliche Überlagerung gleichartiger oder synergistisch 
wirksamer Umweltauswirkungen (z. B. ausgehend von mehreren Maßnahmen) auf ein 
Schutzgut (z. B. Landschaftsbild eines Teilraumes, Biotopverbundsystem usw.) verstanden. 
Unter Gesamtplanwirkungen ist die Summe sämtlicher negativer und positiver Auswirkungen 
des HWRM-Plans zu verstehen. 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des HWRM-Plans für den deut-
schen Teil der FGE Ems wird in mehreren Schritten vorgenommen (Abb. 3-1).  

Allgemeine Wirkungsanalyse der Maßnahmentypen des LAWA-Maßnahmenkatalogs 
(Ursache-Wirkungs-Beziehungen) 

Ausgangspunkt der Prognose der Umweltauswirkungen ist eine allgemeingültige Wirkungs-
analyse der Umweltwirkungen der Maßnahmentypen des HWRM-Planes. Dabei wird für je-
den der 29 im standardisierten LAWA-Maßnahmenkatalog enthaltenen Maßnahmentypen 
eine Aussage darüber getroffen, ob Maßnahmen dieses Maßnahmentyps grundsätzlich bei 
der späteren Realisierung zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können oder nicht. 
Für die einzelnen Maßnahmentypen werden die grundsätzlich zu erwartenden Wirkfaktoren 
(z. B. Bodenversiegelung, Barrierewirkung) in einer Ursachen-Wirkungs-Matrix tabellarisch 
dargestellt und schutzgutbezogen bewertet (vgl. Anhang II). 

Dabei werden die schutzgutbezogenen Umweltziele den verschiedenen Wirkfaktoren gegen-
übergestellt, so dass eine Einschätzung erfolgen kann, inwieweit für die einzelnen Maßnah-
mentypen durch den jeweiligen Wirkfaktor ein Beitrag zur Erreichung des schutzgutbezoge-
nen Ziels des Umweltschutzes geleistet wird. Die Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden 
dabei anhand der folgenden Bewertungsstufen (Tab. 3-1) eingeschätzt. 

Tab. 3-1: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung in der Ursache-Wirkungs-Matrix 

++ besonders positiver Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

+ positiver Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

o keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Ziel des Umwelt-
schutzes 

- negativer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

- - besonders negativer Beitrag zum Ziel des Umweltschutzes 

Bei der Einschätzung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen eines Maßnahmentyps werden 
nur die anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren berücksichtigt. Baubedingte Wirkungen 
sind temporär und meist räumlich begrenzt (z. B. Erschütterungen und Staubimmissionen). 
Diese Wirkungen können aufgrund der abstrakten Planungsebene der SUP nicht adäquat 
betrachtet werden und müssen daher ggf. in nachgeordneten Verfahren berücksichtigt wer-
den. 
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Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen der Maßnahmentypen wird eine „worst-case-
Betrachtung“ zu Grunde gelegt. Dies ist erforderlich, da unter einem Maßnahmentyp des 
LAWA-Maßnahmenkatalogs sehr unterschiedliche (Einzel-)Maßnahmen bzw. verschiedene 
Ausprägungen von Maßnahmen zusammengefasst wurden. Es wird jedoch davon ausge-
gangen, dass die Maßnahmen nach Stand der Technik geplant bzw. umgesetzt werden. Die 
konkreten örtlichen Verhältnisse bleiben bei dieser zusammenfassenden Bewertung der 
grundsätzlichen Wirkungen unberücksichtigt.  

Maßnahmentypen, für die keine unmittelbar umweltrelevanten Wirkungen zu erwarten sind, 
da es sich um rein konzeptionelle Ansätze handelt (500er Maßnahmentypen im LAWA Maß-
nahmenkatalog, vgl. Anhang I), werden dabei nicht in einer Ursachen-Wirkungs-Matrix bear-
beitet, sondern verbal-argumentativ berücksichtigt. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden implizit berücksichtigt, indem sich die 
Wirkungsbeschreibungen bzw. die Bestimmung der Wirkfaktoren oftmals auf mehrere 
Schutzgüter beziehen. So hat etwa der Wirkfaktor Nutzungsänderung/-beschränkung (über-
wiegend im Sinne von Nutzungsextensivierung) nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die 
ökologischen Bodenfunktionen, die Grundwasser- und Oberflächengewässer-Qualität, son-
dern auch indirekt auf die menschliche Gesundheit (durch Verbesserung der Trink- und Ba-
dewasserqualität sowie verbesserten Wasserrückhalt in der Fläche), auf die biologische Viel-
falt (Förderung der Lebensraumvoraussetzungen für seltene Tier- und Pflanzenarten) sowie 
auf das Landschaftsbild (durch Aufwertung der Strukturvielfalt, Natürlichkeit und Charakteris-
tik der Landschaft). Insofern werden schutzgutübergreifende Wechselwirkungen im Umwelt-
bericht berücksichtigt. 

Natura 2000-Verträglichkeit 

Bei möglichen Beeinträchtigungen innerhalb von FFH- oder Vogelschutz-Gebieten sind 
durch Suche geeigneter räumlicher Alternativen oder sonstige Planfestlegungen Konflikte mit 
Natura 2000-Gebieten zu vermeiden.  

Auf der Ebene des HWRM-Plans können im Allgemeinen aber keine belastbaren Aussagen 
zur Verträglichkeit der betrachteten LAWA-Maßnahmentypen gem. § 36 BNatSchG getroffen 
werden. In der „Darstellung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ (vgl. Anhang II) der einzel-
nen Maßnahmentypen werden jedoch im Textfeld „Zusammenfassende Einschätzung" die 
prinzipiell möglichen Wirkungen der einzelnen Maßnahmentypen auf Natura 2000-Gebiete 
beschrieben, sofern eine Bewertung auf der abstrakten Betrachtungsebene möglich / sinnvoll 
ist. 

Wenn auf dieser Planungsebene erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten nicht ausgeschlossenen werden können, ist eine 
Verträglichkeitsprüfung nach §§ 34 und 36 BNatSchG auf der Ebene eines nachgelagerten 
Verfahrens durchzuführen. 
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Raumbezogene Auswirkungsprognose und –bewertung in den unterschiedlichen 
räumlichen Aggregationsebenen (Bearbeitungsgebiet – Gesamtraum) 

Aufbauend auf der maßnahmenbezogenen Wirkungsanalyse erfolgt entsprechend der räum-
lichen Aufgliederung des deutschen Teils der FGE Ems eine raumbezogene Auswirkungs-
prognose und –bewertung auf Ebene der Bearbeitungsgebiete. Dazu wird zunächst jedes 
Hochwasserrisikogebiet (mit seinen entsprechenden Maßnahmen) dem Bearbeitungsgebiet 
zugeordnet, in dem es sich befindet. Als Bewertungsmaßstab werden die Ziele des Umwelt-
schutzes (vgl. Kapitel 4) herangezogen. 

Im Ergebnis der Bewertung der Umweltauswirkungen hat die SUP eine Aussage darüber zu 
treffen, ob bzw. inwieweit die gesetzlichen Umweltanforderungen bzw. die geltenden Ziele 
des Umweltschutzes betroffen bzw. erfüllt sind. Da die Maßnahmen im HWRM-Plan nicht 
quantifiziert und - abgesehen von der räumlichen Zuordnung zu den Hochwasserrisikogebie-
ten und Bearbeitungsgebieten - nicht überall konkret räumlich verortet sind, ist im Rahmen 
der SUP eine Quantifizierung bzw. flächenscharfe Verortung von Umweltauswirkungen nicht 
möglich.  

Um die Umweltauswirkungen auf verschiedene Schutzgüter untereinander vergleichbar zu 
bewerten, wird die schutzgutbezogene Gesamtbewertung gemäß des in Tab. 3-2 enthalte-
nen ordinalen vierstufigen Bewertungsschema vorgenommen. Die zweistufige Beurteilung im 
positiven Bereich qualifiziert auf angemessene Weise den positiven Beitrag des HWRM-
Plans auf die Ziele des Umweltschutzes. 

Tab. 3-2: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung  
(Einordnung der Zielerfüllungsgrade definierter Ziele des Umweltschutzes) 

Der Zeithorizont für die Prognosen orientiert sich - wie bei der Prognose der Entwicklungs-
trends - vorrangig nach der Geltungsdauer des HWRM-Plans, also bis Ende 2021.  

Bei diesem relativ nahen Prognosehorizont ist zu berücksichtigen, dass Veränderungen in 
den Teilökosystemen im Bereich der FGG Ems in der Regel längere Zeiträume benötigen, 
um eine messbare Wirkung zu erzielen. Gegenstand dieses Umweltberichts sind jedoch die 
bis 2021 vorgesehenen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die Auswirkungsprognose für den HWRM-Plan erfolgt aufeinander aufbauend und zuneh-
mend aggregiert auf zwei räumlichen Ebenen (Abb. 3-1): 

1. Summe der Umweltauswirkungen in einem Bearbeitungsgebiet (= kumulative Umwelt-
auswirkungen), 

 potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

  potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 
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Grundsätzliche / allgemeingültige Wirkungsanalyse für die Maß-
nahmen des Maßnahmenkatalogs 

Schutzgutbezogene Analyse 
der geltenden Ziele des Um-

weltschutzes 

HWRM-Plan 

FGE Ems 

Gefahrenkarten und Risiko-
karten 

Gebiete mit potenziell signi-
fikantem Hochwasserrisiko 

Raumbezogene  

Auswirkungsprognose und –bewertung 

2. aggregiert für gesamten HWRM-
Plan im deutschen Teil der FGE 
Ems (Gesamtplanwirkungen) 

1. für die nationalen Bearbei-
tungsgebiete, die mind. ein Ri-
sikogebiet beinhalten 

2. Summe der Umweltauswirkungen des gesamten HWRM-Planes für den deutschen Teil 
der FGE Ems (= Gesamtplanwirkungen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-1:  Arbeitsschritte zur Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
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Abb. 3-2: Übersicht über die Bearbeitungsgebiete und Koordinierungsräume im deutschen 
Teil der FGE Ems 
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Summe der Umweltauswirkungen in einem Bearbeitungsgebiet 

Im ersten grundlegenden Bewertungsschritt wird die Betroffenheit der relevanten Umweltzie-
le durch die Maßnahmentypen des LAWA-Maßnahmenkatalogs im jeweiligen Risikogebiet 
bzw. des zugeordneten Bearbeitungsgebietes betrachtet. Dafür wird auf die Ergebnisse der 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Maßnahmentypen zurückgegriffen (siehe Anhang II).  

Mittels gutachterlicher Einschätzung wird für jedes Ziel des Umweltschutzes ermittelt, ob in 
der Gesamtschau der Wirkungen ein insgesamt positiver, neutraler oder negativer Beitrag 
zur Erreichung eines Ziels prognostiziert wird. In den überwiegenden Fällen ist die Einschät-
zung eindeutig. Eine Einzelfallbetrachtung zur Einschätzungen der Umweltwirkungen erfolgt, 
wenn sowohl positive als auch negative Beiträge auf ein Ziel vorkommen. Zugunsten einer 
aggregierten Aussage ist dabei nicht zu vermeiden, Einzeleffekte zu vernachlässigen. 

Die Umweltwirkungen der in einem Bearbeitungsgebiet vorgesehenen Maßnahmentypen 
werden zusammenfassend bewertet. Dafür werden die in den Ursache-Wirkungs-
Beziehungen beschriebenen Umweltwirkungen (siehe Anhang II) der im Bearbeitungsgebiet 
vorgesehenen Maßnahmentypen je Ziel des Umweltschutzes betrachtet. Dies erfolgt nach 
den in der Abb. 3-3 dargestellten Grundsätzen. Prinzipielle Zielsetzung bei der Ermittlung 
des Beitrags zur Erreichung des Umweltziels auf der Ebene der Bearbeitungsgebiete ist es, 
die potenziell negativen Umweltauswirkungen zu identifizieren und in ihrer Bedeutung ge-
genüber den positiven und neutralen Wirkungen zu bewerten. Die Ermittlung des summari-
schen Beitrags zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes für ein Bearbeitungsgebiet 
erfolgt dann entlang eines Entscheidungsbaumes (vgl. Abb. 3-3). 

Die Bewertungsmethodik integriert das „worst-case“-Prinzip bei potenziell negativen Um-
weltwirkungen, beachtet aber auch die positiven Beiträge des HWRM-Plans auf die Schutz-
güter.  

Für die Ermittlung des (Gesamt-)Beitrages zur Erreichung eines schutzgutbezogenen Ziels in 
einem Bearbeitungsgebiet ist das Vorkommen bzw. Nichtvorkommen eines negativen Bei-
trags ausschlaggebend. Ein Anteil negativer Beiträge größer als 25 % (bezogen auf ein Ziel 
des Umweltschutzes) wird als negativer Gesamtbeitrag gewertet. Trifft dies nicht zu, ergibt 
sich ein neutraler oder positiver Gesamtbeitrag. Welche Bewertung erreicht wird, entscheidet 
der prozentuale Anteil positiver Beiträge. Existieren ausschließlich positive Beiträge der 
Maßnahmentypen auf ein Ziel des Umweltschutzes, entscheiden die prozentualen Anteile 
über die jeweilige Einstufung.  

Die Gesamtbewertung eines schutzgutbezogenen Ziels in einem Bearbeitungsgebiet wird 
abschließend einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die gutachterliche Prüfung berücksich-
tigt insbesondere die lokalen sowie großräumigen Wirkungen der Maßnahmentypen bezo-
gen auf ein Ziel des Umweltschutzes in einem Bearbeitungsgebiet. 
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Abb. 3-3: Ermittlung des Beitrags zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes auf der  
Ebene der Bearbeitungsgebiete 

Summe der Umweltauswirkungen des gesamten HWRM-Plans der FGG Ems  

In einem zweiten räumlichen Aggregationsschritt wird die Betroffenheit der Ziele des Um-
weltschutzes durch die Maßnahmentypen des LAWA-Maßnahmenkatalogs hinsichtlich des 
gesamten HWRM-Plans der FGG Ems ermittelt. Auf der Grundlage der Auswirkungsprogno-
sen für die Bearbeitungsgebiete erfolgt eine tabellarische sowie eine argumentative Darstel-
lung und Bewertung der Betroffenheit der relevanten Ziele des Umweltschutzes. Die Aggre-
gation innerhalb der einzelnen Umweltzielbereiche von den Einzelergebnissen für die Bear-
beitungsgebiete zu einem Gesamtergebnis für den gesamten deutschen Teil der FGE Ems 
erfolgt durch einfache Mittelwertbildung. Liegt der Mittelwert genau zwischen zwei Klassen, 
so wird die schlechtere Bewertungsklasse dargestellt. 
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4 Darstellung der geltenden Ziele des Umweltschutzes 
(§ 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG) 

Gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG sind dem Umweltbericht die „geltenden Ziele des Umwelt-
schutzes“ (im Folgenden auch Umweltziele genannt) zugrunde zu legen. Anhand dieser Zie-
le und entsprechender Indikatoren bzw. Auswirkungskriterien zur Ermittlung der Zielerfüllung 
wird der gesamte Umweltbericht strukturiert. Die Ziele dienen als Orientierung für die Um-
welt-Zustandsanalyse, die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen und die 
Überwachung derselben. Somit bilden die Ziele des Umweltschutzes den „roten Faden“ im 
Umweltbericht. 

Die im folgenden verwendeten Ziele des Umweltschutzes sind so ausgewählt, dass sie im 
Rahmen der Entscheidung über den HWRM-Plan von sachlicher Relevanz sind, d. h. einen 
Bezug zu den Schutzgütern der SUP und den voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen haben und einen dem Plan angemessenen räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad 
besitzen. Aufgrund der Größe des Planungsraumes scheiden daher Zielsetzungen, die nur 
für einzelne Bundesländer gelten, für einen gemeinsamen Umweltbericht aus. Quellen für 
geeignete Zielvorgaben sind die maßgebenden Planungs- und Fachgesetze sowie internati-
onale, gemeinschaftliche und nationale Regelwerke, Protokolle oder Planwerke. Weiterhin ist 
bei der Zielauswahl zu berücksichtigen, ob für die Überprüfung der gewählten Ziele eine aus-
reichende flächendeckende Datengrundlage entsprechend des Abstraktionsgrades für den 
Planungsraum zur Verfügung steht, d. h. ob methodisch vergleichbar im Gesamtgebiet Aus-
sagen erarbeitet werden können. 

Um die Überschaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts zu gewährleisten erfolgt eine 
Konzentration auf wenige Ziele pro Schutzgut. Die Vielzahl der Unterziele bzw. Teilziele wird 
dabei weitestgehend unter einer übergeordneten Zielsetzung zusammengefasst.  

Aufgrund des angestrebten einheitlichen methodischen Rahmens für die SUP des Maßnah-
menprogramms nach WRRL und des HWRM-Plans wird ein einheitliches schutzgutbezoge-
nes Zielsystem verwendet. Hierbei ist für die SUPs zu den HWRM-Plänen der FGG Elbe, 
FGG Weser und FGG Ems ein einheitlicher methodischer Rahmen vorgesehen. Als Grund-
lage der Erstellung wurde deshalb das Zielsystem des Umweltberichts zum 1. Maßnahmen-
programm der FGG Elbe herangezogen und ergänzt bzw. aktualisiert.  

Folgendes schutzgutbezogenes Zielsystem für die Umweltberichte zum HWRM-Plan und 
zum WRRL-Maßnahmenprogramm für die FGE Ems in Deutschland wird herangezogen (vgl. 
Tab. 4-1): 
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Tab. 4-1: Schutzgutbezogenes Zielgerüst  

Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  Erläuterungen 

Menschen/ 
menschliche Ge-
sundheit 

 Schutz des Menschen vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (§ 1 BImSchG, Ba-
degewässer-Richtlinie, Trinkwasserver-
ordnung) 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß 
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, z. B. durch 
Luftverunreinigungen, Lärm, gefährliche Stoffe, Hochwasser und Keime 

 Dauerhafte Sicherung des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1
Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG, 
Badegewässer-Richtlinie) 

Zur dauerhaften Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind 
insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, zum Zweck der Erholung in der 
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem 
im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen 

 Gewährleistung eines nachhaltigen 
Hochwasserschutzes 
(§ 72 - § 81 WHG) 

Gewährleistung von möglichst natürlichen und schadlosen Abflussverhältnissen und 
Vorbeugung bzgl. der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen an Binnenge-
wässern. Gewährleistung eines umfassenden Küstenschutzes vor Sturmfluten und 
dem klimabedingtem Anstieg des Meeresspiegels 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Viel-
falt 

 Schaffung eines Biotopverbundes / 
Durchgängigkeit von Fließgewässern (§ 
20 Abs. 1 BNatSchG, § 21 BNatSchG) 

Ein landesweiter Biotopverbund mit > 10% der Fläche soll geschaffen werden, mit 
dem Ziel die heimischen Arten und Artengemeinschaften und ihre Lebensräume 
nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Fließgewässer und ihre Auen dienen als 
zentrale Achsen eines Biotopverbundes. Oberirdische Gewässer einschließlich der 
Gewässerrandstreifen und Uferzonen sollen eine dauerhafte Vernetzungsfunktion für 
dessen Schutz und Entwicklung übernehmen. 

 Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, 
ihrer Lebensgemeinschaften sowie ihrer 
Biotope und Lebensstätten 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG, § 31 bis § 36
BNatSchG) 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 
und Lebensstätten sind für die Sicherung der Funktionen des Naturhaushaltes zu 
erhalten. 
Eine besondere Stellung bei der Berücksichtigung des Schutzguts Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt nehmen die Zielsetzungen der Fauna-Flora-Habitate-
Richtlinie (FFH-RL 92/43/EWG) sowie der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL 
79/409/EWG) ein. Durch die Richtlinie wird die Schaffung, Erhaltung und Entwick-
lung eines europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 für europäisch bedeut-
same Pflanzen und Tiere gewährleistet. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  Erläuterungen 

  Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, § 1 Abs. 2 
BNatSchG) 

Naturnahe Flüsse und Auen repräsentieren Schwerpunkte der Biodiversität. Die 
Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt, insbesondere dieser Ökosys-
teme, ist zu gewährleisten. 

Boden  Sparsamer Umgang mit Grund und Bode
(§ 1a BauGB) 

Sparsamer Umgang mit dem Boden durch Begrenzung der Flächeninanspruchnah-
me für Siedlung und Verkehr auf das notwendige Maß. 

 Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen (sinngemäß 
§ 1 BBodSchG) 

Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen (Biotopentwick-
lungspotenzial, Ertragspotenzial, Filter-, Puffer und Speicherfunktion und Funktion 
als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf) sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. Böden sind vor 
Erosion, Verdichtung und andern Einwirkungen auf die Bodenstruktur zu schützen. 

 Gewährleistung einer forst- und landwirt-
schaftlichen Nutzung (§ 1 BBodSchG in 
Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchsta-
be c BBodSchG) 

Berücksichtigung der Nutzungsfunktion des Bodens als Standort für die Land- und 
Forstwirtschaft. 

Wasser 
(Oberirdische Ge-
wässer / Küsten-
gewässer) 

 Erreichen und erhalten eines guten ökolo-
gischen Zustands 
(§ 27 WHG) 

Die ökologische Funktion eines Oberflächenwasserkörpers hängt in erster Linie von 
den biologischen Qualitätskomponenten ab. Neben den chemischen Komponenten 
müssen die hydromorphologischen Komponenten in einer Qualität vorliegen, so 
dass die Lebensgemeinschaften im Gewässer einen "guten Zustand" aufweisen 
können. Nur wenn neben den stofflichen Bedingungen auch die hydromorphologi-
schen Voraussetzungen günstig sind, können intakte Lebensgemeinschaften existie-
ren. 

 Erreichen und erhalten eines guten che-
mischen Zustands 
(§ 27 WHG) 

Erhöhte Schadstoffkonzentrationen können zu akuter und chronischer Toxizität bei 
der aquatischen Fauna und zur Akkumulation von Schadstoffen in den Ökosystemen 
führen. Daher sind für verschiedene Schadstoffe Umweltqualitätsnormen eingeführt 
worden, die die Vorgabe für das Erreichen des guten chemischen Zustandes bilden 

  Gewährleistung einer nachhaltigen Hoch-
wasserretention 
(§ 72 - § 81 WHG) 

Es ist ein nachhaltiger Schutz der Bevölkerung vor Überschwemmungen zu gewähr-
leisten. Der Erhalt und die Wiederherstellung von Retentionsflächen besitzt für die 
Zielerreichung eine besondere Bedeutung. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  Erläuterungen 

 Erreichen und erhalten eines guten Zu-
stands der Meeresgewässer (§ 45a Abs. 
Nr. 2 WHG) 

Für die Bewirtschaftungsziele der Meeresgewässer gilt, dass der gute Zustand erhal-
ten oder erreicht werden muss. Hierbei definiert sich der gute Zustand gemäß § 45 b 
Absatz 2 WHG als „der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern, die unter Berück-
sichtigung ihrer jeweiligen Besonderheiten ökologisch vielfältig, dynamisch, nicht 
verschmutzt, gesund und produktiv sind und die nachhaltig genutzt werden“. 

Wasser 
(Grundwasser) 

 Erreichen und erhalten eines guten men-
genmäßigen Zustands 
(§ 47 WHG) 

Das Grundwasser muss einen guten mengenmäßigen Zustand erreichen. Dies ist 
von besonderer Bedeutung für grundwasserabhängige Ökosysteme und für die Nut-
zung von Grundwasser für die Versorgung von Wasser für den menschlichen Ge-
brauch. 
Gemäß den rechtlichen Vorgaben dürfen für die Einstufung in einen „guten 
mengenmäßigen Zustand" u. a. die Wasserentnahmen die 
Grundwasserneubildungsrate nicht überschreiten. 

 Erreichen und erhalten eines guten che-
mischen Zustands 
(§ 47 WHG) 

Das Grundwasser muss einen guten chemischen Zustand erreichen. Dies ist von 
besonderer Bedeutung für grundwasserabhängige Ökosysteme und für die Nutzung 
von Grundwasser für die Versorgung von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 
Der „gute chemische Zustand" des Grundwassers ist gegeben, wenn die Schadstoff-
konzentrationen die geltenden Qualitätsnormen nicht überschreiten und die anthro-
pogene stoffliche Belastung nicht zur signifikanten Schädigung von Oberflächenge-
wässern oder Feuchtgebieten führt. 

Klima / Luft  Verminderung von Treibhausgasemissio-
nen (Energiekonzept der Bundesregierung
2010) 

Ziel des Klimaschutzes ist es Veränderungen in der Beschaffenheit des Gasgemi-
sches Luft sowie Veränderungen der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit entge-
genzuwirken. Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes bildet die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen, die gegenüber 1990 bis 2020 um 40 % verringert werden 
sollen 

 Schutz von Gebieten mit günstiger Klima-
wirkung 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG) 

Fließgewässer mit ihren Auenbereichen und Auenwäldern übernehmen in der Regel 
Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiete/ Luftaustauschbahnen. Oberflächenge-
wässer und Auenbereiche mit günstiger Klimawirkung sind daher zu erhalten, zu 
entwickeln und wiederherzustellen. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  Erläuterungen 

Landschaft  Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Landschaft (§ 1 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Naturnahe Fließgewässer und ihre Auen bilden aufgrund ihrer Strukturmerkmale und 
Artenvielfalt einen besonderen Erholungsraum für das Erleben und Wahrnehmen 
von Natur und Landschaft.  
Innerhalb dieser Landschaftstypen lokalisierte Biosphärenreservate, Landschafts-
schutzgebiete und Naturparke sind Schutzgebiete mit hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild. Es gilt die prägend wirkenden Landschaftsmerkmale zu sichern, so 
dass die Eigenart der jeweiligen Landschaften mit ihrer spezifischen Arten- und Le-
bensraumausstattung sowie der Erholungswert erhalten bleiben. 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

 Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kul-
tur- und Baudenkmäler sowie von histori-
schen Kulturlandschaften (Denkmal-
schutzgesetze der Länder, § 1 Malta Kon-
vention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

Historisch gewachsene Kulturlandschaften sind, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
Sicherstellung von Erfassung, Schutz und Erhaltung des Kultur- und Naturerbes 
sowie Sicherstellung der Weitergabe an künftige Generationen 

 Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-
Bau- und Bodendenkmälern sowie ar-
chäologischen Fundstellen (Denkmal-
schutzgesetze der Länder, § 1 Malta Kon-
vention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

Bewahrung des archäologischen Erbes, Schutz unterirdisch gelegener Fundstellen 
von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen  
Sicherstellung von Erfassung, Schutz und Erhaltung des Kultur- und Naturerbes 
sowie Sicherstellung der Weitergabe an künftige Generationen 

 Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und erheblichen Sachwerten (§ 73 WHG)

Schutz von sonstigen, der Allgemeinheit dienenden Sachgütern, insbesondere durch 
Vermeidung von schädlichen Wasserabflüssen. 
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4.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Im Rahmen der SUP wird das Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit nicht ge-
nerell und allgemein thematisiert, sondern eng ausgerichtet an den möglichen Auswirkungen 
der Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements im deutschen Einzugsgebiet der Ems. 
Insofern sind insbesondere die Aspekte Gesundheit und Erholung sowie der nachhaltige 
Hochwasserschutz relevant.  

Der Aspekt „Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes“ besitzt im Rahmen 
der HWRM-Planung grundlegende Relevanz, die eine Aufnahme in das Zielgerüst der SUP 
bedingt. Zielvorgaben für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung finden sich im Wasser-
haushaltgesetz (vgl. u. a. § 6 Abs. 1 Nr. 6 WHG), aber auch in weiteren Rechtsnormen und 
Gesetzen. So ist gemäß den Vorgaben der Raumordnung (vgl. § 2 ROG) für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz an der Küste und im Binnenland zu sorgen. Auch sind umweltbe-
zogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Belange des 
Hochwasserschutzes als Grundsätze der Bauleitplanung bei Aufstellung von Bauleitplänen 
zu berücksichtigen (§ 1 BauGB). Konkrete Vorgaben zum Hochwasserschutz finden sich 
zudem im Kapitel 3, Abschnitt 6 des WHG (§§ 72-81).  

Nach der wesentlichen Zielformulierung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
(vgl. § 1 BImSchG in Verbindung mit § 3 BImSchG) sind Menschen, Tiere und Pflanzen, der 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen und es ist dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen (einschließlich der Gerüche) vorzubeugen. Diese grundsätzliche Zielsetzung des BIm-
SchG wird durch verschiedene andere Rechtsnormen gestützt. So gibt bspw. auch das 
Raumordnungsgesetz (§ 2 ROG) vor, dass die Allgemeinheit vor Lärm zu schützen und die 
Reinhaltung der Luft sicherzustellen ist. In Hinblick auf die hier relevanten vorwiegend was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen sind für das Schutzgut „Menschen und menschliche Ge-
sundheit“ insbesondere die Aspekte des Trinkwasserschutzes, aber auch die die Qualität der 
zur Erholung nutzbaren Badegewässer und gewässerbezogenen Landschaftsräume, die der 
Naherholung dienen, von Bedeutung. 

Aufgrund der Art der vorgesehenen Maßnahmentypen (gemäß LAWA-Maßnahmenkatalog) 
im HWRM-Plan der FGG Ems sind die Umweltauswirkungen durch Luftschadstoffe, Gerüche 
oder Lärm, die lediglich baubedingt und somit kurzfristig und lokal begrenzt auftreten wer-
den, im Rahmen der Auswirkungsprognose des vorliegenden Umweltberichtes nicht weiter 
zu berücksichtigen.  

4.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Unter dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind im Rahmen der SUP ein-
zelne Exemplare von Arten, unabhängig davon, ob ein besonderer Schutzstatus vorliegt, 
sowie die Vielfalt an Lebensräumen, Lebensgemeinschaften, Populationen und Arten zu 
verstehen (PETERS & BALLA 2006). 
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Der zunehmende Nutzungsdruck auf die Landschaft in Folge von Straßen- und Siedlungs-
bau sowie die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft führt zu einem Verlust an wertvol-
len Lebensstätten und Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten und damit zum Rückgang 
der biologischen Vielfalt. § 1 BNatSchG sieht vor, dass wild lebende Tiere und Pflanzen und 
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten für die Sicherung der 
Funktionen des Naturhaushaltes zu schützen sind. Weiterhin ist die biologische Vielfalt zur 
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur erhalten und zu 
entwickeln. Zur Umsetzung der Ziele ist auch die Vernetzungsfunktion der Lebensräume von 
Bedeutung, die gemäß §§ 20, 21 BNatSchG („Schaffung eines Biotopverbunds“) gesetzlich 
festgelegt ist. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Maßnahmen am Gewässer ist ins-
besondere der Aspekt der Durchgängigkeit der Fließgewässer relevant.  

Eine besondere Stellung bei der Berücksichtigung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt nehmen die Zielsetzungen der Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie (FFH-RL 
92/43/EWG) sowie der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL 79/409/EWG) ein. Durch die Richtlinie 
wird die Schaffung, Erhaltung und Entwicklung eines europäischen Schutzgebietssystems 
Natura 2000 für europäisch bedeutsame Pflanzen und Tiere gewährleistet. 

Die Natura 2000-Gebiete sind auch Bestandteil des landesweiten Biotopverbunds. Der Ver-
bund berücksichtigt u. a. oberirdische Gewässer einschließlich der Gewässerrandstreifen 
und Uferzonen und soll mit > 10 % der Fläche geschaffen werden. Ziel ist es die heimischen 
Arten und Artengemeinschaften und ihre Lebensräume, insbesondere für Arten mit komple-
xen Lebensraumansprüchen, nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Die erforderlichen 
Bestandteile des Biotopverbundes sind durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und 
Landschaft, durch planungsrechtliche Festlegungen und durch langfristige vertragliche Ver-
einbarungen rechtlich zu sichern.  

Die Schaffung der Durchgängigkeit und Vernetzung von Lebensräumen fördert die biologi-
sche Vielfalt. Insbesondere naturnahe Flüsse und Auen repräsentieren Schwerpunkte der 
Biodiversität. Die Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt wird durch die Umset-
zung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt von der Bundesregierung mit Unter-
stützung weiterer Akteure verwirklicht. 

4.3 Schutzgut Boden 

Für das Schutzgut Boden sind, im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements, vor allem die Versiegelungsraten der Böden von Relevanz. Diese beein-
flussen die Retentionseigenschaften der Flächen im Einzugsgebiet und damit - neben den 
Niederschlägen - auch das mengenmäßige Fließgewässerregime.  

Nach den Vorgaben des BauGB (§ 1a BauGB) ist prinzipiell mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Weiter-
gehende Zielvorgaben finden sich im Bodenschutzgesetz (BBodSchG), dessen Zweck es ist, 
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen (§ 1 BBodSchG). 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
(Biotopentwicklungspotenzial, Ertragspotenzial, Filter-, Puffer und Speicherfunktion und 
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Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf) sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden.  

Durch die Berücksichtigung des Aspektes „Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftli-
chen Nutzung“ soll die Nutzungsfunktion des Bodens als Standort für Land- und Forstwirt-
schaft (gemäß Begriffsbestimmungen nach § 2 BBodSchG) ebenso, wie die weiteren Funkti-
onen des Bodens, in der Bewertung berücksichtigt werden. Die Sicherung und Wiederher-
stellung des Bodens bezieht sich gemäß § 1 BBodSchG auf alle Funktionen des Bodens. 
Auch gemäß den Grundsätzen der Raumordnung (§ 2 ROG) sind die räumlichen Vorausset-
zungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nahrungs- und Rohstoff-
produktion zu erhalten oder zu schaffen. Besonders durch raumgreifende Maßnahmen des 
HWRM-Planes, wie die Errichtung von Poldern oder Deichen, aber auch durch Einschrän-
kungen der Nutzung (Nutzungsbeschränkungen) können land- und forstwirtschaftliche Nutz-
flächen beeinträchtigt werden. 

4.4 Schutzgut Wasser 

Aufgrund der Zielsetzung der WRRL und der HWRM-RL hat das Schutzgut Wasser eine be-
sondere Bedeutung im Zielsystem der SUP.  

Grundsätzlich sind sämtliche Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu sichern (§ 1 WHG) und vor Verunreinigungen durch Schad- 
und Nährstoffeinträge zu schützen. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Be-
einträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf den Wasserhaushalt unterbleiben und 
damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 

Neben den allgemeinen Zielvorgaben existieren gemäß WRRL und WHG unterschiedliche 
Zielvorgaben für oberirdische Gewässer bzw. Küstengewässer sowie das Grundwasser, so 
dass hinsichtlich der zu berücksichtigenden Ziele ebenfalls eine Differenzierung vorzuneh-
men ist.  

4.4.1 Oberirdische Gewässer und Küstengewässer 

Wesentliche Vorgabe hinsichtlich der oberirdischen Gewässer sind die Zielsetzungen gemäß 
Art. 4 WRRL bzw. § 27 WHG. Die ökologische Funktion eines Oberflächenwasserkörpers 
hängt in erster Linie von den biologischen Qualitätskomponenten ab. Oberirdische Gewässer 
sind so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen und chemi-
schen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten 
oder erreicht wird. Ähnliche erweiterte Zielsetzungen gelten gemäß § 45 a Abs. 1 WHG auch 
für die Meeresgewässer. Hier sind vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und 
Energie, einschließlich Lärm, in die Meeresgewässer schrittweise zu vermeiden und zu ver-
mindern mit dem Ziel, signifikante nachteilige Auswirkungen auf die Meeresökosysteme, die 
biologische Vielfalt, die menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des Meeres 
auszuschließen (vgl. § 45 a Abs. 2 WHG). Darüber hinaus sind künstliche und erheblich ver-
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änderte oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein gutes ökologisches Potenzial 
und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Nur wenn auch die hydromor-
phologischen und die stofflichen Bedingungen günstig sind, können intakte Lebensgemein-
schaften existieren.  

Gemäß der WRRL bzw. des WHG sind diese Ziele in den EU- Mitgliedsstaaten bis 2015 
bzw. 2021, 2027 umzusetzen. Für die Bewirtschaftungsziele der Meeresgewässer gilt, dass 
der gute Zustand erhalten oder spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erreicht werden 
muss.  

Die Bedeutung des Schutzes der Gewässer vor Schadstoffeinträgen wird durch die geson-
derten Richtlinien zum Abwasser (91/271/EWG), zum Trinkwasser (98/83/EG) sowie zum 
Nitrat (91/676/EWG) gestützt. So sieht die Kommunale Abwasserrichtlinie vor, die Umwelt 
vor schädlichen Auswirkungen durch kommunale Abwässer / Industrieabwässer und Was-
serschadstoffe zu schützen. Gemäß Trinkwasserrichtlinie ist die dauerhafte Nutzung von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch sicherzustellen, indem vorbeugende gesundheits-
bezogene Qualitätsparameter eingehalten werden und geeignete Gewässerschutzmaßnah-
men zur Reinhaltung von Oberflächen- und Grundwasser durchgeführt werden. Die Nitrat-
Richtlinie (Richtlinie 91/676/EWG vom 21.11.2008) beinhaltet Regeln in Bezug auf die Stick-
stoffausbringung zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen aus der Landwirtschaft.  

Der Bereich Hochwasser ist aufgrund der besonderen Problematik als separates Ziel 
§§ 72 ff. WHG bzw. Art. 1 HWRM-RL heranzuziehen. Die Oberirdischen Gewässer sind so 
zu bewirtschaften, dass so weit wie möglich Hochwasser zurückgehalten, der schadlose 
Wasserabfluss gewährleistet und der Entstehung von Hochwasserschäden zum Schutz der 
Bevölkerung vor Überschwemmungen vorgebeugt wird. Dabei sind nach § 77 WHG Über-
schwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten, um eine nachhalti-
ge Hochwasserretention zu gewährleisten.  

4.4.2 Grundwasser 

Grundwasser ist ein wesentliches Element des Naturhaushaltes und muss vor anthropoge-
nen Verunreinigungen und nachteiligen Veränderung seiner Eigenschaften geschützt wer-
den. Das wesentliche Ziel für das Schutzgut Grundwasser ist durch Art. 4 WRRL bzw. § 47 
Abs. 1 WHG vorgegeben. Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige 
Veränderung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird und alle 
signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund 
der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden. Das Grundwasser muss 
einen guten chemischen und guten mengenmäßigen Zustand erreichen.  

Gemäß den Vorgaben zum „guten mengenmäßigen Zustand" des Grundwassers dürfen u. a. 
Wasserentnahmen die Grundwasserneubildungsrate nicht überschreiten. Der „gute chemi-
sche Zustand" des Grundwassers ist gegeben, wenn die Schadstoffkonzentrationen die gel-
tenden Qualitätsnormen nicht überschreiten und die anthropogene stoffliche Belastung nicht 
zur signifikanten Schädigung von Oberflächengewässern oder Feuchtgebieten führt. 
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Das Ziel grundwasserabhängige Ökosysteme vor anthropogenen Beeinträchtigungen zu 
schützen, wird durch weitere Vorgaben des WHG, der WRRL sowie weiterer EG-Richtlinien 
gestützt.  

Die Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie 98/83/EG) z. B. nimmt Bezug auf Qualitätsparameter, die 
zur Bestimmung der Reinhaltung von Oberflächen- und Grundwasser verwendet werden. 
Gemäß Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) soll das Grundwasser, als wertvolle natürliche 
Ressource, vor chemischer Verschmutzung geschützt werden.  

Die Klärschlamm-Verordnung in der Fassung vom 24.02.2012 beinhaltet ein Verbot des Auf-
bringens von schadstoffbelastetem Klärschlamm auf Flächen in Wasserschutzgebiets-Zonen 
I und II, auf Uferrandstreifen von 10 m Breite sowie innerhalb von Naturschutzgebieten, Na-
turdenkmalen, Geschützten Landschaftsbestandteilen und Nationalparks. 

Auch das WHG und die WRRL sehen vor, dass aquatische Ökosysteme sowie direkt von 
ihnen abhängige Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 
zu schützen sind (§ 1a WHG, Art. 1 u. 4 WRRL). Grundwasserabhängige Landökosysteme 
gelten wegen des Vorkommens von relativ seltenen semiterrestrischen Lebensraumtypen 
(z. B. Moore) und an feuchte bis nasse Böden angepasste Pflanzen- und Tierarten als be-
sonders schutzwürdig. 

4.5 Schutzgut Klima und Luft 

Unter dem Schutzgut Klima und Luft werden im Rahmen der SUP vorrangig die Auswirkun-
gen auf die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Gasgemisches 
Luft sowie Veränderungen der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit oder die Intensität und 
Dauer von Niederschlägen betrachtet (HOPPE 2007). 

Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist seit Beginn der Industrialisierung 
stark angestiegen. Gemäß der §§ 1 und 45 BImSchG bzw. § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind 
Beeinträchtigungen des Klimas daher zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes 
bildet, in Anlehnung an das Kyoto-Protokoll, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, 
die gegenüber 1990 bis 2020 um 40 %verringert werden sollen. Auch das Aktionsprogramm 
Klimaschutz 2020 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit sowie das Energiekonzept der Bundesregierung 2010 berücksichtigen diese Ziel-
setzung. Zudem leisten naturnahe Auen mit ihrer Speicherungsfunktion von Kohlenstoff ei-
nen wichtigen Beitrag für die Verringerung von Treibhausgasemissionen. 

Eine weitere Folge des Klimawandels ist der gegenwärtige Temperaturanstieg, weshalb Ge-
biete mit günstiger klimatischer Wirkung an Bedeutung gewinnen und nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 
BNatSchG zu schützen sind. Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wir-
kung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen besitzen eine 
besondere Relevanz für den Klimaschutz. Insbesondere Fließgewässer und ihre Auenberei-
che übernehmen in der Regel Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiete/ Luftaustauschbah-
nen. 
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4.6 Schutzgut Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft wird im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung unter dem As-
pekt verschiedener Landschaftstypen betrachtet, deren Eigenart sich durch verschiedene 
Merkmale wie bspw. Bodengestaltung, Vegetation oder Gewässer bestimmt. Dabei wird 
auch die ästhetische Funktion des Landschaftsbildes mit einbezogen. Gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG ist die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft zu erhalten und zu entwickeln. 

Naturnahe Fließgewässer und ihre Auen bilden aufgrund ihrer Eigenart und Vielfalt einen 
besonderen Erholungsraum für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft. 
Verdeutlicht wird dieser Aspekt durch das Vorkommen im Auenbereich von Biosphärenre-
servaten, Landschaftsschutzgebieten und Naturparken, die u. a. aufgrund ihrer hohen Be-
deutung für das Landschaftsbild schutzwürdige Landschaften darstellen.  

Inhaltlich existieren bezüglich der historischen Kulturlandschaften Überschneidungen mit 
dem Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

4.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Der Schutzgutbegriff „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ vor dem Hintergrund der SUP 
zum HWRM-Plan der FGG Ems beinhaltet insbesondere Denkmäler einschließlich der Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie historische Kulturlandschaften und archäologische 
Fundstellen. Es werden hierbei oberirdisch und unterirdische gelegene Denkmale und Fund-
stellen unterschieden.  

Gemäß dem „Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes“ (Kon-
vention von Malta 1992, ratifiziert 2002) und den jeweiligen Denkmalschutzgesetzen der 
Bundesländer sind alle Denkmale zu schützen und zu erhalten (Konv. Malta § 1; § 1 
DSchG). Unter Kulturdenkmalen sind Sachen oder Teile von Sachen vergangener Zeit zu 
verstehen, deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftli-
chen, künstlerischen, städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffent-
lichen Interesse liegt. Insbesondere in den Flussauen sind historisch und auch prähistorisch 
bevorzugte Siedlungsräume des Menschen. Hier sind sowohl sichtbare als auch im Boden 
verborgene Anlagen und Fundstätten vorzufinden.  

Ziel ist es, das archäologische Erbe als Quelle gemeinsamer europäischer Erinnerung und 
als Instrument für historische und wissenschaftliche Studien zu schützen. Auch sind histori-
sche Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart zu erhalten. 

Zusätzlich wird unter dem Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ der Aspekt des 
Schutzes von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten berücksichtigt, da 
dieser im Rahmen der Zielsetzung des HWRM-Planes eine besondere Bedeutung besitzt. 
Technische Infrastruktur wie hochwassergefährdete bedeutsame Verkehrswege und Brü-
cken sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind von Relevanz. 
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5 Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands mit Angabe 
der derzeitigen für den Plan bedeutsamen Umweltprobleme 
und Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
des HWRM-Plans (§ 14g Abs. 2 Nr. 3 und 4 UVPG) 

Die Merkmale der Umwelt, der derzeitige Umweltzustand sowie die bedeutsamen Umwelt-
probleme sind als Gegenstand einer Zustandsanalyse unter Berücksichtigung umweltrele-
vanter Vorbelastungen im Umweltbericht abzuhandeln. 

Die Zustandsanalyse muss sich auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter 
beziehen, da sie die Grundlage für die Prognose und Bewertung der voraussichtlich erhebli-
chen Umweltauswirkungen ist. Zweckmäßigerweise werden bei den einzelnen Schutzgütern 
die gleichen Kriterien bzw. Indikatoren behandelt, die auch bei der Auswirkungsprognose 
zugrunde gelegt werden. 

Die Beschreibung der Umwelt und der bedeutsamen Umweltprobleme erfolgt für den gesam-
ten deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems. Relevante Aussagen speziell für die 
HWRM-Planung werden den Datenlieferungen der einzelnen Bundesländer entnommen. Es 
werden keine Daten erhoben, sondern nur vorhandene Unterlagen ausgewertet. 

Neben dem Ist-Zustand ist auch die Entwicklung des Umweltzustandes ohne Durchführung 
des Plans darzustellen. Die Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchfüh-
rung des HWRM-Plans stellt den Referenzzustand zu dem nach Planumsetzung erwarteten 
Umweltzustand dar. Im Vergleich zum Ist-Zustand berücksichtigt der Umweltzustand ohne 
Durchführung des HWRM-Plans eine Prognose der Umweltentwicklung unter Einbeziehung 
der zu erwartenden Wirkung von anderen Plänen und Programmen. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern zu beachten.  

Die Prognose des Umweltzustands wird vorrangig für den Zeitraum bis Ende 2021 durchge-
führt. Anschließend erfolgt die Fortschreibung des HWRM-Plans. Bei Teilaspekten, dies gilt 
z. B. für den Klimawandel, können nur längerfristige Trends ausgewertet werden. 

5.1 Beschreibung des Naturraumes 

Die Ems entspringt in der Westfälischen Bucht im Osten des Kreises Gütersloh bei 
129 m ü. NN im Naturschutzgebiet Moosheide. Sie fließt anschließend nach Niedersachsen 
und mündet nach insgesamt 371 km bei Emden in den Dollart (Nordsee). 155,9 km der 
Fließstrecke befinden sich in Nordrhein-Westfalen und 215,1 km in Niedersachsen 
(MKULNV 2011).  

Das Gesamteinzugsgebiet der Ems beträgt 17.800 km². Die Ems fließt ausschließlich durch 
die Naturräumliche Großregion „Nordwestdeutsches Tiefland“. Im Südosten reicht die Natur-
räumliche Großregion „Westliche Mittelgebirge“ in das Einzugsgebiet hinein (vgl. Abb. 5-1). 

Wichtige Nebenflüsse der Ems mit Einzugsgebietsgrößen von mehr als 100 km² sind von 
Süden nach Norden betrachtet links der Ems die Flüsse Werse, Münstersche Aa, Hunze, 
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Drentsche Aa und Westerwoldsche Aa und rechts der Ems die Flüsse Glane, Große Aa, 
Hase, Nordradde und Leda. Wichtige Kanäle sind der Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal, 
Küstenkanal und der Eemskanaal. Die Unter- und Außenems sowie die Leda von Leer bis 
zur Mündung in die Ems sind Seeschifffahrtsstraßen. Die FGE Ems umfasst auch die der 
Ems vorgelagerten Küstengewässer der Nordsee mit Teilen des Wattenmeeres und den 
zugehörigen ostfriesischen Inseln sowie das Grundwasser. (GESCHÄFTSSTELLE EMS 2009). 
Die Untere Ems etwa ab Papenburg wird bereits von den Gezeiten der Nordsee beeinflusst. 

Die Flussgebietseinheit Ems liegt großklimatisch in der temperierten humiden Zone Mitteleu-
ropas mit ausgeprägter, aber nicht sehr langer kalter Jahreszeit. Verglichen mit anderen Tief-
landflüssen Deutschlands entwässert die Ems ein niederschlagreiches Gebiet. Der Jahres-
niederschlag liegt bei 764 mm. Die Schwankungsbreite zwischen dem niedrigsten Niedrig-
wasser und dem höchsten Hochwasser ist sehr hoch. Es herrschen im Sommer (August) 
mitunter extrem geringe Wasserführungen vor, dagegen treten vor allem in den Wintermona-
ten (Januar, Februar) weit ausufernde Hochwasser auf (vgl. MKULNV 2011). 
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Abb. 5-1: Naturräumliche Großregionen im deutschen Teil des Einzugsgebietes der Ems 
(nach dem System des BFN) 
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5.2 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

5.2.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Im Einzugsgebiet der FGE Ems leben ca. 3,3 Millionen Menschen, 15 % davon in den Nie-
derlanden (GESCHÄFTSSTELLE EMS 2014b). 

Die größten Städte in Niedersachsen sind Osnabrück, Emden und Lingen. Siedlungs-
schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen sind die Städte Gütersloh, Ahlen, Münster und Rheine. 
Nur die Städte  Münster und Osnabrück überschreiten die Einwohnerzahl von 100.000. Der 
Bereich Industrie und Gewerbe spielt eine untergeordnete Rolle. 

Bei Hochwasser bzw. Sturmflut mit Überschwemmung von Siedlungsbereichen, werden die 
dort lebenden Menschen maßgeblich beeinträchtigt. Im deutschen Einzugsgebiet der Ems 
sind bei einem HQextrem ca. 495.611 Einwohner potenziell betroffen. 

Tab. 5-1: Betroffene Einwohner nach Bearbeitungsgebiet und Häufigkeit des Flutereignisses 
(GESCHÄFTSSTELLE EMS 2015b) 

Koordinie-
rungsraum 

Bearbeitungsgebiet 

Betroffene Bevölkerung nach Häufigkeit des 
Flutereignisses 

(HQextrem) (HQ100) (HQhäufig) 

Ems Nord 
Untere Ems/Ems-Ästuar/Leda-
Jümme 430.000 0 0 

Ems Süd 

Obere Ems 25.611 12.175 7.904 

Hase 14.000 2.000 900 

Ems-Nordradde 26.000 3.600 1.500 

gesamt Ems Süd 65.611 17.775 10.304 

insgesamt 495.611 17.775 10.304 

HQextrem = Extremhochwasser, seltener als alle 100 Jahre 

HQ100 = Hochwasser, einmal in 100 Jahre 

HQhäufig = Hochwasser, alle 10 bis 20 Jahre 

Ein HQ100 entspricht dem Hochwasserabfluss einer Größenordnung, der statistisch gesehen 
einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird. Das Extremhochwasser (HQextrem) 
tritt deutlich seltener auf. Das HQhäufig entspricht einem Abfluss, der alle 10 bis 20 Jahre er-
reicht oder überschritten wird.  

Im Hochwasserfall gehen Gefährdungen v.a. auch von den industriellen Anlagen aus, die 
sich in dem Überschwemmungsflächen befinden. Hierzu zählen u. a. die Anlagen des Ener-
giesektors, Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Metallen, mineralverarbeitende 
und chemische Industrie, Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz oder Intensivtierhal-
tungen.  
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Tab. 5-2:  Anzahl der betroffenen industriellen Anlagen (IVU- bzw. IED-Anlagen) nach Bearbei-
tungsgebiet und Häufigkeit des Flutereignisses (GESCHÄFTSSTELLE EMS 2015b) 

Koordinie-
rungsraum 

Bearbeitungsgebiet 
Betroffene Anlagen nach Häufigkeit des Flutereignisses 

niedrig (HQextrem) mittel (HQ100) hoch (HQhäufig) 

Ems Nord 
Untere Ems/Ems-
Ästuar/Leda-Jümme 

33 0 0 

Ems Süd 

Obere Ems 9 4 3 

Hase 3 1 0 

Ems/Nordradde 4 0 0 

 gesamt Ems Süd 16 5 3 

insgesamt 49 5 3 

HQextrem = Extremhochwasser, seltener als alle 100 Jahre 

HQ100 = Hochwasser, einmal in 100 Jahre 

HQhäufig = Hochwasser, alle 10 bis 20 Jahre 

Von Bedeutung für die Erholung und Freizeitnutzung ist die Qualität der Badegewässer. Im 
deutschen Einzugsgebiet der Ems liegen knapp 90 nach Anhang IV iii WRRL ausgewiesene 
Badegewässer (Geschäftsstelle Ems 2009). Niedersachsen stellt Informationen zur Gewäs-
serqualität der anerkannten und regelmäßig beprobten Badegewässer mit dem Badegewäs-
ser-Atlas Niedersachsen (NLGA 2014) allgemein zugänglich zur Verfügung. Demnach hat 
der weitaus größte Teil der Badegewässer im niedersächsischen Teil der FGE Ems eine 
ausgezeichnete Qualität. Ein geringer Anteil weist eine gute Qualität auf oder ist neu und 
noch nicht klassifiziert. Lediglich zwei Badestellen wurden nur mit ausreichend bewertet. 
Hierbei handelt es sich um eine Bohrinsel am Dollart und um einen künstlichen Binnensee 
bei Osnabrück. Das einzige mit mangelhaft bewertete Badegewässer direkt an der Ems 
nordwestlich von Leer weist eine hygienisch relevante Grundbelastung mit Bakterien auf und 
wird bei der EU als Badegewässer abgemeldet. Auch in Nordrhein-Westfalen sind Daten zur 
Badegewässerqualität im Internet allgemein zugänglich (MKULNV 2014). Alle Badegewässer 
im nordrhein-westfälischen Teil der FGE Ems weisen demnach eine ausgezeichnete Bade-
gewässerqualität auf. 

5.2.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Mit dem Bau von Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken und dem Ausbau von Gewäs-
sern wurde erreicht, dass kleinere Hochwässer heute kaum noch Schaden anrichten. Sied-
lungen, wichtige Verkehrswege und andere wertvolle Anlagen sind vielerorts auch vor selte-
nen Hochwasserereignissen geschützt. Einen hohen Stellenwert hat in Niedersachsen der 
Küstenschutz. Inzwischen sind die höchsten Deiche bis zu neun Meter hoch. Die Sturmflut 
vom Nikolaustag 2013, die der Küste und den Inseln höhere Wasserstände bescherte als die 
Sturmflut von 1962 und 1976, hat gezeigt, dass die Deiche gegen die Fluten gut gerüstet 
sind (NLWKN 2014b). 

Jedoch sind in Zukunft zusätzliche Einflüsse des Klimawandels zu erwarten, die unter ande-
rem mit einem Anstieg des Meeresspiegels verbunden sind, wodurch die Sturmflutwasser-
stände steigen werden. 



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 34 

Die Projektionen zu zukünftigen Abflussverhältnissen sind jedoch unsicher. Dies gilt vor al-
lem für die Abflussextreme. Falls die Szenarien des erwarteten Klimawandels für Mitteleuro-
pa eintreten und die Temperaturen weiter ansteigen, wird angenommen, dass hydrologische 
Extremereignisse (d. h. Hochwasser, aber auch Trockenperioden) häufiger auftreten können. 
Eine weitere mögliche Folge des Klimawandels wäre ein Rückgang der Abflüsse im hydrolo-
gischen Sommerhalbjahr, der durch eine Verschiebung von Niederschlägen vom Sommer- in 
das Winterhalbjahr in Verbindung mit steigenden Temperaturen verursacht werden könnte.  

Dagegen wird insbesondere durch Umsetzung der Maßnahmen zur WRRL die Wasserrück-
haltung am Gewässer und in der Fläche auch ohne Umsetzung des HWRM-Plans zukünftig 
erhöht. Damit kann in geringem Maße die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von (Binnen-) 
Hochwasserereignissen mit geringem Wiederkehrintervall vermindert werden. In der Summe 
bleibt, bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans, das in den Gefahren- und Risikokarten do-
kumentierte Gefahren- und Risikopotenzial durch Überschwemmungen weitgehend beste-
hen bzw. es kann sich wegen der hydrometeorologischen Auswirkungen des Klimawandels 
ggf. noch verschärfen.  

Höhere Temperaturen und Hitzewellen im Sommer gehen einher mit Wasserknappheit und 
häufigeren Niedrigwasserereignissen, dies hat unter anderem auch erhöhte gesundheitliche 
Belastungen für die Bevölkerung zur Folge. Steigende Hochwasserrisiken durch häufigere 
Starkregenereignisse werden im Sommer und im Winter erwartet (INFRASTRUKTUR & UMWELT 
2012).  

Tab. 5-3: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Menschen/ menschliche Gesundheit 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation 
bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen  

► 

Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur 
und Landschaft  

► 

Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasser-
schutzes 

▼ 

 

5.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

5.3.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Die Tier- und Pflanzenwelt in der FGE Ems wird durch das Fließgewässersystem der Ems, 
durch ihre Nebenflüsse- und Bäche geprägt. Von Bedeutung für die Bewertung der Maß-
nahmen des Hochwasserschutzes sind v. a. die vorhandenen Biotopstrukturen in den Auen 
und Flusstälern, die von einer Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten als Lebensraum genutzt 
werden. Besondere Bedeutung besitzen die großen Flussläufe zudem für den Biotopver-
bund. 

Grundlage der Zustandsbeschreibung sind Daten vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit 
dem Stand 2012. Neben diesen Informationen werden Datenbestände („Umwelt-Geo-
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Daten“) vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) und 
vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
ausgewertet. Diese Umweltdaten berücksichtigen Flächen mit landesweiter Bedeutung für 
den Arten- und Ökosystemschutz sowie den Schutz erdgeschichtlicher Landschaftsformen. 

Die „Naturschutzfachliche Bewertung der Landschaften in Deutschland“ vom BFN (2012) 
berücksichtigt Kriterien wie besondere Biotoptypen, Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten, den Schutzgebietsanteil sowie den Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume.  

Um die naturschutzfachlich bedeutenden Landschaften zu ermitteln, wird nach BFN (2012) 
ein zweistufiges Bewertungsverfahren angewandt. Bei der Bewertung werden nur Daten und 
Informationen herangezogen, die für das gesamte Bundesgebiet in vergleichbarer Informati-
onsdichte und Aktualität vorliegen. Dabei wird zunächst jeder Landschaft aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zu einem Landschaftstyp ein "Typwert" zugeordnet. Dieser Grundwert einer je-
den Einzellandschaft wird dann aufgrund der individuellen Ausprägung der Einzellandschaf-
ten im Rahmen eines zweiten Bewertungsschrittes, der "Objektbewertung", weiter präzisiert. 

In die Objektbewertung flossen 2006 die Unzerschnittenheit der Landschaft, die Bedeutung 
für den Biotop- und Artenschutz auf der Basis des Schutzgebietsanteils (Nationalparke, Na-
turschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, Kernflächen der Biosphärenreservate) sowie der 
Anteil historisch alter Waldstandorte ein. Typ- und Objektwert werden dann zu einer Ge-
samtbewertung in fünf Wertstufen zusammengeführt (s. Tab. 5-4). 

In 2011 wurde die Landschaftsbewertung fortgeschrieben. Dabei wurden einerseits aktuali-
sierte Daten zur Landschaftszerschneidung verwendet. Andererseits gingen die zu diesem 
Zeitpunkt verfügbaren Daten zu den Schutzgebietsanteilen (Stand 2010) in die Bewertung 
ein. Zusätzlich wurde der Anteil national bedeutsamer Flächen für den Biotopverbund an den 
jeweiligen Landschaften in die Bewertung integriert. Die Ermittlung der national bedeutsa-
men Flächen für den Biotopverbund erfolgte auf der Basis der Biotopkartierung der Bundes-
länder. 

Tab. 5-4: Wertstufen der Landschaftsbewertung nach BFN (2012) 

Wertstufe  Beschreibung 

Besonders schutzwürdige 
Landschaften  

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Landschaften, die sich neben dem 
Vorkommen besonderer Biotoptypen bereits heute durch einen hohen Schutzge-
bietsanteil, das Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie einen 
über dem Durchschnitt liegenden Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume 
auszeichnen. 

Schutzwürdige Landschaf-
ten  

Im Gegensatz zu den Landschaften der höchsten Bewertungsstufe weisen diese 
Landschaften einen geringeren Schutzgebietsanteil auf oder sind bei ähnlichem 
Schutzgebietsanteil stärker durch Verkehrswege zerschnitten. 

Schutzwürdige Landschaf-
ten mit Defiziten 

Hierbei handelt es sich um Landschaften, die hinsichtlich des Schutzgebietsan-
teils nur im Bundesdurchschnitt liegen und einen unterschiedlichen Anteil an 
unzerschnittenen Räumen aufweisen. 

Landschaften mit geringe-
rer naturschutzfachlicher 
Bedeutung  

Landschaften mit einem unterdurchschnittlichen Schutzgebietsanteil sowie einem 
unterdurchschnittlichen Anteil unzerschnittener Räume werden in dieser Katego-
rie eingeordnet. 

Städtische Verdichtungs-
räume  

Städtische Verdichtungsräume (in Anlehnung an die Abgrenzung der Verdich-
tungsräume des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung) 
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In den folgenden Abbildungen (vgl. Abb. 5-2 und Abb. 5-3) sind die schutzwürdigen Land-
schaften gemäß der „Naturschutzfachlichen Bewertung der Landschaften in Deutschland“ 
(BFN 2012) sowie die Ramsar-, FFH- und Vogelschutzgebiete im deutschen Teil der FGE 
Ems dargestellt. 

Weiterhin wurden für die Zustandsbeschreibung Naturschutzgebiete und Nationalparke (BFN 
Stand: 2012) einbezogen, in denen ein besonderer Schutz von Flora und Fauna besteht und 
kleinräumig sowie großflächig besondere Orte der Biodiversität darstellen. 

Im Folgenden wird der Umweltzustand für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt kurz zusammenfassend beschrieben.  



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 37 

 

Abb. 5-2: Schutzwürdige Landschaften im deutschen Teil der FGE Ems (BFN 2012) 
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Abb. 5-3: Ramsar-, FFH- und Vogelschutzgebiete im deutschen Teil der FGE Ems (BFN 2012) 
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Untere Ems (Ems Nord) 

Im Bearbeitungsgebiet Untere Ems ist das Wattenmeer der Nordsee, welches durch starke 
Gezeiten- und Brackwassereinflüsse geprägt ist, als besonders schutzwürdige Landschaft 
und als bedeutsamer Lebensraum für Pflanzen und Tiere hervorzuheben, die dort einen ein-
zigarten Lebensraum vorfinden (Abb. 5-2). Das Wattenmeer gilt als Weltnaturerbe und ist als 
Nationalpark ausgewiesen. Die Bedeutung dieses Lebensraumes wird auch durch die Natura 
2000-Schutzgebietsausweisungen (FFH- und Vogelschutzgebiet) sowie durch die Feuchtge-
biete mit internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiete) in diesem Bereich deutlich (Abb. 5-3). 
Zu schützen sind die vorhandenen Lebensräume Strand, Düne, Salzwiese, Sand- und 
Schlickwatt, Priele und tiefere Rinnen, die eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten beher-
bergen, die zum Teil nur in diesen speziellen Lebensräumen existieren können. 

Weitere FFH- und Vogelschutzgebiete sind im Binnenland vor allem im Bereich von Feucht-
gebieten (Ewiges Meer, Großes Meer, Fehntjer Tief) vertreten. 

Ems-Ästuar (Ems Nord) 

Der Bereich des Emsästuars ist als besonders schutzwürdige Landschaft bewertet worden 
(Abb. 5-2). und zum Teil als FFH- und Vogelschutzgebiet gemeldet (vgl. Abb. 5-3). Der östli-
che Bereich gehört mit zum Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ sowie zu den 
Feuchtgebieten mit internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiete). 

Leda-Jümme (Ems Nord) 

Besonders schutzwürdige Landschaften kommen hier nicht vor (vgl. Abb. 5-2). Jedoch sind 
mehrere zumeist kleinflächige FFH- und Vogelschutzgebiete über das Bearbeitungsgebiet 
verteilt (vgl. Abb. 5-3). Das größte FFH-und Vogelschutzgebiet ist die „Esterweger Dose“, ein 
großes Moorgebiet mit einem der letzten Brutvorkommen des südlichen Goldregenpfeifers 
(NLWKN 2014a). 

Obere Ems (Ems Süd) 

Nur der äußerste Südosten dieses Bearbeitungsgebietes mit den FFH-Gebieten „Senne und 
Stapellager Senne“ und „Östlicher Teutoburger Wald“, beides auch Vogelschutzgebiet, ge-
hört zu den besonders schutzwürdigen Landschaften. Innerhalb des FFH-Gebietes „Senne 
mit Stapellager Senne“ liegt auch das Naturschutzgebiet „Moosheide“ mit der Emsquelle. 
Eine Vielzahl kleinerer FFH-Gebiete reihen sich entlang des Teutoburger Waldes und ent-
lang der Ems auf, sind jedoch ebenso wie die Vogelschutzgebiete über den übrigen Koordi-
nierungsraum verteilt. Ein etwas größeres FFH- und Vogelschutzgebiet liegt mit der „Davert“ 
im Südwesten des Koordinierungsraumes. Hierbei handelt es sich um einen Teil des größten 
zusammenhängenden Waldgebietes im zentralen Münsterland.  

Ems/Nordradde (Ems Süd) 

Zu den besonders schutzwürdigen Landschaften zählt ein östlich der Ems liegendes Gebiet, 
welches zum Teil auch als Naturschutzgebiet, FFH- und Vogelschutzgebiet „Tinner Dose, 
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Sprakeler Heide“ ausgewiesen ist. Bei der Tinner Dose handelt es sich um ein großes 
Hochmoorgebiet auf dem Schießplatz Meppen. Die Sprakeler Heide, ebenfalls im Bereich 
des Schießplatzes Meppen gelegen, stellt das größte Besenheide-Gebiet im Emsland dar. 
In diesem Bearbeitungsgebiet liegt auch das Emstal größtenteils innerhalb von FFH-
Gebieten (vgl. Abb. Abb. 5-3). Im nördlichen Bereich sind diese zudem als Vogelschutzge-
biete ausgewiesen. Den Wasserflächen der Ems mit ihren lang gezogenen Altarmen, Röh-
richten, Seggenrieden sowie Hochstaudenfluren und dem angrenzenden Feuchtgrünland 
kommt als Brut- und Rastplatz zahlreicher Vogelarten eine herausragende Bedeutung zu. 

Hase (Ems Süd) 

Besonders schutzwürdige Landschaften sind in diesem Bearbeitungsgebiet kleinflächig mit 
einem Moorgebiet nordöstlich von Osnabrück vorhanden (vgl. Abb. Abb. 5-3). FFH Gebiete 
sind zum Teil entlang von Gewässerläufen (z. B. Hase, Düte) und in Moorgebieten (Hah-
nenmoor, Hahlener Moor, Suddenmoor) sowie im Bereich von Fledermauslebensräumen   
(z. B. Wiehengebirge) ausgewiesen. Auch Vogelschutzgebiete befinden sich im Bereich von 
Gewässern wie in den Niederungen der Süd- und Mittelradde und der Marka oder dem 
Alfsee.  

5.3.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Geomorphologie, Hydrologie, Böden und Vegetation interagieren in Flussauen eng mitei-
nander und sind die Grundlage für die auentypische biologische Vielfalt (SCHOLZ et al. 2012). 
Beeinträchtigungen der Parameter haben i.d.R. nachteilige Wirkungen der Biodiversität zur 
Folge. Der Zustand der rezenten Auen der Ems wird von deutlich bis stark veränderten Ab-
schnitten dominiert. Die trotz der vergleichsweise ausgedehnten rezenten Auenflächen star-
ken Veränderungen sind im Wesentlichen auf die Kombination von erheblichen Ausbaumaß-
nahmen in leistungsfähigen und befestigten Regelprofilen und der intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung zurückzuführen. Der Ackeranteil liegt in den rezenten Auen bei über 50 %, 
der Grünlandanteil bei knapp 30 %. Im Mittellauf der Ems gibt es Auenabschnitte mit gerin-
gen Veränderungen (BRUNOTTE et al. 2009). 

Grundsätzlich gelten dynamische naturnahe Flüsse und Flussauen als natürliche Biodiversi-
tätszentren. Die naturschutzfachliche Bedeutung der Flussauen wird auch durch das 
Schutzgebietssystem Natura 2000 mit Verbreitungsschwerpunkt, insbesondere der FFH-
Gebiete, in den Gewässerauenökosystemen wiedergespiegelt (SCHOLZ et al. 2012). Ziel der 
europäischen Schutzgebiete Natura 2000 gemäß Art. 6 FFH-RL ist es einen günstigen Erhal-
tungszustand der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II 
zu bewahren und zu entwickeln bzw. nach VS-RL die Vogelarten nach Anhang I und II in 
ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten. Die Umsetzung der Ziele trägt voraussichtlich auf lan-
ge Sicht zu einer Verbesserung der Standortbedingungen der geschützten Arten und Le-
bensräume bei.  

Weiterhin soll bis 2020 laut „Nationaler Strategie zur biologischen Vielfalt“ (BMU 2010) der 
Rückgang der Biodiversität verhindert werden und Fließgewässer und ihre Auen in ihrer 
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Funktion soweit gesichert werden, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt an 
Organismen und Biotopen gewährleistet ist.  

Weitere positive Effekte sind hinsichtlich der bisherigen Umsetzung der WRRL zu erwarten, 
die einer Verschlechterung des Zustandes des Lebensraumes der Gewässer entgegenwir-
ken wird.  

Auch wenn die genannten Aspekte zwar langfristig für eine Verbesserung des Schutzes von 
Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen sowie der Biodiversität sprechen, so ist bei Be-
trachtung des derzeitigen Trends bzw. der Entwicklung bis zum Prognosehorizont 2015-2021 
keine wesentlichen Veränderung in der Umweltsituation zu erwarten.  

Bei der Entwicklung des Gesamtraums bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans (Prognose-
Nullfall) ist somit voraussichtlich nicht mit wesentlichen Veränderungen der derzeitigen Situa-
tion für das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu rechnen.  

Tab. 5-5: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Schaffung Biotopverbund / Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

► 

Schutz wild lebender Tiere und Pflanze, ihrer Le-
bensgemeinschaften sowie ihrer Biotope und Le-
bensstätten 

► 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt ► 
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5.4 Schutzgut Boden 

5.4.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Die Karte der Bodengroßlandschaften im Maßstab 1:5.000.000 (BGR 2008) (vgl. Abb. 5-4) 
gibt einen Überblick über die Böden im deutschen Einzugsgebiet der Ems. „Während die 
Verbreitung der Bodenregionen vor allem durch das geologische Ausgangsmaterial und 
durch das Relief bestimmt wird, umfassen die Bodengroßlandschaften innerhalb der Boden-
regionen Bereiche, die durch unterschiedliche Geofaktoren geprägt sind. Bodensubstrat, 
Wasserverhältnisse, Relief und Makroklima können innerhalb einer Bodengroßlandschaft in 
unterschiedlicher Weise ausgebildet sein. Bodengroßlandschaften einer Bodenregion unter-
scheiden sich damit auch deutlich in der Vergesellschaftung der Böden.“ (BGR 2014).  

Die Ems fließt zum größten Teil durch die „Bodengroßlandschaft (BGL) der Niederungen und 
Urstromtäler des Altmoränengebietes“. Dabei werden im Mittellauf rechtsseitig die „BGL der 
Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen Platten und sandigen Endmo-
ränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands“ und die „BGL der Grundmoränenplatten und 
Endmoränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands und im Rheinland“ gestreift. Diese Bo-
dengroßlandschaften gehören alle zur Bodenregion der Altmoränenlandschaften. Im Unter-
lauf wird etwa bei Papenburg die Bodenregion des Küstenholozäns erreicht. Hier wird die 
„BGL der Marschen und Moore im Tideeinflussbereich“ durchflossen, bevor die Ems bei Em-
den das Watt der Nordseeküste erreicht.  

Im südöstlichen Bereich der FGE Ems um Osnabrück ist auch die Bodenregion der Berg- 
und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sedimentgesteinen im Wechsel mit 
Löss vertreten. Hierzu gehören die „BGL mit hohem Anteil an carbonatischen Gesteinen“ 
sowie die „BGL mit hohem Anteil an Löss“. 

Im Süden reicht bei Münster die wieder zur Bodenregion der Altmoränengebiete gehörende 
„BGL der (geringmächtigen) Grundmoränen über Festgestein und/oder Kreide und/oder Ter-
tiärsedimenten“ in die FGE Ems hinein. 

. 
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Abb. 5-4: Bodengroßlandschaften in der FGE Ems (deutscher Teil) (Quelle: BGR 2008) 
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Einen wichtigen Faktor für das Hochwasserrisiko stellt die Versiegelung dar. In der Bundes-
republik Deutschland steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich der Anteil der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen an der Gesamtfläche. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag er 
im Jahr 2012 etwa 13,5 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014). Etwa die Hälfte dieses Sied-
lungs- und Verkehrsflächenanteils sind durch undurchlässige Materialien wie Asphalt und 
Beton vollständig versiegelte Böden. 

Die tägliche Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist geringfügig 
rückläufig. Der tägliche Flächenverbrauch betrug in den Jahren 1997 bis 2000 im Schnitt 129 
Hektar (ha) pro Tag. In den Jahren 2008 bis 2012 ging der tägliche Flächenverbrauch im 
Schnitt auf 74 ha zurück. Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2020 die Flächenin-
anspruchnahme für Siedlungen und Verkehr auf 30 ha pro Tag zu reduzieren (UBA 2009). 
Das Umweltbundesamt hat als Zwischenziel 55 ha pro Tag für 2015 ausgegeben (UBA 
2014). 

Niedersachsen verzeichnet insgesamt eine Zunahme der Bodenversiegelung. 2011 galt Nie-
dersachsen mit 21,4 % als das Bundesland mit der zweithöchsten Flächeninanspruchnahme 
am gesamtdeutschen Flächenverbrauch (UBA 2014). Die zunehmende Versiegelung der 
Böden ist auch in Niedersachsen eng an die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
gekoppelt. Deren Anteil an der Landesfläche beträgt bereits mehr als 13 % (LBEG 2014). 
Die Ballungsräume und ihr Umland bilden die räumlichen Schwerpunkte der Umwandlung 
von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. 

In Nordrhein-Westfalen, dem Flächenland mit der höchsten Bevölkerungsdichte in Deutsch-
land, überdeckt die Siedlungs- und Verkehrsfläche im Jahr 2013 mit 22,8 % mehr als ein 
Fünftel der gesamten Landesfläche. Seit 2008 werden täglich durchschnittlich etwa 10 ha 
nicht verbaute Fläche mit Straßen oder für Siedlungen bebaut (LANUV 2014). 

Eine Versickerung von Regenwasser bzw. der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphä-
re wird durch die Flächenversiegelung gehemmt. Dies hat auch negative Auswirkungen auf 
die Bodenfauna, welche wiederum wichtige Funktionen für den Erhalt und die Neubildung 
von fruchtbaren Böden erfüllt. 

In Abb. 5-5 sind die wirtschaftlichen Tätigkeiten im deutschen Teil der FGE Ems dargestellt. 
Auffällig ist der hohe Anteil der landwirtschaftlichen Nutzung, der 76 % der Gesamtfläche der 
deutschen FGE Ems (ohne Küstengewässer) einnimmt. Der Waldanteil liegt nur bei 10 %, 
während Feuchtflächen, zu denen auch das Wattenmeer gehört, und Grünland zusammen 
7 % einnehmen. Ebenfalls etwa 7 % der Flächen sind bebaut, während Wasserflächen nur 
mit 0,35 % vertreten sind. 
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Abb. 5-5: Landnutzung und Bodenbedeckung im deutschen Teil der FGE Ems (verändert 
nach Corine Land Cover 2006 (EEA 2014)) 
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5.4.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Insgesamt wird voraussichtlich keine wesentliche Veränderung bei der anhaltenden Boden-
versiegelung und Beanspruchung der Bodenfunktionen eintreten, da die Freiflächeninan-
spruchnahme zu Siedlungs- und Verkehrszwecken auf einem – wenn auch etwas niedrige-
ren – Niveau mittelfristig beibehalten wird. Somit wird der Anteil versiegelter Flächen an der 
Gesamtfläche im deutschen Teil der FGE Ems tendenziell zunehmen. 

In Hinblick auf die längerfristigen Klimaprognosen werden sich durch die zu erwartenden 
Temperatur- und Niederschlagsveränderungen ggf. Anpassungen der Flächennutzung erge-
ben, die jedoch unabhängig von der Durchführung des HWRM-Planes sind. 

Tab. 5-6: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des bei Nicht-
durchführung des HWRM-Plans für das Schutzgut Boden 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  ▼ 

Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen  

▼ 

Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftlichen 
Nutzung  

► 

5.5 Schutzgut Wasser 

5.5.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Entlang der Ems und der Hase sind ebenso wie an weiteren Flüssen der FGE Ems große 
Anteile der Gewässerauen als Überschwemmungsgebiete festgesetzt worden (MUEK 2014). 
Die Feststellung und Ausweisung von Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG ist ein 
wichtiger Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz, da schon im Vorfeld z. B. durch 
eine Einschränkung der Baumaßnahmen oder eine Änderung der Nutzung die Schäden mi-
nimiert werden können.  

Zu den letzten Hochwasserereignissen in der FGE Ems gehören ein Hochwasser an der 
Ems im Mai 1984, ein Hochwasser an der Hase im Oktober 1998 sowie ein starkregenbe-
dingtes Hochwasser an der Werse im Mai 2001 (MKULNV 2011).  
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Im deutschen Teil der FGE Ems wurden fünf Risikogebiete (Tab. 5-7) mit den folgenden Flä-
chenumfang benannt.  

Tab. 5-7: Anzahl und Gesamtflächen der Risikogebiete nach Bearbeitungsgebiet und Häufig-
keit des Flutereignisses (GESCHÄFTSSTELLE EMS 2015b) 

Koordinie-
rungsraum 

Bearbeitungsgebiet 

Risikogebiete nach Häufigkeit des Flutereignisses 

niedrig (HQextrem) mittel (HQ100) hoch (HQhäufig) 

Anzahl 
Fläche 

[ha] Anzahl Fläche 
[ha] Anzahl 

Fläche 
[ha] 

Ems Nord 
Untere Ems/Ems-
Ästuar/Leda-Jümme 1 269.960 1 0 1 0 

Ems Süd 

Obere Ems 2 24.294 2 18.106 2 13.541 

Hase 1 17.277 1 7.564 1 5.586 

Nordradde 1 21.250 1 14.057 1 11.281 

gesamt 5 332.781 5 39.726 5 30.409 

HQextrem = Extremhochwasser, seltener als alle 100 Jahre 

HQ100 = Hochwasser, einmal in 100 Jahre 

HQhäufig = Hochwasser, alle 10 bis 20 Jahre 
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Abb. 5-6: Verlust von Überschwemmungsflächen im deutschen Teil der FGE Ems (Auszug 
aus BRUNOTTE et al. 2009) 
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Die Ökosystemfunktion von Flussauen beinhaltet durch Retention und Akkumulation eine 
regulierende Wirkung auf die überschüssigen Nährstoffe, die vor allem aus diffusen Quellen 
(z. B. Landwirtschaft) in die Gewässer gelangen. Auen können ganz wesentlich die Nähr-
stofffracht in Flüssen verringern. Die 79 deutschen Flussauen halten bereits jetzt jährlich bis 
zu 42.000 t Stickstoff und 1.200 t Phosphor zurück (BMU UND BFN 2014).  

Der Verlust von Überschwemmungsflächen ist an der Ems im Vergleich zu anderen Fluss-
gebieten gering. Große Teile der Auen sind jedoch durch Sommerdeiche von den häufigen, 
ökologisch besonders wichtigen Überflutungen abgeschnitten. Die schmaleren, zumeist nur 
wenige 100 m breiten Auen im Mittel- und Oberlauf der Ems sind hiervon jedoch kaum be-
troffen. Hier verhindern weniger Hochwasserschutzmaßnahmen als die hohe hydraulische 
Leistung der Ems ein häufiges Ausufern (BRUNOTTE et al. 2009).  

Im Mittellauf der Hase sind im Gegensatz zum Unterlauf die Verluste an Überflutungsflächen 
mit mehr als 90 % sehr weitreichend (vgl. Abb. 5-6) Im Mittellauf grenzen die Hochwasser-
schutzdeiche nahezu unmittelbar an das Gewässer, so dass es kaum nennenswerte rezente 
Auen gibt (BRUNOTTE et al. 2009). 

Alle Oberflächengewässer erhalten gemäß aktuellem Bewirtschaftungsplan (GESCHÄFTS-

STELLE EMS 2014a) in Bezug auf den chemischen Zustand die Bewertung „nicht gut“, 
wodurch die Zielerreichung im Jahr 2021 als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Grund hier-
für ist die Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen für die chemische Zustandsbewer-
tung, die u. a. eine Bewertung ubiquitärer Quecksilberbelastungen erfordert. Ebenso werden 
98,9 % der Fließgewässer und Kanäle und neun von insgesamt zehn Seen den guten ökolo-
gischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial nicht erreichen. 

Innerhalb der Flussgebietseinheit Ems befinden sich insgesamt 21 von insgesamt 42 
Grundwasserkörpern in einem schlechten chemischen Zustand. 

5.5.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Bezüglich des guten ökologischen und chemischen Zustands der Gewässer weisen die 
Maßnahmen des HWRM-Plans im Vergleich zu den Maßnahmen des Maßnahmenpro-
gramms (WRRL) nur untergeordnete Bedeutung auf. Da die Trendwende noch nicht erreicht 
ist, weil nach wie vor Defizite bei diesen beiden Umweltzielen existieren (vgl. oben), wird für 
den Bewirtschaftungszyklus auch bei Durchführung des Maßnahmenprogramms (WRRL) nur 
ein neutraler Trend erwartet. 

Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) schafft gemäß Art. 1 den Ordnungsrahmen für 
die notwendigen Maßnahmen aller EU-Mitgliedsstaaten, um bis 2020 einen „guten Zustand 
der Meeresumwelt“ in allen europäischen Meeren zu erreichen oder zu erhalten. Unter der 
Voraussetzung, dass sowohl das Maßnahmenprogramm (WRRL) als auch die MSRL umge-
setzt wird, kann für das Umweltziel „Erreichen und Erhalten eines guten Zustands der Mee-
resgewässer“ eine positive Trendwende prognostiziert werden. 

Deutschlandweit hat sich die Fläche der Auen durch Deichrückverlegung in den letzten 15 
Jahren nur um 1% vergrößert (BMU UND BFN 2014). 
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Schon vor der Umsetzung der EG-HWRM-RL wurde in der FGE Ems 2007 und 2009 an 
Hochwasserschutzplänen Leda-Jümme und Hase gearbeitet. Der bestehende Hochwasser-
schutz setzt sich zusammen aus Hochwasserflächenmanagement, Hochwasservorsorge, 
Gefahren- und Katastrophenabwehr und Technischer Hochwasserschutz. Dazu gehören 
Anlagen wie das Hochwasserrückhaltebecken Alfhausen-Rieste im Koordinierungsraum Ems 
Süd und die Talsperre Thülsfeld im Koordinierungsraum Ems Nord (GESCHÄFTSSTELLE EMS 

2015b).  

Auch wenn sich durch die bereits erfolgte Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung der 
WRRL eine Verbesserung der Hochwassersituation in bestimmten Bereichen ergeben hat, 
so zeigt die Ausweisung von fünf Risikogebieten das weiterhin bestehende Gefahrenpoten-
zial an der Ems. Sollten keine weiteren Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur nach-
haltigen Retention ergriffen werden, so ist v. a. auch in Hinblick auf die zu erwartenden kli-
matischen Veränderungen von einer Verschärfung des Hochwasserabflussregimes auszu-
gehen.  

Bezüglich des Grundwassers wird auf eine Bewertung des Trends verzichtet, da der HWRM-
Plan für diese Umweltziele nur eine untergeordnete Bedeutung aufweist. 

Tab. 5-8: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Wasser  

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Oberirdische Gewässer / Küstengewässer  

Erreichen und erhalten eines guten ökologischen 
Zustands 

► 

Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zu-
stands 

► 

Gewährleistung einer nachhaltigen Hochwasserre-
tention 

▼ 

Erreichen und erhalten eines guten Zustands der 
Meeresgewässer  

▲ 

Grundwasser  

Erreichen und erhalten eines guten mengenmäßigen 
Zustands k.A. 

Erreichen und erhalten eines guten chemischen Zu-
stands k.A. 

 

5.6 Schutzgut Klima und Luft 

5.6.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Das Einzugsgebiet der Ems erstreckt sich über mehrere klimaökologische Regionen, die sich 
wie folgt von Nord nach Süd gliedern (MOSIMANN et al. 1999): 

 den küstennahen Raum mit sehr hohem Luftaustausch und sehr geringem Einfluss des 
Reliefs auf lokale Klimafunktionen,  

 den Geest- und Bördebereich, also die Flachlandbereiche, mit relativ hohem Austausch 
und mäßiger Beeinflussung lokaler Klimafunktionen durch das Relief,  
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 das Bergland und Bergvorland mit sehr differenziertem Reliefeinfluss auf die Klimafunkti-
onen und lokale Austauschbedingungen. 

Die Niederschlagsmengen liegen zwischen 700 mm/Jahr (bspw. in Emden) und 
900 mm/Jahr im Teutoburger Wald südlich von Osnabrück (MOSIMANN et al. 1999). Die Jah-
resmitteltemperatur liegt zwischen 8,5 und 9°C (FGG EMS 2005). Unabhängig von allgemei-
nen Klimabedingungen sind hier unterschiedliche lokale klima- und immissionsökologische 
Prozesse zu betrachten, die von der Küste zum Hügelland hin stärker werden und somit für 
die Betrachtung des Schutzgutes Klima und Luft mehr ins Gewicht fallen. 

Als wesentliche Auswirkungen des Klimawandels in der FGE Ems sind insbesondere folgen-
de Aspekte zu nennen: 

 Die Änderung der Gebietsmitteltemperatur seit 1881 im Frühling beträgt in Nieder-
sachsen +1,3°C und in Nordrhein-Westfalen +1,4°C (DWD 2014). Die Jahresmitteltempe-
ratur in Niedersachsen lag im Zeitraum von 1950 bis 2000 mit 8,7° C um 0,4°C höher als 
der Mittelwert für ganz Deutschland (MU 2014). Für Niedersachsen wird bis zum Jahre 
2100 ein Temperaturanstieg um ca. 3°C prognostiziert (Stand: 12.06.2012, 
www.umwelt.niedersachsen.de). 

 Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse Die Abnahme der Gebietsmittel der 
Niederschläge seit 1881 im Monat Juli beträgt in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen -14,4 % (DWD 2014).  

 Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Extremereignissen: Hohe Pegelstände in 
der FGE Ems können zukünftig häufig die Konsequenz extremer Niederschlagsmengen 
sein, die in Folge des Klimawandels voraussichtlich weiter zunehmen werden (LAWA 
2013c). Zudem muss künftig mit einem Anstieg von Hochwasserereignissen infolge von 
Sturmfluten gerechnet werden (Zunahme der Anzahl von Sturmfluten von 50 - 100 %) 
(Stand: 12.06.2012, www.umwelt.niedersachsen.de). 

Hinsichtlich des lokalen Klimas bzw. des Geländeklimas kommt den Fluss- und Bachauen in 
der Regel eine spezielle Funktion als Kalt-/ Frischluftentstehungsgebiet und Luftaustausch-
bahn zu. Aber auch Seen und wasserabhängige Offenlandökosysteme, wie ausgedehnte 
Feuchtwiesen, spielen eine große Rolle bei der Kaltluftproduktion. Diese Landschaftsele-
mente sind besonders wichtig, wenn ein räumlicher Bezug zu Siedlungsbereichen, den po-
tenziellen Belastungsräumen, besteht, wo Kaltluftentstehungsgebiete grundlegende Elemen-
te des Stadtklimas darstellen. In Regionen des Berg- und Bergvorlandes stellen wegen redu-
zierter Austauschbedingungen oft auch schon kleinere Siedlungen potenzielle Belastungs-
räume dar. Dort sind also nicht verbaute Fluss- und Bachbereiche als Gebiete mit günstiger 
Klimawirkung von besonderer Bedeutung. Die Funktion als Luftschneise hängt im Wesentli-
chen vom Geländerelief, der Flächennutzung/ -beschaffenheit und der vorherrschenden 
Windrichtung und -stärke ab.  

Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes bildet die Reduzierung von Treibhausgasemissio-
nen. In Deutschland konnten die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen seit 1990 deut-
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lich vermindert werden. Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA 2013) verzeichnete 
das Jahr 2013 zwar einen leichten Anstieg der Emissionen gegenüber 2012, liegt aber mit 
951 Mio. t CO2-Äquivalent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (974 Mio. t CO2-
Äquivalent). Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Basisjahr 1990 von 23,8 %. 

Nordrhein-Westfalen ist mit 268,05 Mio. t CO2-Emissionen im Jahr 2011 (LAK 2014) das 
Bundesland mit den höchsten Treibhausgasemissionen in Deutschland. Sie betragen etwa 
ein Drittel der deutschen Emissionen und ihre Minderung hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Erreichung der bundesdeutschen Klimaschutzziele. Das CO2-Äquivalent/Einwohner be-
trägt in Nordrhein-Westfalen 15 t. In Niedersachsen betrugen die CO2-Emissionen im Jahr 
2011 66,62 Mio. t (LAK 2014), was 10,64 t CO2-Äquivalent/Einwohner entspricht. 

5.6.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist die Jahresmitteltemperatur (mittlere Lufttemperatur) 
in Deutschland um etwa 1°C angestiegen. Dieser Befund ist das deutlichste Anzeichen für 
den Klimawandel; augenfällig sichtbar wird dies beispielsweise am Rückgang der Alpenglet-
scher. Der bisherige Klimawandel hat den Wasserhaushalt von Flussgebieten bereits beein-
flusst. Diese Auswirkungen sind jedoch überwiegend nicht direkt offensichtlich, da auf den 
Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung bereits seit Jahrhunderten zunehmend Einfluss 
genommen wird (LAWA 2013c). Die weltweiten Veränderungen des Klimageschehens wer-
den sich unabhängig von der Durchführung des HWRM-Plans auch auf das Klima in Mittel-
europa und somit auf den Wasserhaushalt im Einzugsgebiet der Ems auswirken. In der FGE 
Ems wird von folgenden Veränderungen ausgegangen: 

 Zunahme der mittleren Lufttemperatur 

 Meeresspiegelanstieg 

 Erhöhung der Niederschläge im Winter 

 Abnahme der Niederschläge im Sommer 

 Zunahme der Starkniederschlagsereignisse 

 Zunahme der Trockenperioden 

Der gesicherte Nachweis dieser angenommenen Veränderungstendenzen steht insbesonde-
re für die Niederschläge und deren Extrema noch aus. Von einem ansteigenden Trend der 
Lufttemperatur ist global, aber auch für die Ems als signifikant gesichert auszugehen (GE-

SCHÄFTSSTELLE EMS 2009).  

Hinsichtlich der Treibhausgas-Emissionen wird in Deutschland ein weiterer Rückgang ange-
strebt. Die Bundesregierung hat im Jahr 2007 ein „Integriertes Energie und Klimaprogramm“ 
mit dem Ziel einer 40%igen Minderung der deutschen Treibhausgas-Emissionen bis 2020 
gegenüber 1990 veröffentlicht (UBA 2013).  

Hinsichtlich des Erhalts bzw. der Entwicklung von Gebieten mit günstiger Klimawirkung lässt 
sich kein Gesamttrend angeben. Bei der Entwicklung des Gesamtraums bei Nichtdurchfüh-
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rung des HWRM-Plans (Prognose-Nullfall) ist somit voraussichtlich nicht mit wesentlichen 
Veränderungen der Gebiete mit günstiger Klimawirkung zu rechnen.  

Tab. 5-9: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Klima und Luft 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Verminderung von Treibhausgasemissionen  ►/▲ 

Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung ► 

5.7 Schutzgut Landschaft 

5.7.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Der zu Deutschland gehörende Teil der internationalen FGE Ems umfasst unterschiedliche 
morphologische Formen und Vegetationstypen, die durch verschiedene historische sowie 
gegenwärtige anthropogene Nutzungen den Charakter der Landschaft im Einzugsgebiet 
prägen.  

Der nördliche Teil der FGE Ems ist naturräumlich durch Watten und Marschen, die Ostfrie-
sisch-Oldenburgische Geest, die Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung und das 
Osnabrücker Hügelland geprägt. Während in den Marschen die Grünlandnutzung vor-
herrscht, ist in den anderen naturräumlichen Einheiten mit teilweise über 70 % die ackerbau-
liche Nutzung stark dominierend. Teilweise sind tief gelegene Moorgebiete eingestreut, wie 
z. B. um Papenburg. Wald ist in den Marschen kaum vorhanden. Der Waldflächenanteil 
nimmt in Richtung des südlichen Einzugsgebietes zu. Jedoch wird auch die überwiegend 
ebene bis flachwellige westfälische Bucht größtenteils agrarisch genutzt und weist überwie-
gend nur einen Waldanteil von 10 - 20 % auf. Hohe Waldanteile sind dagegen in den Ge-
birgszügen des Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges zu finden, die im Osten in die 
FGE Ems hineinreichen. 

Um die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie ihren Erholungswert zu be-
rücksichtigen, werden nachfolgend die im Bereich der deutschen Anteile der FGE Ems lie-
genden und zu den sogenannten Großschutzgebieten gehörenden Biosphärenreservate und 
Naturparke beschrieben (Datengrundlage: BFN 2012 und 2013, 2014a). Diese Gebiete die-
nen in besonderem Maße dem großräumigen Schutz der Landschaft und der landschaftsge-
bundenen Erholungsnutzung. 

UNESCO-Biosphärenreservate sind Gebiete, in denen beispielhaft innovative Ansätze nach-
haltiger Entwicklung erprobt und realisiert werden. Sie repräsentieren nicht nur einzigartige 
Naturlandschaften, sondern auch durch menschliche Nutzung geprägte Kulturlandschaften. 
(BFN 2014b). Das insgesamt 240.000 ha große Biosphärenreservat „Niedersächsisches 
Wattenmeer“ liegt fast vollständig innerhalb der FGE Ems. Dieses weltweit einzigartige Wat-
tenmeer gehört neben der Hochregion der Alpen zu den letzten Naturlandschaften in Mittel-
europa. Sand- und Schlickwatt, Salzwiesen, Dünen, Strände und das Meer sind die prägen-
den Lebensräume. 
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Insgesamt fünf als Naturpark ausgewiesene Gebiete befinden sich mit Teilflächen im deut-
schen Teil der FGE Ems. In der nachfolgenden Tabelle (Tab. 5-10) werden diese Naturparke 
und ihre wesentlichen Charaktereigenschaften beschrieben. 

Tab. 5-10: Naturparke mit Gesamtfläche im zu Deutschland gehörenden Teil der FGE Ems 
(verändert nach BFN 2012 und 2013) 

Naturpark 
(Bundesland)  

Größe 
gesamt 
[ha]  

Davon 
innerhalb 
FGG Ems 
[ha]  

Beschreibung  

Wildeshauser Geest (Nieder-
sachsen) 

153.021 5.472 Agrarlandschaft mit Flusstälern, Fischteichen, Moo-
ren, Heideflächen, Sanddünen, Eichenmischwälder, 
Fichten- und Kiefernwälder 

Dümmer (Niedersachsen) 112.300 19.340 Mischwald, Dümmer-See, Moor, Feuchtgrünland 

Bourtanger Moor-Bargerveen 
(Niedersachsen) 

11.230 6.786 Ausgedehnte Hochmoorlandschaft, extensives 
Grünland, Heiden 

Nördl. Teutoburger Wald-
Wiehengebirge, Osnabrücker 
Land-Terra.vita (Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen) 

140.600 120.755 Mittelgebirgskamm mit Laub- und Mischwald, Fließ-
gewässern (Hase) 

Teutoburger 
Wald/Eggegebirge (Nordrhein-
Westfalen) 

271.100 6.350 Mittelgebirgslandschaft mit Buchenwäldern, Gewäs-
sern, Trockenbiotopen 

Weiterhin befinden sich insgesamt 400 Landschaftsschutzgebiete vollständig oder teilweise 
innerhalb der FGE Ems. Diese Gebiete zeichnen sich durch einen landschaftlichen Charak-
ter aus, dessen besonderer Eigenwert z. B. aufgrund von kulthistorischer Bedeutung für die 
Erholungsnutzung und der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu sichern und zu fördern 
ist (vgl. § 26 BNatSchG). Die folgende Abbildung zeigt die Lage der Biosphärenreservate, 
Naturparke und Landschaftsschutzgebiete im deutschen Teil der FGE Ems. 
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Abb. 5-7: Lage der Biosphärenreservate, Naturparke und Landschaftsschutzgebiete im deut-
schen Teil der FGE Ems (BFN 2012 und 2013) 
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Beeinträchtigungen des Landschaftserlebens im Planungsgebiet sind teilweise durch unan-
gepasste Bebauungen oder technische Anlagen sowie durch industrie- oder verkehrsbeding-
te Flächenbeanspruchungen sowie Schadstoff- und Lärmemissionen zu verzeichnen. 

In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Industrieanlagen in Papenburg, Emden, 
Lingen und Ibbenbüren sowie die Erdgasförderung um Cloppenburg (LBEG 2014) und Lö-
ningen zu nennen. 

5.7.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Hinsichtlich der Entwicklung des Gesamtraums bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 
(Prognose-Nullfall) ist voraussichtlich nicht mit wesentlichen Veränderungen der derzeitigen 
Situation der Landschaft und ihrer Erholungseignung zu rechnen. Mit Blick auf die „Siche-
rung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft“ ist folglich in der Regel eine gleich 
bleibende Situation zu erwarten.  

Hinsichtlich der bestehenden Vorbelastungen (z. B. Lärm- und Schadstoffimmissionen) ist 
bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans keine Veränderung der Situation zu erwarten. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund des generellen und anhaltenden Trends zur weiteren Zersie-
delung bzw. Freiflächeninanspruchnahme der Landschaft für Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke. Grundsätzlich ist die voraussichtliche Entwicklung bezüglich der Landschaft davon ab-
hängig, wie sensibel möglicherweise beeinträchtigende Planungen/ Vorhaben die Belange 
des Schutzguts Landschaft berücksichtigen. 

Tab. 5-11: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Landschaft 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft  

► 

 

5.8 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

5.8.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Der Schutzgutbegriff ’Kulturgüter und sonstige Sachgüter’ beinhaltet Kulturdenkmale, Bo-
dendenkmale, archäologischen Fundstellen sowie ‚Historische Kulturlandschaften‘ und wird 
in der SUP mit den großräumigen ‚Historischen Kulturlandschaften‘ sowie den ’UNESCO-
Weltkulturerbestätten’ beschrieben, denen eine besondere, überregionale Bedeutung beizu-
messen ist.  

Während aller Epochen waren Gewässer, insbesondere Fließgewässer und ihre Auen von 
ganz besonderer Bedeutung. Gewässer bildeten die Grundlage für Versorgung und Ernäh-
rung. So liegen Fischfang-/Jagdplätze, Werkplätze, Brunnen, Siedlungen usw. häufig am 
Wasser. Sie waren auch wichtig für die Entsorgung: So finden sich häufiger Abfallzonen 
randlich von Siedlungen an Seen. Seit Anbeginn waren Gewässer Verkehrswege und er-
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möglichten Kontakt, Austausch und Techniktransfer. Augenfällige Funde dafür sind Einbäu-
me, Schiffe, Bohlenwege, Stege, Brücken usw. Gewässer wurden aufgrund ihrer besonderen 
naturräumlichen Bedingungen zu Verteidigungszwecken genutzt; hier wurden Palisadensys-
teme, Burgwälle, Niederungsburgen und Schlösser angelegt. In späteren Epochen, beson-
ders ab dem Mittelalter entwickelten sich die Gewässer zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren, 
etwa für Wassermühlen oder Hammerwerke der frühen Montanzeit. Deshalb besitzen Ge-
wässerauen besondere Bedeutung als Kernzonen des landschaftlichen kulturellen Erbes. 

Im Vergleich zu den Befunden und Funden, die auch auf Trockenböden gemacht werden 
können, kommt hier ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: Bei den Flusslandschaften 
handelt es sich um Feuchtgebiete mit besonderen Konservierungsbedingungen für organi-
sches Material. Hier können sich unter Sauerstoffabschluss komplette Holzkonstruktionen, 
Knochen, aber auch Leder-, Textil- und Pflanzenobjekte erhalten. Letztlich sind die Auen 
somit hoch auflösende Bodenarchive zur Rekonstruktion von Landschaft, Flora, Fauna und 
Klimaentwicklung. 

Derzeit ist erst ein kleiner Teil der tatsächlich existierenden Fundstellen bekannt. Großflächig 
untersuchte Areale haben gezeigt, dass die übergroße Mehrheit der tatsächlich vorhandenen 
Bodendenkmale noch unentdeckt im Erdboden verborgen ist, ohne morphologisch oder 
durch Strukturen an der Oberfläche erkennbar zu sein. 

Folgende großräumige ’Historische Kulturlandschaften’ von nationaler Bedeutung liegen 
innerhalb des zu Deutschland gehörenden Teils der FGE Ems. Die Nummerierung entspricht 
den markierten Kulturlandschaftsräumen in der nachfolgenden Übersichtskarte (vgl. BURG-

GRAAFF & KLEEFELD 1998): 

 Ostfriesische Küste (Nr. 12) und Ostfriesische Geest (Nr. 13) 

 Emsland (Nr. 14): Bäuerlich geprägte Kulturlandschaft mit ehemaliger Hochmoorkultivie-
rung, heute teilweise renaturierten Moorlandschaften und für die Moorkolonisation cha-
rakteristische Siedlungsformen (z. B. die Aufstrecksiedlungen)  

 Oldenburger Münsterland/ Münsterländer Tiefland (Nr.15): Bäuerlich geprägte Kultur-
landschaft mit verschiedenen Siedlungstypen, wie z. B. die Drubbel, kleine Haufendörfer 
in den Altsiedelgebieten mit zugehöriger Eschflur, Heideflächen, Agrarflächen und Wald-
flächen (Aufforstungen im 18. Jahrhundert) 

 Tecklenburger Land, Teutoburger Wald, Lipper Bergland, Leinebergland (Nr.32). 



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 58 

 

Abb. 5-8: Übersichtskarte Kulturlandschaftsräumliche Gliederung Deutschlands (BURG-
GRAAFF & KLEEFELD 1998) 

UNESCO-Weltkulturerbestätten sind im deutschen Teil der FGE Ems nicht vorhanden 
(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2014). 

Bezüglich der „sonstigen Sachgüter“ sind zum einen die großen Verkehrswege (Straße und 
Schiene) bedeutsam, aber auch weitere wichtige Anlagen wie die Energie-Infrastruktur 
(Kraftwerke, Stromkabel, usw.) oder öffentliche Einrichtungen (Krankenhäuser, usw.) sind zu 
nennen. Als bedeutsame Verkehrswege sind v. a. die Autobahnen, die die Ems queren, wie 
die A1, die A30 und die A31 zu nennen. Prinzipiell sind die städtischen Räume mit ihren um-
fangreichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen und verzweigten Infrastrukturen und ihren 
hohen Bevölkerungszahlen bei der Betrachtung der Hochwasserrisiken von Bedeutung. 

Gemäß Rohstoffsicherungskarte RSK25 Niedersachsen (LBEG 2014) liegen innerhalb der 
FGE Ems zahlreiche Lagerstätten von regionaler (Lagerstätten 2. Ordnung) und überregio-
naler (Lagerstätten 1. Ordnung) Bedeutung, wie z. B. Quarzsand und Quarzite oder Torf. 
Diese Rohstoffsicherungsgebiete können auf den Internetseiten des LBEG (Landesamt für 
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Bergbau, Energie und Geologie) eingesehen werden und sind bei den Planungen der Maß-
nahmen zu berücksichtigen. 

5.8.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Tätigkeiten der 
Denkmalschutz-/ Denkmalpflegebehörden in den Kommunen und Bundesländern auch zu-
künftig weitere Denkmäler entdeckt, dokumentiert und geschützt werden, so dass die Anzahl 
geschützter Kulturdenkmäler tendenziell zunehmen wird.  

Andererseits ist ungewiss, wie sich der Erhaltungszustand der bekannten geschützten Kul-
turdenkmäler entwickeln wird, zumal sie vielfältigen Verfallsursachen ausgesetzt sind und ein 
erheblicher Konservationsaufwand erforderlich ist, um auch langfristig den Denkmalwert zu 
sichern. 

Ein allgemein gültiger Gesamttrend zur Entwicklung des Zustands der Kulturgüter und Kul-
turlandschaften im Bereich der FGG Ems bei Nichtdurchführung des HWRM-Planes lässt 
sich nicht angeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass v. a. die oberirdisch gelegenen 
Bau- und Kulturdenkmale ebenso wie die Sachgüter von einem verbesserten Hochwasser-
schutzes profitieren würden. Bei Nichtdurchführung des HWRM-Planes ist dagegen von ei-
ner gleichbleibenden oder zunehmenden Beeinträchtigung der Kulturgüter und Sachgüter 
durch Hochwasserschäden zu rechnen. 

In Hinblick auf die Durchführung von Maßnahmen des HWRM-Planes ist sicherlich 
auschlaggebend, inwieweit die Belange des Schutzes von Baudenkmalen, archäologischen 
Bodendenkmalen oder historischen Kulturlandschaften bei im Vorfeld der Planung und bei 
der Umsetzung und ggf. baulichen Gestaltung berücksichtigt werden können.  

Auch bei den „sonstigen Sachgütern“ ist bei Nichtdurchführung des HWRM-Planes mit einer 
prinzipiell gleichbleibenden oder von einer zunehmenden Beeinträchtigung durch Hochwas-
serschäden zu rechnen.  

Tab. 5-12: Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-
Plans für das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Ziele des Umweltschutzes 
Bewertung des Trends der Umweltsituation bei 
Nichtdurchführung des HWRM-Plans 

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und 
Baudenkmäler sowie von historischen Kulturland-
schaften  

►/ ▼ 

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern sowie archäologischen Fundstellen  

► 

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erhebli-
chen Sachwerten  

►/ ▼ 



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 60 

6 Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen des HWRM-Plans 
auf die Umwelt, Darstellung von Maßnahmen, um erhebli-
che nachteilige Auswirkungen zu verhindern, zu verringern 
und soweit wie möglich auszugleichen (§ 14g Abs. 2 Nr. 4 
und 6 UVPG) 

Der HWRM-Plan beinhaltet die Festlegung einer Vielzahl von Maßnahmen, die hinsichtlich 
ihrer Umweltauswirkungen in der SUP zu berücksichtigen sind. 

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens liegt der am 26./27. September 2013 (ergänzt 
Januar 2014) verabschiedete Maßnahmenkatalog der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) vor (vgl. hierzu auch Anlage I). Dieser LAWA-Maßnahmenkatalog wurde im 
Laufe des Jahres 2015 fortgeschrieben und um Maßnahmen zur Umsetzung der Meeresstra-
tegie-Rahmenrichtlinie (MSRL) ergänzt sowie für den Bereich WRRL geringfügig angepasst 
(LAWA 2015). Dieser überarbeitete Maßnahmenkatalog ist zukünftig zu verwenden. Die in 
dem Maßnahmenkatalog aufgelisteten 29 Maßnahmentypen, die der HWRM-RL zugeordnet 
sind, sind im Rahmen der SUP zu betrachten. Bei den Maßnahmen Nr. 501 – 510 handelt es 
sich um rein konzeptionelle Ansätze ohne unmittelbare Umweltauswirkungen, die in der wei-
teren Betrachtung nicht berücksichtigt wurden. 

Im Zuge der Auswirkungsprognose wurden bereits umgesetzte Maßnahmen, die nur 
teilweise von den Bundesländern gemeldet wurden, nicht berücksichtigt. Somit können 
sich teilweise Unterschiede zu den Aussagen im HWRM-Plan ergeben, da dort auch die be-
reits umgesetzten Maßnahmen mit berücksichtigt wurden. Dies bezieht sich in erster Linie 
auf die Auswertungen in Bezug auf die Anzahl der Hochwasserrisikogebiete in denen einzel-
ne Maßnahmentypen umgesetzt werden. 

Der Daten-Upload der Maßnahmen vom 04.05.2015 für Niedersachsen und 09.09.2015 für 
Nordrhein-Westfalen stellt die Grundlage der folgenden Auswertungen dar.  

6.1 Ursache-Wirkungs-Beziehungen der im HWRM-Plan festgelegten 
Maßnahmen 

Die von den einzelnen Maßnahmentypen des LAWA-Maßnahmenkatalogs ausgehenden 
positiven oder negativen Auswirkungen auf die einzelnen im Umweltbericht betrachteten 
schutzgutbezogenen Umweltziele sind im Anhang II in Form von Ursache-Wirkungs-Matrizen 
zusammengestellt. Das Ausmaß der zu erwartenden positiven oder negativen Auswirkungen 
wird zusammenfassend in Kapitel 6.1.2 dargestellt. 

6.1.1 Wirkfaktoren 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der Maßnahmentypen auf die Ziele des Umweltschutzes 
werden die dauerhaften, d. h. die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen herangezogen. 
Baubedingte Wirkungen sind temporär und meist räumlich begrenzt (z. B. Erschütterungen 
und Staubimmissionen). Diese Wirkungen können aufgrund der abstrakten Planungsebene 
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der SUP nicht adäquat betrachtet werden und müssen daher ggf. in nachgeordneten Verfah-
ren berücksichtigt werden.  

Die folgenden negativen und positiven Wirkfaktoren werden für die Beurteilung in den Ursa-
che-Wirkungs-Matrizen herangezogen.  

Aufgrund des gleichen methodischen Ansatzes werden bei der SUP zum Maßnahmenpro-
gramm (WRRL) und zum HWRM-Plan weitestgehend die gleichen Wirkfaktoren betrachtet. 
Wegen der unterschiedlichen Zielsetzung der Maßnahmen sind diese bei der Betrachtung 
jedoch von unterschiedlicher Relevanz. Auf die Betrachtung der Aspekte „Geruch“, „Luft-
schadstoffe“ und „Lärm“ wird bei den Ursachen-Wirkungs-Matrizen der SUP zum HWRM-
Plan verzichtet, da diese bei Umsetzung der entsprechenden Maßnahmentypen nicht bzw. 
nur temporär während der Bauzeit zu erwarten sind.  

Flächenbeanspruchung 

Mit einigen der Maßnahmentypen des HWRM ist eine Flächenbeanspruchung verbunden 
(z. B. Bau von Regenrückhaltebecken, Poldern, Deichen).  

Besonders umweltrelevant ist eine Freiflächenbeanspruchung, die außerhalb von zusam-
menhängend bebauten Bereichen in der freien Landschaft erfolgt. Mit der Flächenbeanspru-
chung werden die vorhandenen Bodenfunktionen nachhaltig verändert und in der Regel die 
vorhandene Vegetation beseitigt. 

Unter dem Wirkfaktor Flächenbeanspruchung werden auch bauliche Beeinträchtigungen des 
Bodens im Zuge der Gewässerrenaturierung erfasst.  

Besonders bei baulichen Maßnahmen im Gewässer und in den Gewässerauen besteht die 
Möglichkeit, dass diese zu erheblichen Auswirkungen auf unentdeckte, verborgene archäo-
logische Fundstellen sowie auf schutzwürdige Böden führen können. 

Bodenversiegelung 

Die Versiegelung von Böden mittels undurchlässiger Materialien (z. B. Beton, Asphalt) ist 
eine besonders gravierende Form der Flächenbeanspruchung. Versiegelung ist in der Regel 
mit einem völligen Verlust der ökologischen Bodenfunktionen verbunden. Hierzu zählten die 
Produktionsfunktion für Biomasse, die Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere und die 
Regler- und Speicherfunktion vor allem für den Wasserhaushalt und die Nutzung des Was-
sers z. B. als Trinkwasser.  

Mit der Versiegelung von Flächen sind auch negative Auswirkungen auf die Retentionsfähig-
keit der Böden verbunden, die v.a. in Hinblick auf die Zielsetzung des HWRM-Planes zu be-
achten sind. Entsprechend kann durch die Entsiegelung von Flächen ein positiver Beitrag 
zum natürlichen Wasserrückhalt erreicht werden.  

Barrierewirkung 

Ein wesentlicher Teil von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen wird zum Zweck der Verbes-
serung bzw. Wiederherstellung der Längendurchgängigkeit von Fließgewässern und somit 
zugunsten von typischen Fließgewässerorganismen (insbesondere Wanderfischarten) durch-
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geführt. Solche Maßnahmen verringern oder beseitigen die Barrierewirkung von technischen 
Bauwerken (z. B. Stauwehre) am oder im Gewässer. 

Visuelle Wirkung 

Von Maßnahmen, die insbesondere mit der Errichtung von Bauwerken außerhalb von Sied-
lungsbereichen (z. B. Deichbau) verbunden sind, können optisch wahrnehmbare Verände-
rungen des Landschaftsbildes und damit ggf. Störungen der landschaftlichen Erholungseig-
nung ausgehen. Bei empfindlichen Tierarten können durch Veränderungen der landschaftli-
chen Sichtbeziehungen Meidungsreaktionen ausgelöst werden. 

Auch wenn einzelne Maßnahmen nicht in Kulturdenkmale eingreifen, können etwa durch die 
Errichtung von Anlagen des Technischen Hochwasserschutzes Auswirkungen auf das Er-
scheinungsbild großräumiger Kulturlandschaften entstehen. Deutlich positive visuelle Aus-
wirkungen auf die historischen Kulturlandschaften können Maßnahmen zur Abflussregulie-
rung und Renaturierung haben. In Einzelfällen können aber auch diese Maßnahmen zu einer 
visuellen Beeinträchtigung führen. 

Nutzungsänderung / -beschränkung 

Dieser Wirkfaktor umfasst Änderungen einer bestehenden Nutzungsform vor allem im Zuge 
der Maßnahmen des Hochwasserschutzes bzw. der Wasserretention (z. B. Umwandlung von 
Acker in Grünland). Außerdem werden Nutzungsbeschränkungen (z. B. in Überschwem-
mungsgebieten oder Ausweisung von Vorranggebieten Hochwasserschutz) aus Gründen 
des Hochwasserschutzes oder zur Minderung von Stoffeinträgen unter diesem Wirkfaktor 
zusammengefasst. Dies können sowohl Nutzungsänderungen mit positiven Umweltwirkun-
gen, wie die Umwandlung von Acker in Grünland sein, als auch Änderungen mit negativen 
Wirkungen wie die Rodung von Gehölzen. Auch die Anlage von Gewässerrandstreifen kann 
hier mit berücksichtigt werden. 

Veränderung des Abflussregimes 

Veränderungen des Abflussgeschehens, insbesondere im Bereich von Querbauwerken 
durch eine Gewährleistung der Mindestwasserführung, einer Verkürzung von Rückstauberei-
chen oder einer Reduzierung künstlicher tageszeitlicher Schwankungen der Wasserführung 
fördern einen gewässertypischen Abfluss. Darüber hinaus schließt dieser Wirkfaktor Maß-
nahmen mit ein, die der Retention von Wasser in der Fläche dienen, um Hochwasserspitzen 
zu mindern. Versiegelungen, Bebauungen oder Rodungen in Flussnähe wirken sich nachtei-
lig auf den natürlichen Wasserrückhalt aus. 

Morphologische Veränderungen Oberflächengewässer einschl. Auen 

Einige Maßnahmen v. a. im Rahmen der WRRL zielen auf positive Veränderungen der Ge-
wässermorphologie ab (z. B. Beseitigung von Ufer- und Sohlbefestigungen, Initialmaßnah-
men zur Gewässerentwicklung). Dadurch soll die physische Gestalt des Gewässers (Dimen-
sion/Geometrie von Sohle, Ufer und Aue im Längs- und Querprofil) naturnaher gestaltet wer-
den. Es werden heterogene Habitatstrukturen geschaffen, die wiederum durch die Ansied-
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lungsmöglichkeit unterschiedlicher Tier- und Pflanzenarten die biologische Vielfalt fördern. 
Gleichzeitig bieten naturnahe Gewässer Hochwasserschutz. Mäandrierende Gewässer ha-
ben eine geringere Abflussgeschwindigkeit, die Ufervegetation dient als dezentraler Hoch-
wasserrückhalt. Auen wirken als natürliche Retentionsfläche bei Hochwasser. Der Wasser-
abfluss wird gebremst und Wasser zurückgehalten, wodurch stromabwärts liegende Flussbe-
reiche entlastet werden. 

Veränderungen der Hydrogeologie des Grundwassers 

Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern können mit einer Anhebung des Wasser-
stands verbunden sein. Damit wird auch der Grundwasserspiegel angehoben und die 
Grundwasserflurabstände verringert. Hinsichtlich der Biotop- und Habitatqualitäten für Tiere 
und Pflanzen sowie bezüglich der natürlichen Bodenfunktionen und des Landschaftsbildes 
sind solche Veränderungen der Grundwasserhydraulik überwiegend positiv zu werten. Die 
Wiedervernässung von Feuchtgebieten verringert den Austrag von Stickstoff aus der Fläche 
und ermöglicht eine Verbesserung der Konservierungsbedingungen für das organische Ma-
terial archäologischer Objekte. Weiterhin wirkt die Anhebung des Grundwasserstandes in 
Bereichen mit organischen Böden hemmend auf die Mineralisierung organischer Substanz 
und die Freisetzung von CO2 aus und leistet damit einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Stoffeintrag in Oberflächengewässer und in das Grundwasser 

Oberflächengewässer 

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen bewirkt eine Minderung der Schad-
/Nährstoffeinleitungen in Oberflächengewässer sowie von Salzeinträgen, wodurch nicht nur 
die Biotop-/Habitatqualität für die Gewässerbiozönose verbessert wird, sondern auch die 
Badegewässer- und die Trinkwasserqualität.  

Grundwasser 

Maßnahmen zur Minderung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser stehen vor allem 
im Zusammenhang mit der Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung (insbesondere Ver-
ringerung der Stickstoff-Verluste bei der Düngung) sowie Altlastensanierung.  

Durch die Maßnahmen zur Minderung von Schadstoff- und Salzeinträgen werden die ökolo-
gischen Bodenfunktionen verbessert oder wiederhergestellt und die Grundwasserqualität 
insbesondere für die Trinkwassergewinnung verbessert. 

Luftschadstoff- und Geruchsemissionen sowie Lärmimmissionen 

Auf die Betrachtung und Darstellung der Faktoren „Geruch- und Luftschadstoffemissionen“ 
sowie Lärmimmissionen wird bei den Ursachen-Wirkungs-Matrizen der SUP zum HWRM-
Plan vollständig verzichtet, da diese bei Umsetzung der entsprechenden Maßnahmentypen 
nicht bzw. nur temporär während der Bauzeit zu erwarten sind.  
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6.1.2 Ursache-Wirkungs-Beziehungen einzelner Maßnahmentypen 

In den folgenden Tabellen werden die in den Ursachen-Wirkungs-Matrizen ermittelten Be-
wertungen der Umweltwirkungen zusammenfassend dargestellt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei der Mehrzahl der Maßnahmentypen v. a. bei den 
Maßnahmen der Aspekte „Vermeidung“, „Vorsorge“ sowie „Regeneration“ keine bzw. wenige 
negative Auswirkungen auf die Ziele des Umweltschutzes zu erwarten sind. Negative Um-
weltwirkungen sind überwiegend unter dem Aspekt „Schutz“ zu verzeichnen, da in diesem 
die Maßnahmen des Technischen Hochwasserschutzes zusammengefasst sind. 

Aspekt Vermeidung 

Tab. 6-1: Übersicht zu den Maßnahmentypen - Aspekt Vermeidung 

Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 
(vgl. Ursache-Wirkungs-
Matrix im Anhang) 

Handlungsbereich Vermeidung (Flächenvorsorge) 

301 Raumordnungs- und Regionalplanung  
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete) 

M 1 positiv 

302 Festsetzung von Überschwemmungsgebieten  
(und Formulierung von Nutzungsbeschränkung n. 
Wasserrecht) 

M 1 positiv 

303 Bauleitplanung  
(u. a. Anpassung/Änderung der Bauleitplanung, Über-
prüfen bei Neuaufstellung, ggf. baurechtliche Vorga-
ben) 

M 1 positiv 

304 Angepasste Flächennutzung 
(u. a. Beratung Land- und Forstwirte, wasser- und 
baurechtliche Vorgaben) 

M 1 positiv 

Handlungsbereich Entfernung / Verlegung (Flächenvorsorge) 

305 Entfernung oder Verlegung 
(u. a. Verlegung von Infrastruktur, Ankauf und Entfer-
nung betroffener Objekte) 

M 1 mit Einschränkungen 
positiv 
 

Handlungsbereich Verringerung (Bauvorsorge) 

306 Hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanie-
ren 
(u. a. Stadtsanierungskonzepte, Informations- und 
Beratungsprogramme) 

M 3 positiv 

307 Objektschutz 
(v. a. „nachträgliche“ Maßnahmen wie Wassersperren, 
Abdichtungen etc. an öffentlichen Gebäuden und Inf-
rastrukturen, Beratung Gewerbe und Industrie) 

M 2 mit Einschränkungen 
positiv 
 

308 Hochwasserangepasste Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen 
(v. a. Aufklärung, Information, Beratung, Umstellung 
Energieversorgung) 

M 1 positiv 
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Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 
(vgl. Ursache-Wirkungs-
Matrix im Anhang) 

Handlungsbereich Sonstige Vorbeugungsmaßnahmen 

309 Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwas-
serrisiken 
(v. a. Modelle, Studien, Wasserhaushaltsmodelle) 

M 1 umweltneutral 

M 1 Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

M 2 Maßnahmen, die einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (ggf. Zielkonflikt) 

M 3 Maßnahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 

Der Handlungsbereich Flächenvorsorge umfasst die Maßnahmen zu den Handlungsfeldern 
Raumordnungs- und Regionalplanung, Festlegung von Überschwemmungsgebieten, Bau-
leitplanung sowie angepasste Flächennutzungen. Durch die planerischen Festlegungen wer-
den für den Hochwasserschutz bedeutsame Flächen gesichert und Nutzungsbeschränkun-
gen verordnet. Dadurch werden erheblich negative Umweltauswirkungen durch Hochwasser 
vermieden, so dass positive Auswirkungen v. a. hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, 
menschliche Gesundheit, Wasser sowie die Kultur- und sonstigen Sachgüter bestehen. 

In Folge der Vermeidung hochwasserbedingter Schäden liegen bei den Handlungsfeldern 
der Verringerung (Bauvorsorge) mit dem hochwasserangepassten Planen, Bauen und Sa-
nieren sowie bei der hochwasserangepassten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen im 
Regelfall positive Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit sowie Sach- und Kulturgütern vor. Bei Überflutung kann die Aus-
breitung wassergefährdender Stoffe und anderer Schadstoffe teils vermieden werden, so 
dass Schädigungen von Pflanzen, Tieren und der biologischen Vielfalt sowie Wasser und 
Boden unterbleiben. 

Die sonstigen Vorbeugungsmaßnahmen beinhalten die Erstellung von Konzeptionen, Stu-
dien und Gutachten. Es werden fachliche Grundlagen, Konzepte, Handlungsempfehlungen 
und Entscheidungshilfen für das Hochwasserrisikomanagement erarbeitet und damit die 
Vorhersagen und zukünftige Planungen optimiert. Unmittelbare Umweltwirkungen sind 
dadurch nicht zu erwarten. 

Einschränkungen der in der Regel positiven Wirkung der Maßnahmentypen des Aspektes 
Vermeidung ergeben sich bei den Maßnahmentypen 305 (Entfernung oder Verlegung) und 
307 (Objektschutz). So können bei Verlegung von Nutzungen aus hochwassersensiblen Be-
reichen und bei nachträglichen baulichen Maßnahmen negative Umweltwirkungen durch 
Flächenbeanspruchung oder Veränderungen des Landschafts- bzw. Stadtbildes nicht aus-
geschlossen werden. Der Maßnahmentyp 307 ist zudem einer Einzelfallprüfung zu unterzie-
hen, da ggf. Zielkonflikte mit der Wasserrahmenrichtlinie zu erwarten sind. 



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan 
für den deutschen Anteil der FGE Ems 

 

 

Dezember 2015 Seite 66 

Aspekt Schutz 

Tab. 6-2: Übersicht zu den Maßnahmentypen - Aspekt Schutz 

Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 
(vgl. Ursache-Wirkungs-
Matrix im Anhang) 

Handlungsbereich Management natürlicher Überschwemmungen /  
Abfluss- und Einzugsgebietsmanagement (Natürlicher Wasserrückhalt) 

310 Natürlicher Wasserrückhalt im Einzugsgebiet 
(v.a. Programme zur hochwassermindernden Flä-
chenbewirtschaftung in Land- und Forstwirtschaft) 

M 1 positiv 

311 Natürlicher Wasserrückhalt in der Gewässeraue 
(u. a. Aktivierung ehem. Feuchtgebiete, Gewässerre-
naturierung, Wiederanschluss Altarme und Seitenge-
wässer) 

M 1 mit Einschränkungen 
positiv 
 

312 Minderung der Flächenversiegelung 
(v. a. kommunale Programme) 

M 1 positiv 

313 Natürlicher Wasserrückhalt in Siedlungsgebieten 
(u. a. kommunale Rückhalteanlagen, Regenwasser-
management, Regenwasserversickerungsanlagen) 

M 1 mit Einschränkungen 
positiv 
 

314 Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten 
(u. a. Beseitigung/ Rückverlegung von Hochwasser-
schutzeinrichtungen (Deiche, Mauern)) 

M 1 mit Einschränkungen 
positiv 
 

Handlungsbereich Regulierung Wasserabfluss (Technischer Hochwasserschutz) 

315 Planung und Bau von Hochwasserrückhaltemaßnah-
men 
(u. a. Neubau Hochwasserrückhalteräumen, Realisie-
rung Stauanlagen) 

M 2 negative Umweltwir-
kungen möglich 

316 Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwas-
serrückhaltemaßnahmen 
(u. a. optimierte Steuerung, Sanierung Stauanlagen) 

M 2 negative Umweltwir-
kungen möglich 

Handlungsbereich Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und im Überschwemmungsgebiet  
(Technischer Hochwasserschutz) 

317 Deiche, Dämme, Hochwasserschutzwände, mobiler 
Hochwasserschutz, Dünen, Strandwälle 
(u. a. Ertüchtigung, Ausbau bzw. Neubau von Schutz-
einrichtungen) 

M 2 negative Umweltwir-
kungen möglich 

318 Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobi-
len Schutzbauwerken 
(u. a. größere Unterhaltungsmaßnahmen an Deichen) 

M 2 negative Umweltwir-
kungen möglich 

319 Freihaltung und Vergrößerung der Hochwasserab-
flussquerschnitte im Siedlungsraum und Auenbereich 
(u. a. Beseitigung von Engstellen wie Brücken, u. a. 
auch Abgrabungen im Auenbereich) 

M 2 mit Einschränkungen 
positiv 
 

320 Freihaltung der Hochwasserabflussquerschnitte durch 
Gewässerunterhaltung und Vorlandmanagement 
(u. a. Entschlammungen, Landschaftspflege, Bewirt-
schaftungsauflagen) 

M 2 mit Einschränkungen 
positiv 
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Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 
(vgl. Ursache-Wirkungs-
Matrix im Anhang) 

Handlungsbereich Sonstige Schutzmaßnahmen 

321 Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwemmungen 
(u. a. Vorlandmanagement Küstenbereich) 

M 2 mit Einschränkungen 
positiv 

M 1 Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

M 2 Maßnahmen, die einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (ggf. Zielkonflikt) 

M 3 Maßnahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 

Unter dem Aspekt "Schutz" wird eine Vielzahl von Maßnahmen erfasst, die zwar sehr positiv 
für den Hochwasserschutz sind, aber mit möglichen negativen Umweltauswirkungen verbun-
den sind. Hier sind v.a. die Maßnahmen des Technischen Hochwasserschutzes zu nennen, 
die v.a. auch den Bau von Schutzanlagen, Deichen und Poldern und damit die Inanspruch-
nahme von Flächen beinhalten. Zudem können diese Maßnahmen auch Zielkonflikte für die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie aufweisen. Eine konkrete Bewertung der verschie-
denen Maßnahmen kann nur einzelfallbezogen erfolgen, da die Wirkungsintensitäten in Ab-
hängigkeit von der Art, der Größenordnung und dem konkreten Standort zum Teil erheblich 
variieren können. Auf der hier zu bearbeitenden abstrakten Planungsebene ohne konkrete 
Angaben zur Ausführungsart und Verortung ist eine abschließende Bewertung nicht möglich.  

Positiv zu beurteilen sind die Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes im Ein-
zugsgebiet (Maßnahmentyp 310), da hier das Wasserspeicherpotenzial von Böden und 
Ökosystemen verbessert wird. In Folge der Minderung von Hochwasser bestehen im Regel-
fall positive Wirkungen auf die Schutzgüter Menschen, die menschliche Gesundheit, Wasser 
sowie die Kultur- und sonstigen Sachgüter. Außerdem liegen in Folge der Nutzungsänderun-
gen und der Vermeidung von Bodenerosion und Minderung der Stoffeinträge in die Gewäs-
ser im Regelfall positive Nebenwirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und die biolo-
gische Vielfalt sowie Boden und Landschaft vor. Die Minderung der Flächenversiegelung hat 
ebenfalls für alle Schutzgüter positive Wirkungen. 
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Aspekt Vorsorge 

Tab. 6-3: Übersicht zu den Maßnahmentypen - Aspekt Vorsorge 

Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 

(vgl. Ursache-
Wirkungs-Matrix im 
Anhang) 

Handlungsbereich Hochwasservorhersagen und Warnungen (Informationsvorsorge) 

322 Hochwasserinformation und Vorhersage 
(u. a. Hochwassermeldedienst, Sturmflutvorhersage) 

M 3 umweltneutral 

323 Einrichtung bzw. Verbesserung von kommunalen 
Warn- und Informationssystemen 
(u. a. Software, Sirenenanlagen) 

M 3 umweltneutral 

Handlungsbereich Planung von Hilfsmaßnahmen für den Notfall / Notfallplanung  
(Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz) 

324 Alarm- und Einsatzplanung 
(u. a. Krisenmanagement, Informationssysteme, Schu-
lungen) 

M 3 umweltneutral 

Handlungsbereich Öffentliches Bewusstsein und Vorsorge (Verhaltensvorsorge) 

325 Aufklärung, Vorbereitung auf den Hochwasserfall 
(u. a. Veröffentlichungen, Aufklärung, ortsnahe Infor-
mationen) 

M 3 umweltneutral 

Handlungsbereich Sonstige Vorsorge (Risikovorsorge) 

326 Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge M 3 umweltneutral 

M 1 Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

M 2 Maßnahmen, die einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (ggf. Zielkonflikt) 

M 3 Maßnahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 

Die Maßnahmentypen des Aspektes 'Vorsorge' beinhalten die Hochwasservorhersagen und 
Warnungen, d. h. die Informationsvorsorge in der Bevölkerung. Verbesserungen des Hoch-
wassermeldedienstes und der Sturmflutvorhersage ermöglichen eine frühzeitigere Warnung, 
so dass Vorsorgemaßnahmen rechtzeitig getroffen werden können und Schäden langfristig 
vermieden werden. Unmittelbare Umweltwirkungen sind dadurch jedoch nicht zu erwarten. 
Ähnlich in der Bewertung der Umweltwirkungen sind die weiteren Maßnahmen zu werten, die 
sich mit Planung und Optimierung des Krisen- und Ressourcenmanagements sowie der Ver-
haltensvorsorge, d. h. mit der Aufklärung Betroffener über Hochwasserrisiken sowie der Vor-
bereitung auf den Hochwasserfall befassen. Auch die Risikovorsorge, die z. B. die finanzielle 
Absicherung vor allem durch Versicherungen gegen Hochwasserschäden und die Bildung 
von Rücklagen beinhaltet, hat keine Umweltauswirkungen. Zudem handelt es sich um Maß-
nahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind. 
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Aspekt Wiederherstellung/Regeneration und Überprüfung 

Tab. 6-4: Übersicht zu den Maßnahmentypen - Aspekt Wiederherstellung/ Regeneration und 
Überprüfung 

Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 

(vgl. Ursache-
Wirkungs-Matrix im 
Anhang) 

Handlungsbereich Überwindung der Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft (Regeneration) 

327 Aufbauhilfe und Wiederaufbau, Nachsorgeplanung, 
Beseitigung von Umweltschäden 
(u. a. Handlungsempfehlungen, Dokumentation, So-
forthilfe, Betreuung) 

M 3 umweltneutral 

Handlungsbereich Sonstige Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung 

328 Sonstige Maßnahmen aus dem Bereich Wiederher-
stellung, Regeneration und Überprüfung 
(u. a. Optimierung der Zuständigkeiten, Dokumentati-
on, Erfahrungsaustausch) 

M 3 umweltneutral 

M 1 Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

M 2 Maßnahmen, die einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (ggf. Zielkonflikt) 

M 3 Maßnahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 

Die Maßnahmen des Aspektes "Wiederherstellung/ Regeneration und Überprüfung" beinhal-
tet die Schadensnachsorge. Diese umfasst Aufbauhilfe und Wiederaufbau, die Nachsorge-
planung und Beseitigung von Umweltschäden. Die Nachsorgeplanung beinhaltet z. B. die 
Sicherung von Gebäuden, die Aufbauhilfe und den Wiederaufbau von Gebäuden und techni-
scher Infrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsorgung) sowie finanzielle Unterstützung.  

Die Dokumentation und Nachbereitung von Hochwasserereignis, Hochwasserfolgen und 
Katastropheneinsatz sowie die Optimierung der Zuständigkeiten und Instrumente dient der 
Verbesserung der Vorbereitung auf Hochwasser und der weiteren Verbesserung der Hoch-
wasservorsorge. Positive Aspekte ergeben sich somit durch die Optimierung und verbesser-
ten Vorbereitung auf das nächste Hochwasser. Unmittelbare Umweltauswirkungen sind hier 
nicht zu erwarten.  
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Aspekt Sonstiges 

Tab. 6-5: Übersicht zu den Maßnahmentypen - Aspekt Sonstiges 

Nr. Maßnahmentyp des LAWA-Maßnahmenkatalogs Relevanz 
WRRL/ 
HWRM-RL 

Bewertung der Um-
weltwirkung 

(vgl. Ursache-
Wirkungs-Matrix im 
Anhang) 

Handlungsbereich Sonstiges 

329 Sonstige Maßnahmen M 3 umweltneutral 

M 1 Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

M 2 Maßnahmen, die einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (ggf. Zielkonflikt) 

M 3 Maßnahmen, die üblicherweise für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 

Der Aspekt Sonstiges beinhaltet u. a. Untersuchungen zum Klimawandel. Mit Hilfe der Un-
tersuchungen zum Klimawandel können zukünftige Planungen optimiert werden, so dass auf 
lange Sicht durch den Informationsgewinn positive Wirkungen für den Hochwasserschutz zu 
erwarten sind. Unmittelbare Umweltwirkungen sind nicht zu erwarten. 

6.2 Umweltauswirkungen im deutschen Teil der FGE Ems 

6.2.1 Überblick über die Maßnahmen des HWRM-Plans für den deutschen Teil 
der FGE Ems 

Zum deutschen Teil der FGE Ems gehören zwei Koordinierungsräume mit sechs Bearbei-
tungsgebieten in denen fünf Risikogebiete liegen (vgl. Abb. 2-2 und Abb. 3-2). Eine Beson-
derheit stellt der Koordinierungsraum Ems Nord dar. Dieser besteht aus drei Bearbeitungs-
gebieten, für die jedoch nur ein gemeinsames Risikogebiet ausgewiesen wurde. Dieses Risi-
kogebiet reicht außerdem in das Bearbeitungsgebiet Ems/Nordradde, das dem Koordinie-
rungsraum Ems Süd zugeordnet ist. Im HWRM-Plan sowie auch im Umweltbericht wurde 
das Risikogebiet bei den Auswertungen jedoch dem Koordinierungsraum Ems Nord zuge-
schlagen.  

Für die Risikogebiete im deutschen Teil der FGE Ems sind auf die verschiedenen Bearbei-
tungsgebiete verteilt alle Maßnahmentypen vorgesehen (Tab. 6-6). Das Bearbeitungsgebiet 
Ems-Ästuar (Koordinierungsraum Ems Nord) weist die geringste Anzahl an Maßnahmenty-
pen auf. Es wurde lediglich der Maßnahmentyp 324 (Alarm- und Einsatzplanung) mit neutra-
len Umweltwirkungen als landesweite Meldung für Niedersachsen vergeben, da es sich vor 
allem um Wasserflächen handelt.  

Im Gegensatz zum Bearbeitungsgebiet Ems-Ästuar wurden im Bearbeitungsgebiet Obere 
Ems (Koordinierungsraum Ems Süd) bis auf die Maßnahmentypen Nr. 314 und 329 alle vor-
kommenden Maßnahmentypen vergeben. Darunter auch Maßnahmentypen, die zu größeren 
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Umweltwirkungen führen können. Vor allem in den Gebieten der Unteren und Oberen Ems 
sollen alle Maßnahmen zum Technischen Hochwasserschutz (Nr. 315-320) umgesetzt wer-
den. Bei den Maßnahmentypen Nr. 315 bis 318 sind negative Umweltwirkungen nicht auszu-
schließen. 

Tab. 6-6. Zugewiesene Maßnahmentypen für die Bearbeitungsgebiete im deutschen Teil der 
FGE Ems 

Koordinie-
rungsräume 

Ems Nord (EMN) Ems Süd (EMS) 

Gesamtan-
zahl der 

APSFR mit 
Zuordnung  
zum Maß-
nahmentyp 

Bearbei-
tungsgebiete E

m
s-

Ä
st

u
ar

 

U
n

te
re

 
E

m
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L
ed

a-
Jü

m
m
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H
as
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E
m
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N

o
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O
b

er
e 

E
m
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Code EMN_EMA EMN_UEM EMN_LED EMS_HAS EMS_EMN EMS_OEM 

Anzahl der 
APSFR je 

Bearbeitungs-
gebiet 

1 1 1 2 ges. 5 

M
aß

n
ah

m
et

yp
-N

r.
 g

em
äß

 M
aß

n
ah

m
en

ka
ta
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301      X 5 
302    X  X 4 
303  X X X X X 4 
304    X  X 2 
305      X 1 
306    X X X 3 
307    X X X 3 
308    X X X 3 
309    X  X 2 
310  X X X X X 5 
311  X  X  X 3 
312    X  X 2 
313  X X X X X 5 
314   X X   3 
315  X X X X X 4 
316  X  X  X 3 
317  X   X X 3 
318  X X X X X 4 
319  X    X 3 
320  X  X  X 3 
321  X X X X X 4 
322  X X X X X 5 
323  X  X X X 4 
324 X X X X X X 5 
325    X X X 3 
326    X X X 5 
327    X X X 3 
328      X 1 
329  X     1 

 positiv oder mit Einschränkungen positive Umweltwirkung 
 umweltneutral 

 negative Umweltwirkungen möglich 
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6.2.2 Beiträge des HWRM-Plans zur Erreichung der schutzgutbezogenen Umweltziele 

Tab. 6-7: Auswirkungen auf die schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschutzes in den einzelnen Bearbeitungsgebieten im deutschen Teil 
der FGE Ems und Gesamtplanwirkung 

Koordinierungsräume Ems Nord Ems Süd 

Gesamtplan-
wirkung Schutzgutbezogene  

Umweltziele 

Bearbeitungsgebiete im deutschen Teil der FGE Ems 

Ems-Ästuar 
Untere 
Ems 

Leda-
Jümme 

Hase 
Ems/ 

Nordradde 
Obere Ems 

EMN_EMA EMN_UEM EMN_LED EMS_HAS EMS_EMN EMS_OEM 
Anzahl der APSFR je Bearbeitungsgebiet 1 1 1 2 5 
Mensch/Menschliche Gesundheit 
Schutz des Menschen vor  
schädlichen Umwelteinwirkungen  ●      
Dauerhafte Sicherung des  
Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 

● ● ● ● ● ● ●
Gewährleistung eines  
nachhaltigen Hochwasserschutzes ●      
Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Schaffung eines Biotopverbundes/ Durch-
gängigkeit von Fließgewässern  ●   ● ● ● ●
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, 
ihrer Lebensgemeinschaften sowie ihrer 
Biotope und Lebensstätten 

●   ● ● ● ●
Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt ●   ● ● ● ●
Boden 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  ●  ● ● ● ● ●
Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen  ●  ● ● ● ● ●
Gewährleistung einer forst- und landwirt-
schaftlichen Nutzung  ●  ● ● ● ● ●
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Koordinierungsräume Ems Nord Ems Süd 

Gesamtplan-
wirkung Schutzgutbezogene  

Umweltziele 

Bearbeitungsgebiete im deutschen Teil der FGE Ems 

Ems-Ästuar 
Untere 
Ems 

Leda-
Jümme 

Hase 
Ems/ 

Nordradde 
Obere Ems 

EMN_EMA EMN_UEM EMN_LED EMS_HAS EMS_EMN EMS_OEM 
Anzahl der APSFR je Bearbeitungsgebiet 1 1 1 2 5 
Wasser 
Erreichen und Erhalten eines guten öko-
logischen/ chemischen OW-Zustands ●  ● ● ● ● ●
Erreichen und Erhalten eines guten men-
genmäßigen/ chemischen GW-Zustands ●      
Erreichen und Erhalten eines guten Zu-
stands der Meeresgewässer ●      
Gewährleistung einer nachhaltigen Hoch-
wasserretention ●      
Klima 
Verminderung von Treibhausgasemissio-
nen  ● ● ● ● ● ● ●
Schutz von Gebieten mit günstiger Klima-
wirkung ● ● ● ● ● ● ●
Landschaft 
Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Landschaft  ●  ● ● ● ● ●
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, 
Kultur- und Baudenkmäler sowie von 
historischen Kulturlandschaften  

●      

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie ar-
chäologischen Fundstellen  

●      

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und erheblichen Sachwerten ●      
 potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

  potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 
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Die Tabelle (Tab. 6-7) stellt die Ergebnisse der detaillierten Auswirkungsprognose für die 
einzelnen Bearbeitungsgebiete und die gesamte Planwirkung im deutschen Teil der FGE 
Ems dar (vgl. hierzu auch Anlage III). So wird eine Einschätzung der voraussichtlichen Bei-
träge der Maßnahmen des HWRM-Plans zur Erreichung der schutzgutbezogenen Ziele des 
Umweltschutzes ermöglicht. Dabei lassen sich die nachfolgenden Ergebnisse für die zu be-
trachtenden Schutzgüter ableiten. 

Menschen/ menschliche Gesundheit 

Hinsichtlich der Aspekte „Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ und 
„Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes“ gehen - entsprechend der grund-
sätzlichen Zielstellung des HWRM-Plans - von allen Maßnahmentypen des Maßnahmenka-
talogs sehr positive Beiträge zur Erreichung des schutzgutbezogenen Umweltziels aus. So 
ergibt sich in der Gesamtschau des vorkommenden Maßnahmenspektrums ein sehr positiver 
Beitrag zur Zielerreichung der beiden genannten schutzgutbezogenen Ziele für alle sechs 
Bearbeitungsgebiete. Hinsichtlich des Ziels „Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft“ ergeben sich aus der Analyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen der 
Maßnahmen des HWRM-Plans voraussichtlich neutrale Beiträge.  

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschutzes für das Schutzgut „Tiere, 
Pflanzen, Biologische Vielfalt“ hat die Analyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen ergeben, 
dass vor allem von den Maßnahmentypen des „Technischen Hochwasserschutzes (Maß-
nahmentypen-Nr. 315 - 318) negative Auswirkungen auf das Schutzgut ausgehen können. 
Hier sind v. a. Flächenbeanspruchung und mögliche morphologische Veränderungen in der 
Aue für die negative Einstufung auschlaggebend. Eine Ausnahme bei den Maßnahmen des 
Technischen Hochwasserschutzes stellt der Maßnahmentyp 319 dar, der ebenso wie die 
Maßnahmentypen aus anderen Handlungsbereichen neutrale oder auch positive Auswirkun-
gen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ besitzt. Solche Maßnahmen sollen in allen Be-
arbeitungsgebieten außer im Ems-Ästuar umgesetzt werden. Da in den Bearbeitungsgebie-
ten Untere Ems und Leda-Jümme jedoch insgesamt ein geringeres Maßnahmentypenspekt-
rum umgesetzt wird, sind hier die negative Wirkungen des Technischen Hochwasserschut-
zes für die Gesamteinstufung der Bearbeitungsgebiete ausschlagegebend. In den Bearbei-
tungsgebieten des Koordinierungsraums Ems Süd werden aufgrund der geplanten Umset-
zung von zahlreichen Maßnahmentypen mit positiven oder zumindest umweltneutralen Wir-
kungen in der der Gesamtschau eher umweltneutrale Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut 
„Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt“ erwartet. Das Gleiche gilt für die gesamten betrachte-
ten Anteile der FGE Ems in Deutschland (vgl. Tab. 6-7). Meist lassen sich mögliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen“ bei der Umsetzung von Hochwasser-
Maßnahmen in den nachfolgenden Zulassungsverfahren mindern bzw. teilweise vermeiden.  

Boden 

Für die schutzgutbezogenen Ziele für das Schutzgut Boden ergibt sich in der Gesamtbe-
trachtung der Auswirkungen durch das vorgesehene Maßnahmenspektrum für fünf der sechs 
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Bearbeitungsgebiete ein einheitliches Bild; hier kommen nur neutrale Beurteilungen vor. Da 
im Bearbeitungsgebiet Untere Ems alle Maßnahmentypen des Technischen Hochwasser-
schutzes geplant sind und weniger Maßnahmentypen mit positiver oder neutraler Wirkungen, 
kommt es hier zu einem negativen Ergebnis.  

Wasser 

Für die verschiedenen gewässerbezogenen Ziele des Umweltschutzes zeigt sich ein über-
wiegend positives Bild. 

Entsprechend der Zielsetzung des HWRM-Plans sind beim Aspekt „Gewährleistung einer 
nachhaltigen Hochwasserretention“ bei den Wirkungen der Maßnahmentypen sehr positive 
Auswirkungen zu verzeichnen. Auch bei den schutzgutbezogenen Zielen „Erreichen und 
Erhalten eines guten mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands“ und „Erreichen und er-
halten eines guten Zustandes der Meeresgewässer“ sind die positiven Wirkungen auf den 
verbesserten Hochwasserschutz zurückzuführen. Ein verminderter Schadstoffeintrag im 
Hochwasserfall fließt hierbei in die Beurteilung der Wirkungen mit ein.  

Für das schutzgutbezogene Umweltziel „Erreichen und erhalten eines guten ökologischen 
und chemischen Zustandes der Oberflächengewässer“ ergibt sich eine neutrale Einstufung. 

Klima/ Luft 

In Bezug auf die schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschutzes sind für das Schutzgut Kli-
ma/ Luft vernachlässigbare neutrale Wirkungen zu verzeichnen. 

Landschaft 

Hinsichtlich des schutzgutbezogenen Ziels „Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft“ hat die Analyse der Ursache-Wirkungsbeziehungen für die vorge-
sehenen Maßnahmentypen in den Bearbeitungsgebieten neutrale Wirkungen ergeben. Posi-
tiv für das Landschaftsbild wurde der Maßnahmentyp des Handlungsbereichs „Natürlicher 
Wasserrückhalt“ (Maßnahmentypen-Nr. 311) gewertet, da durch die positive Entwicklung der 
Lebensräume der Aue auch die landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit im Bereich 
der Ufer und Auen aufgewertet wird. So ergibt sich in der Summe eine neutrale Umweltwir-
kung. 

Im Bearbeitungsgebiet Untere Ems sollen bei einem insgesamt vergleichsweise geringen 
Maßnahmenspektrum alle Maßnahmen des Technischen Hochwasserschutzes umgesetzt 
werden. Insgesamt muss auf dieser Ebene daher eine potenzielle Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes prognostiziert werden. Die potenziell negativen Aspekte sind jedoch stark 
von Gestaltung und Dimension der baulichen Ausführung abhängig und sind auf der vorlie-
genden Planungsebene nur schwer zu beurteilen. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für die schutzgutbezogenen Ziele „Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und Bau-
denkmäler sowie von historischen Kulturlandschaften“ und für den „Schutz von wirtschaftli-
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chen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten“ wurden sehr positive Auswirkungen ermittelt. 
Diese lassen sich mit dem verbesserten Hochwasserschutz und der damit verbundenen 
Vorbeugung von Hochwasserschäden begründen. Negative Auswirkungen können sich für 
die „unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmale sowie archäologischen Fund-
stellen“ ergeben. Da sich ein großer Anteil der archäologischen Fundstellen in unmittelbarer 
Nähe von bestehenden oder ehemaligen Gewässern (Seen, Weiher, Flüsse Bäche, Quellen, 
Sölle) bzw. deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und Feuchtböden 
befindet, sind diese archäologische Denkmale durch bauliche Eingriffe im Umfeld von Ge-
wässern, aber auch durch Gewässerabsenkungen oder –anstieg potenziell gefährdet. Durch 
Prospektionen im Vorfeld der Zulassung und Durchführung der Maßnahmen ist jedoch davon 
auszugehen, dass sich die Zielkonflikte in der Regel lösen oder zumindest minimieren las-
sen.  

Fazit für den deutschen Teil der FGE Ems 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich durch das vorgesehene Maßnahmenspektrum 
im deutschen Teil der FGE Ems sehr positive, positive bzw. überwiegend neutrale Auswir-
kungen auf die Schutzgüter ergeben werden. Bei zusammenfassender Betrachtung des vor-
gesehenen Maßnahmenspektrums ergab sich insgesamt nur eine negative Bewertung für 
das Schutzgut Kultur und Sachgüter im Bereich „Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie archäologischen Fundstellen“. 

Vor allem die Folgen auf den „Schutz des Menschen und der menschlichen Gesundheit“ 
sowie den „Schutz von (oberirdischen) Kultur- und Sachgüter“ sind - entsprechend der Ziel-
setzung der Maßnahmen des HWRM-Plans – als sehr positiv zu werten, da diese Aspekte 
von der Verbesserung des Hochwasserschutzes unmittelbar profitieren. Auch für das 
Schutzgut Wasser sind viele Maßnahmentypen mit positiven Auswirkungen vertreten. Für die 
anderen Schutzgüter sind in der Gesamtschau des Maßnahmenspektrums neutrale Auswir-
kungen zu verzeichnen. Das Bearbeitungsgebiet Ems-Ästuar im Koordinierungsraum Ems 
Nord stellt im Hinblick auf die Auswirkungen auf die schutzgutbezogenen Ziele des Umwelt-
schutzes eine Besonderheit dar. Da es hauptsächlich Wasserflächen umfasst, wurde hier nur 
eine landesweite Maßnahme mit neutraler Umweltauswirkung vergeben (Aspekt Vorsorge, 
Alarm- und Einsatzplanung). 

Dennoch könnten von möglichen negativen flächenintensiven Maßnahmen des Technischen 
Hochwasserschutzes die Schutzgüter „Tiere und Pflanzen“, „Boden“, „Landschaft“ und vor 
allem die unterirdisch gelegenen Kultur- und Sachgüter potenziell betroffen sein. Die lokal 
möglichen negativen Umweltauswirkungen durch die Inanspruchnahme wertvoller Böden, 
Biotope oder sonstiger Bestandteile von Schutzgebieten können aber im jeweiligen Zulas-
sungsverfahren durch eine entsprechende Standortwahl und ggf. weitergehende Verminde-
rungs-, Schutz- oder Kompensationsmaßnahmen wirksam minimiert werden. Dies gilt auch 
für potenzielle Auswirkungen auf unterirdische Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler im unmit-
telbaren Umfeld von Baumaßnahmen am Gewässer. Es sollten in den weiteren Planungen 
Überlegungen bezüglich der Alternativen zum Technischen Hochwasserschutz durchgeführt 
werden, um größere Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu minimieren. Zudem 
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sind die Maßnahmen des Technischen Hochwasserschutzes gemäß des Maßnahmenkata-
logs als Zielkonflikt in Bezug auf die Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie einzu-
stufen. 

6.3 Hinweise zu Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Beeinträchtigungen von Schutzgütern 

In Abhängigkeit der Standortsituation sind Maßnahmenkonzepte zur Vermeidung erheblicher 
Umweltauswirkungen auf Tier- und Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten während der Bauphase erforderlich.  

Insbesondere müssen tiergruppen-spezifische Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter Vogelarten) eingehalten werden. Weiterhin 
muss die Einhaltung von Rodungszeiten, die Sicherung hochwertiger Biotopstrukturen wäh-
rend der Bauphase z. B. durch Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen 
und Beachtung der Anforderungen der technischen Regelwerke (u. a. DIN-Normen) erfolgen. 
Deren Umsetzung sollte im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung vor Ort überprüft 
werden. Ferner sind Maßnahmenkonzepte zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unver-
meidbarer Beeinträchtigungen erforderlich.  

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft kann die angepasste Standortwahl zur Vermeidung 
der Beanspruchung landschaftsbildprägender Strukturelemente beitragen. 

Auch bei Beeinträchtigungen von Kulturdenkmalen kann die Erstellung eines Maßnahmen-
konzepts zur Verringerung oder Vermeidung erheblicher negativer Umweltauswirkungen 
(z. B. durch entsprechende Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bauverbotszonen oder 
sonstige alternative Vorgehensweisen) dazu beitragen, die Eingriffe deutlich zu minimieren. 
Die Prospektionen von Bodendenkmalen im Vorfeld der Zulassung und Durchführung der 
Maßnahmen führt ebenso dazu, dass sich die Zielkonflikte in der Regel lösen oder zumin-
dest minimieren lassen. 

Diese Maßnahmen sind Bestandteil der nachstehenden Planungsphasen. 
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7 Alternativenprüfung (§ 14g Abs. 2 Nr. 8 UVPG) 

Dem Umweltbericht ist nach § 14g Abs. 2 Nr. 8 eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl 
der geprüften Alternativen sowie eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung durchgeführt 
wurde, beizufügen. 

Der HWRM-Plan enthält idealtypische Maßnahmen zur Erreichung der angemessenen Ziele 
für das Hochwasserrisikomanagement in den Risikogebieten. In welcher Form diese schließ-
lich unter Auswahl möglicher Umsetzungsalternativen konkretisiert werden, ist den weiteren 
konkreten Planungsschritten vorbehalten.  

In den Umweltberichten zum HWRM-Plan sind rahmensetzende Aussagen zur Bewertung 
der Umweltfolgen und hinsichtlich zu beachtender Aspekte darzulegen. Diese sind bei der 
abschließenden Standort- und Maßnahmenwahl zu berücksichtigen.  

Die lokalen Umweltauswirkungen lassen sich in der Regel nur unter Berücksichtigung detail-
lierter Daten mit räumlichem Bezug und nach Kenntnis von genauen Planunterlagen ab-
schließend bestimmen. Sofern sich erhebliche negative Umweltauswirkungen ergeben, sind 
in den nachgeordneten Genehmigungsverfahren Alternativen zu prüfen. 

Eine hohe Relevanz hat die Alternativenprüfung bei einer räumlichen Häufung von Maßnah-
men mit potenziell negativen Auswirkungen oder bei der Betroffenheit von naturschutzfach-
lich bedeutsamen Räumen (bspw. Natura 2000-Gebiete oder Großschutzgebiete). 

8 Überwachungsmaßnahmen (§ 14g Abs. 2 Nr. 8 UVPG) 

Im Umweltbericht sind die gemäß § 14m UVPG durchzuführenden Überwachungsmaßnah-
men nach § 14g Abs. 2 Nr. 9 UVPG darzustellen. Gemäß § 14m (1) UVPG sind „die erhebli-
chen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durchführung des Plans oder Programms erge-
ben, [...] zu überwachen, um insbesondere frühzeitig unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen zu ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Die erforderli-
chen Überwachungsmaßnahmen sind mit der Annahme des Plans oder Programms auf der 
Grundlage der Angaben im Umweltbericht festzulegen“. 

Die Überwachungspflicht erstreckt sich auf alle im Umweltbericht prognostizierten erhebli-
chen Umweltauswirkungen. Durch die Überwachung sollen unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig erfasst werden. 

Die im Zusammenhang mit den Hochwasserwarn- und Meldediensten stehenden automati-
sierten Abrufe der Pegel und Niederschlagsmessstellen mit Auswertung und Darstellung der 
Daten sind eingerichtet. Eine ausführliche Darstellung der sonstigen im Zusammenhang mit 
dem Gewässerzustand stehenden Überwachungsnetze ist dem Bewirtschaftungsplan nach 
WRRL zu entnehmen. Die Überwachung beinhaltet umfangreiche Messnetze zur Überwa-
chung von Fließgewässern und des Grundwassers. 

Mit Hilfe der vorliegenden Messnetze lassen sich die Umweltauswirkungen auf Ebene des 
HWRM-Plans hinreichend genau ermitteln. Zusätzlicher Bedarf an Überwachungsmaßnah-
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men kann allerdings bei der Maßnahmenumsetzung in nachgeordneten Verfahren entste-
hen.  

Die Ergebnisse der Überwachung sind der Öffentlichkeit nach den Vorschriften des Bundes 
und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen sowie den in § 14h UVPG ge-
nannten Behörden zugänglich zu machen und bei einer erneuten Aufstellung oder einer Än-
derung des Plans oder Programms zu berücksichtigen. 

9 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der Angaben (§ 14g Abs. 2 Nr. 7 UVPG) 

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind lediglich durch die fehlende Verortung der 
Maßnahmenplanung Schwierigkeiten aufgetreten. Hierdurch weist die Umweltprüfung ein 
abstraktes Niveau auf. Der Spielraum für die methodische und inhaltliche Gestaltung im Be-
arbeitungsprozess ist durch die Verwendung der Datenschablone eingeschränkt. 

10 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfas-
sung (§ 14g Abs. 2 Nr. 3 UVPG) 

Nach § 75 WHG (Art. 7 HWRM-RL) wird für Gewässer mit potenziellen signifikanten Hoch-
wasserrisiken ein Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM-Plan) in den Flussgebietsein-
heiten erstellt. Sie sind nach § 75 Abs. 4 WHG mitgliedsstaatenübergreifend zu koordinieren 
sowie nach Abs. 5 der Vorschrift auf deutschem Hoheitsgebiet als einziger Plan für eine 
Flussgebietseinheit zu erstellen bzw. für mehrere Pläne zu koordinieren. Inhalt des Ma-
nagementplans sind angemessene und an das gefährdete Gebiet angepasste Ziele und 
Maßnahmen, mit denen die Hochwasserrisiken reduziert werden können.  

Entsprechend § 80 WHG (Art. 9 HWRM-RL) ist eine Abstimmung mit den Anforderungen der 
WRRL insbesondere den Bewirtschaftungsplänen vorzunehmen. Beide Richtlinien sollen 
besonders im Hinblick auf eine Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch so-
wie die Erzielung von Synergien und gemeinsamen Vorteilen für die Erreichung der Umwelt-
ziele des Art. 4 der WRRL koordiniert werden. 

Für die im Zuge der Umsetzung der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(HWRM-RL) geforderten HWRM-Pläne ist nach § 75 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Ver-
bindung mit § 14b, Abs. 1 Nr. 1 und der Anlage 3 Nr. 1.3 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. 

Kurzdarstellung des HWRM-Plans 

Grundlage für den HWRM-Plan bildet die durchgeführte vorläufige Bewertung des Hochwas-
serrisikos in der FGE Ems sowie die erstellten Hochwassergefahren- und –risikokarten (§ 73, 
74 WHG; Art. 4, 5, und 6 HWRM-RL). Im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwas-
serrisikos wurde abgeschätzt, an welchen Gewässer- und Küstenabschnitten potenzielle 
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signifikante Hochwasserrisiken für die Schutzgüter bestehen bzw. künftig zu erwarten sind. 
Diese Gewässer- oder Küstenabschnitte bildeten die Grundlage für die Ermittlung von 
Hochwasserrisikogebieten. Für diese Gebiete wurden Gefahren- und Risikokarten erstellt. 
Diese Karten zeigen die flächenhafte Ausdehnung von Hochwasserereignissen bestimmter 
Wahrscheinlichkeiten sowie die jeweils von Hochwasser betroffenen Gebiete und Schutzgü-
ter. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, für die Risikogebiete auf der Grundlage der 
Gefahren- und Risikokarten Hochwasserrisikomanagementpläne aufzustellen (§ 75 Abs. 1 
WHG; Art. 7 HWRM-RL). 

Die inhaltlichen Anforderungen an einen HWRM-Plan sind in § 75 WHG und in Artikel 7 so-
wie im Anhang der HWRM-RL aufgeführt. Demnach berücksichtigen HWRM-Pläne alle As-
pekte des Hochwasserrisikomanagements (HWRM), wobei die Schwerpunkte auf Vermei-
dung, Schutz, Vorsorge und Regeneration/Wiederherstellung, einschließlich Hochwasservor-
hersage und Frühwarnung, auf nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und 
einer Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit gelegt werden. 

Mit der SUP für den HWRM-Plan sind im Umweltbericht die voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen bei Durchführung des HWRM-Planes auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG 
genannten Schutzgüter 

 Menschen und menschliche Gesundheit,  

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,  

 Boden,  

 Wasser, 

 Klima / Luft,  

 Landschaft,  

 Kultur- und sonstige Sachgüter  

einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu betrachten so-
wie hinsichtlich der Entwicklung bei Nichtdurchführung des Planes (Nullvariante) darzustel-
len. Prüfgegenstand der SUP ist die Gesamtheit der im HWRM-Plan für den deutschen Teil 
der FGE Ems festgelegten Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Hochwasserfolgen. 
Für diese Maßnahmen ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit bei Realisierung erhebliche Umwelt-
auswirkungen positiver oder negativer Art auftreten können.  

Der Umweltbericht dient dazu, die Arbeitsschritte und Ergebnisse der SUP zu dokumentieren 
und in die Entscheidungsfindung einzubringen. Aufgabe dabei ist es, die Gesamtheit der 
positiven und negativen Umweltauswirkungen darzustellen. 

Ziele des Umweltschutzes 

Von besonderer Bedeutung für das methodische Vorgehen bei der SUP sind die für den 
HWRM-Plan maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes, die gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG 
im Umweltbericht darzustellen sind. Die Ziele stellen den „Roten Faden“ im Umweltbericht 
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dar, da sie bei sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umweltberichts herangezogen 
werden und somit der Überschaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts dienen.  

Die verwendeten Ziele des Umweltschutzes sind so ausgewählt, dass sie im Rahmen der 
Entscheidung über den HWRM-Plan von sachlicher Relevanz sind, d. h. einen Bezug zu den 
Schutzgütern der SUP und den voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen haben und 
einen dem Plan angemessenen räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen.  

Aufgrund des angestrebten einheitlichen methodischen Rahmens für die SUP des Maßnah-
menprogramms nach WRRL und des HWRM-Plans wird ein einheitliches schutzgutbezoge-
nes Zielsystem verwendet.  

Tab. 10-1: Ziele des Umweltschutzes (Übersicht) 

Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  

Menschen/ 
menschliche Ge-
sundheit 

 Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 1 BImSchG, Badegewässer-Richtlinie, Trinkwasserverordnung) 

 Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG, Badegewässer-
Richtlinie) 

 Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes (§ 72 - 
§ 81 WHG) 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

 Schaffung eines Biotopverbundes/ Durchgängigkeit von Fließgewässern 
(§ 20 Abs. 1 BNatSchG, § 21 BNatSchG) 

 Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften 
sowie ihrer Biotope und Lebensstätten (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG, § 31 
bis § 36 BNatSchG) 

 Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG, § 1 Abs. 2 BNatSchG) 

Boden  Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) 

 Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen 
(sinngemäß § 1 BBodSchG) 

 Gewährleistung einer forst- und landwirtschaftlichen Nutzung (§ 
1 BBodSchG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c BBodSchG) 

Wasser 
(Oberirdische Ge-
wässer/ Küstenge-
wässer) 

 Erreichen und Erhalten eines guten ökologischen Zustands (§ 27 WHG) 

 Erreichen und Erhalten eines guten chemischen Zustands (§ 27 WHG) 

 Gewährleistung einer nachhaltigen Hochwasserretention 
(§ 72 - § 81 WHG) 

 Erreichen und Erhalten eines guten Zustands der Meeresgewässer 
(§ 45a Abs. 1 Nr. 2 WHG) 

Wasser 
(Grundwasser) 

 Erreichen und Erhalten eines guten mengenmäßigen Zustands 
(§47 WHG) 

 Erreichen und Erhalten eines guten chemischen Zustands (§ 47 WHG) 
Klima/ Luft  Verminderung von Treibhausgasemissionen (Energiekonzept der Bun-

desregierung 2010) 

 Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG) 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  

Landschaft  Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter 

 Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und Baudenkmäler sowie 
von historischen Kulturlandschaften (Denkmalschutzgesetze der Länder, 
§ 1 Malta Konvention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

 Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern 
sowie archäologischen Fundstellen (Denkmalschutzgesetze der Länder, 
§ 1 Malta Konvention; § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) 

 Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und erheblichen Sachwerten 
(§ 73 WHG) 

Umweltzustand 

Die Beschreibung des Zustands der Umwelt bzw. der Schutzgüter bezieht sich auf die formu-
lierten Ziele des Umweltschutzes. Hierzu wurden vorhandene Daten und Informationen aus-
gewertet; insbesondere Daten des Bundesamtes für Naturschutz und des Umweltbundesam-
tes sowie vorhandene Fachliteratur und aktuelle Daten der zuständigen Landesbehörde 
(NLWKN, MKULNV).  

Es zeigen sich vor allem strukturelle Defizite und fehlende Durchgängigkeit zur Erhaltung 
des guten Zustands der Gewässer. Als Handlungsfelder sind folgende Punkte identifiziert: 

 Gewässerstruktur, Durchgängigkeit und Wasserhaushalt der Oberflächengewässer, 

 Nähr- und Schadstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen in die Oberflächen-
gewässer und das Grundwasser.  

Vor allem die landwirtschaftliche Nutzung der Auenbereiche stellt für mehrere Schutzgüter 
einen negativ wirkenden Faktor dar. 

Neben dem Ist-Zustand ist auch eine Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes ohne 
Durchführung des Plans darzustellen. Die Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands 
ohne Durchführung des HWRM-Plans stellt den Referenzzustand zu dem nach Planumset-
zung erwarteten Umweltzustand dar. Im Vergleich zum Ist-Zustand berücksichtigt der Um-
weltzustand ohne Durchführung des HWRM-Plans eine Prognose der Umweltentwicklung 
unter Einbeziehung der zu erwartenden Wirkung von anderen Plänen und Programmen. Da-
bei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu beachten. Die Prognose des 
Umweltzustands wird vorrangig für den Zeitraum bis Ende 2021 durchgeführt. Anschließend 
erfolgt die Fortschreibung des HWRM-Plans. Bei Teilaspekten, dies gilt z. B. für den Klima-
wandel, können nur längerfristige Trends ausgewertet werden. 

Bei der Bewertung des Trends der Umweltsituation bei Nichtdurchführung des HWRM-Plans 
wird deutlich, dass sich in den überwiegenden Fällen voraussichtlich keine wesentliche Ver-
änderung für die Ziele des Umweltschutzes ergeben wird. 
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Lediglich für einige wenige Umweltziele, die direkt mit den Maßnahmentypen des HWRM-
Plans gekoppelt sind: 

 Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

 Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen 

 Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

sind bei der Nichtdurchführung des Plans negative Trends zu erwarten. 

Auswirkungsprognose 

Prüfgegenstand der SUP sind die im HWRM-Plan für den deutschen Teil der FGE Ems 
festgelegten Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Hochwasserfolgen. Für diese Maß-
nahmen ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit bei Realisierung erhebliche Umweltauswirkungen 
positiver oder negativer Art auftreten können. Die Prüfintensität orientiert sich dabei an der 
Ebene der planerischen Festlegungen des HWRM-Planes. Dabei werden die beiden folgen-
den Hauptschritte unterschieden:  

I) Allgemeingültige Wirkungsanalyse der einzelnen Maßnahmentypen des LAWA-
Maßnahmenkatalogs 

II) Raumbezogene Auswirkungsprognose und -bewertung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der Maßnahmentypen auf die Ziele des Umweltschutzes 
werden die dauerhaften, d. h. die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen herangezogen. 
Baubedingte Wirkungen sind temporär und meist räumlich begrenzt (z. B. Erschütterungen 
und Staubimmissionen). Diese Wirkungen können aufgrund der abstrakten Planungsebene 
des HWRM-Plans nicht adäquat betrachtet werden und müssen daher ggf. in nachgeordne-
ten Verfahren berücksichtigt werden. 

Tab. 10-2: Übersicht der Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 

 Flächenbeanspruchung 

 Bodenversiegelung 

 Barrierewirkung 

 Visuelle Wirkung 

 Nutzungsänderung/-
beschränkung 

 Veränderung des Abflussregimes 

 Morphologische Veränderungen 
der Oberflächenwasserkörper 
einschließlich der Auen 

 Veränderungen der Hydrologie 
der Grundwasserkörper 

 Schadstoffeintrag in Oberflächen-
gewässer/Grundwasser 

 Geruchsemissionen/ Luftschad-
stoffemissionen 

 Lärmemissionen 

Auf die Betrachtung und Darstellung der Faktoren „Geruch- und Luftschadstoffemissionen“ 
sowie Lärmimmissionen wird bei den Ursachen-Wirkungs-Matrizen der SUP zum HWRM-
Plan vollständig verzichtet, da diese bei Umsetzung der entsprechenden Maßnahmentypen 
nicht bzw. nur temporär während der Bauzeit zu erwarten sind. 
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Die raumbezogene Auswirkungsprognose für den HWRM-Plan erfolgt aufeinander aufbau-
end und zunehmend aggregiert auf zwei räumlichen Ebenen: 

1. Summe der Umweltauswirkungen in einem Bearbeitungsgebiet (= kumulative Umwelt-
auswirkungen),  

2. Summe der Umweltauswirkungen des HWRM-Planes für den deutschen Teil der FGE 
Ems (= Gesamtplanwirkungen). 

Aufbauend auf der allgemeingültigen Wirkungsanalyse erfolgt schrittweise eine raumbezo-
gene Auswirkungsprognose unter Verwendung der Umweltziele als Bewertungsmaßstab. 
Entsprechend der räumlichen Aufgliederung des deutschen Teils der FGE Ems in sechs Be-
arbeitungsgebiete werden diese als erste räumliche Ebene für die Bewertung herangezogen 
(1. Ebene). Die Auswirkungsprognose erfolgt in tabellarischer Form für jedes Bearbeitungs-
gebiet. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse für den HWRM-Plan im deutschen Teil der 
FGE Ems aggregiert (2. Ebene). Folgende Bearbeitungsgebiete sind zu betrachten: 

 Ems-Ästuar 

 Untere Ems 

 Leda-Jümme 

 Hase 

 Ems/Nordradde 

 Obere Ems 
 
In jeder räumlichen Bezugseinheit werden die vorgesehenen Maßnahmentypen mit ihren 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen den schutzgutbezogenen Umweltzielen tabellarisch gegen-
übergestellt. So werden die positiven und negativen Beiträge der Maßnahmentypen zur Er-
reichung des Umweltziels transparent nachvollziehbar. Im Ergebnis der Bewertung der Um-
weltauswirkungen trifft die SUP eine Aussage darüber, ob bzw. inwieweit die Schutzgüter 
betroffen bzw. die geltenden Ziele des Umweltschutzes erfüllt sind. 

Um die Umweltauswirkungen auf verschiedene Schutzgüter untereinander vergleichbar zu 
bewerten, wird die schutzgutbezogene Gesamtbewertung gemäß des in Tab. 10-3 enthalte-
nen ordinalen vierstufigen Bewertungsschema vorgenommen. Die zweistufige Beurteilung im 
positiven Bereich qualifiziert auf angemessene Weise die positiven Beiträge des HWRM-
Plans auf die Ziele des Umweltschutzes. 

Tab. 10-3: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung in den zwei räumlichen Ebenen 

 

  potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

  potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● neutraler oder vernachlässigbarer Beitrag auf das Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 
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Zusammenfassende gesamträumliche Bewertung der Umweltauswirkungen des 
HWRM-Plans für den deutschen Teil der FGE Ems 

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die schutzbezogenen Umweltziele der 
sechs Bearbeitungsgebiete sowie die Gesamtbewertung im deutschen Teil der FGE Ems.  

In der Gesamtschau wurden - bei der Betrachtung des vorgesehenen Maßnahmentypen-
spektrums - überwiegend neutrale Auswirkungen ermittelt. Potenziell positive Ergebnisse 
wird es vor allem bei dem Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit, dem Wasser und 
den Kultur- und Sachgütern geben. Eine negative Umweltwirkung wird bei dem „Erhalt von 
unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie archäologischen Fundstel-
len“ des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter erwartet.  
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Tab. 10-4: Auswirkungen auf die schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschutzes in den einzelnen Bearbeitungsgebieten im deutschen Teil 
der FGE Ems und Gesamtplanwirkung (gemittelt aus den einzelnen Bearbeitungsgebieten) 

Koordinierungsräume Ems Nord Ems Süd 

Gesamtplan-
wirkung Schutzgutbezogene  

Umweltziele 

Bearbeitungsgebiete im deutschen Teil der FGE Ems 

Ems-Ästuar 
Untere 
Ems 

Leda-
Jümme 

Hase 
Ems/ 

Nordradde 
Obere Ems 

EMN_EMA EMN_UEM EMN_LED EMS_HAS EMS_EMN EMS_OEM 
Anzahl der APSFR je Bearbeitungsgebiet 1 1 1 2 5 
Mensch/Menschliche Gesundheit 
Schutz des Menschen vor  
schädlichen Umwelteinwirkungen  ●      
Dauerhafte Sicherung des  
Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 

● ● ● ● ● ● ●
Gewährleistung eines  
nachhaltigen Hochwasserschutzes ●      
Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Schaffung eines Biotopverbundes/ Durch-
gängigkeit von Fließgewässern  ●   ● ● ● ●
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, 
ihrer Lebensgemeinschaften sowie ihrer 
Biotope und Lebensstätten 

●   ● ● ● ●
Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt ●   ● ● ● ●
Boden 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  ●  ● ● ● ● ●
Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen  ●  ● ● ● ● ●
Gewährleistung einer forst- und landwirt-
schaftlichen Nutzung  ●  ● ● ● ● ●
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Koordinierungsräume Ems Nord Ems Süd 

Gesamtplan-
wirkung Schutzgutbezogene  

Umweltziele 

Bearbeitungsgebiete im deutschen Teil der FGE Ems 

Ems-Ästuar 
Untere 
Ems 

Leda-
Jümme 

Hase 
Ems/ 

Nordradde 
Obere Ems 

EMN_EMA EMN_UEM EMN_LED EMS_HAS EMS_EMN EMS_OEM 
Anzahl der APSFR je Bearbeitungsgebiet 1 1 1 2 5 
Wasser 
Erreichen und Erhalten eines guten öko-
logischen/ chemischen OW-Zustands ●  ● ● ● ● ●
Erreichen und Erhalten eines guten men-
genmäßigen/ chemischen GW-Zustands ●      
Erreichen und Erhalten eines guten Zu-
stands der Meeresgewässer ●      
Gewährleistung einer nachhaltigen Hoch-
wasserretention ●      
Klima 
Verminderung von Treibhausgasemissio-
nen  ● ● ● ● ● ● ●
Schutz von Gebieten mit günstiger Klima-
wirkung ● ● ● ● ● ● ●
Landschaft 
Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Landschaft  ●  ● ● ● ● ●
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, 
Kultur- und Baudenkmäler sowie von 
historischen Kulturlandschaften  

●      

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie ar-
chäologischen Fundstellen  

●      

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und erheblichen Sachwerten ●      
 potenziell sehr positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

  potenziell positiver Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 

● keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Ziel des Umweltschutzes 

 potenziell negativer Beitrag zur Erreichung des Ziels des Umweltschutzes 
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Hinweise zu Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erheblicher Beeinträchti-
gungen von Schutzgütern  

In Abhängigkeit der Standortsituation sind für mit Eingriffen verbundene Maßnahmentypen 
Maßnahmenkonzepte zur Vermeidung erheblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und Pflan-
zenlebensräume sowie auf geschützte Tier- und Pflanzenarten während der Bauphase er-
forderlich. Weiterhin sind Konzepte zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen erforderlich.  

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft kann die angepasste Standortwahl zur Vermeidung 
der Beanspruchung landschaftsbildprägender Strukturelemente beitragen. Auch bei Beein-
trächtigungen von Kulturdenkmalen können Maßnahmen zur Verringerung oder Vermeidung 
erheblicher negativer Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende Bauwerksgestaltung, 
Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen während der Bauzeit oder sonsti-
ge alternative Vorgehensweisen) dazu beitragen, die Eingriffe deutlich zu minimieren. 

Alternativenprüfung und Überwachungsmaßnahmen 

Vor allem die Maßnahmen der Handlungsbereiche „Regulierung Wasserabfluss (Techni-
scher Hochwasserschutz)“ und „Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und im Über-
schwemmungsgebiet (Technischer Hochwasserschutz)“ können mit negativen Umweltwir-
kungen bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft verbunden 
sein. Diese Maßnahmen weisen gegebenenfalls auch Zielkonflikte bezüglich Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie auf. Die lokalen Umweltauswirkungen dieser Maßnahmen lassen 
sich in der Regel nur unter Berücksichtigung detaillierter Daten mit räumlichem Bezug und 
nach Kenntnis von genauen Planunterlagen abschließend bestimmen. Sofern sich erhebli-
che negative Umweltauswirkungen bzw. auch negative Wirkungen in Bezug auf die Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, sind in den nachgeordneten Genehmigungsver-
fahren Alternativen zu prüfen. 

Die Überwachungspflicht erstreckt sich auf alle im Umweltbericht prognostizierten erhebli-
chen Umweltauswirkungen. Durch die Überwachung sollen unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig erfasst werden. 

Die im Zusammenhang mit den Hochwasserwarn- und Meldediensten stehenden automati-
sierten Abrufe der Pegel und Niederschlagsmessstellen mit Auswertung und Darstellung der 
Daten sind eingerichtet. Eine ausführliche Darstellung der sonstigen im Zusammenhang mit 
dem Gewässerzustand stehenden Überwachungsnetze ist dem Bewirtschaftungsplan nach 
WRRL zu entnehmen. Die Überwachung beinhaltet umfangreiche Messnetze zur Überwa-
chung von Fließgewässern und des Grundwassers. Zusätzlicher Bedarf an Überwachungs-
maßnahmen kann allerdings bei der Maßnahmenumsetzung in nachgeordneten Verfahren 
entstehen.
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Maßnahmen der WRRL

1 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Neubau und Anpassung von kommunalen 
Kläranlagen

Kläranlagenneubauten und Erweiterung bestehender 
Kläranlagen bezüglich der Reinigungsleistung (Erhöhung der 
Kapazität)

M2 Einzelanlage 1 xi

2 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Stickstoffeinträge 

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur gezielten Reduktion der 
Stickstofffracht, z.B. zusätzliche Denitrifikationsstufe

M3 Einzelanlage 1 xi

3 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Phosphoreinträge

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur gezielten Reduktion der 
Phosphorfracht, z.B. Phosphatfällung

M3 Einzelanlage 1 xi

4 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung sonstiger Stoffeinträge

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur Reduktion sonstiger 
Stofffrachten, z.B. Mikroschadstoffentfernung mittels geeigneter 
Verfahren

M3 Einzelanlage 1 xi

5 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch geänderte 
Steuerung oder Rekonstruktion (Umbau) einzelner Elemente 
(nicht Instandhaltung) bei gleichbleibender Kapazität

M3 Einzelanlage 1 xvii

6 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Interkommunale Zusammenschlüsse und 
Stilllegung vorhandener Kläranlagen

Stilllegung und Ablösung von zumeist kleineren oder veralteten 
Kläranlagen

M1 Einzelanlage 1 xi

7 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Neubau und Umrüstung von 
Kleinkläranlagen

Verbesserung der dezentralen Abwasserentsorgung durch die 
Anpassung von Kleinkläranlagen an den Stand der Technik, z.B. 
durch Neubau und Umrüstung bestehender Kleinkläranlagen

M3 Einwohnerwerte 
[EW]

1 xi, xiii

8 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Anschluss bisher nicht angeschlossener 
Gebiete an bestehende Kläranlagen

Verbesserung der Abwasserentsorgung einer Kommune durch 
Anschluss von Haushalten und Betrieben an die bestehende 
zentrale Abwasserbehandlung

M3 Einwohnerwerte 
[EW]

1 xi

9 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch kommunale 
Abwassereinleitungen

Maßnahmen im Bereich kommunaler Abwassereinleitungen, die 
nicht einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 1 bis 8) 
zuzuordnen sind, z.B. Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

M3 Einzelanlage 1 xvii, iii, iv, v, 
vi, xi, xiii

10 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt 
von Misch- und Niederschlagswasser

Neubau und Erweiterung bestehender Anlagen zur Ableitung, 
Behandlung (z.B. bei hohen Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen 
Feinstsedimentgehalten im Niederschlagswasser) und zum 
Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser

(M2) M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

1 xi

11 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser

Optimierung der Betriebsweise von Anlagen 
zur Ableitung, Behandlung und zum 
Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser

Geänderte Steuerung oder Rekonstruktion (Umbau) 
bestehender Anlagen für die Mischwasserbehandlung und 
Niederschlagswasserableitung zur Erreichung des Niveaus der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik

M1, M2, M3 
(noch in 

Diskussion)

Einzelanlage 1 xvii

12 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Misch- und 
Niederschlagswassereinleitungen

Maßnahmen im Bereich der Misch- und 
Niederschlagswassereinleitungen, die nicht einem der 
vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 10 & 11) zuzuordnen sind

M3 oder M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

1 xvii, iii, iv, v, 
vi, xi, xiii

13 WRRL/OW Punktquellen: Industrie / 
Gewerbe

Neubau und Anpassung von industriellen/ 
gewerblichen Kläranlagen

Kläranlagenneubauten und die Erweiterung bestehender 
Kläranlagen bezüglich der Reinigungsleistung

M2 Einzelanlage 1 xi

Stand: 23.08.2013,
beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde,
ergänzt 24.01.2014 Seite 2 von 22
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14 WRRL/OW Punktquellen: Industrie / 
Gewerbe

Optimierung der Betriebsweise industrieller/ 
gewerblicher Kläranlagen

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch geänderte 
Steuerung oder Rekonstruktion (Umbau) einzelner Elemente 
(nicht Instandhaltung)

M3 Einzelanlage 1 xvii

15 WRRL/OW Punktquellen: Industrie / 
Gewerbe

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch industrielle/ gewerbliche 
Abwassereinleitungen

Maßnahmen im Bereich industriell/ gewerblicher 
Abwassereinleitungen, die nicht einem der vorgenannten 
Teilbereiche (vgl. Nr. 13 & 14) zuzuordnen sind

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

1 xvii, iii, iv, v, 
vi, xi, xiii

16 WRRL/OW Punktquellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau

Maßnahmen zur Verringerung oder optimierten Steuerung 
punktueller Stoffeinträge aus dem Bergbau (ausgenommen 
Abwasser, Niederschlagswasser und Kühlwasser), z.B. 
Maßnahmen zur Grubenwasserbehandlung, gütewirtschaftliche 
Steuerung der Abgaben von Gruben- oder Haldenwasser, 
Erstellung von Machbarkeitsstudien

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, iii, iv, iii,  
x, xvii

17 WRRL/OW Punktquellen: 
Wärmebelastung (alle 
Verursacher-bereiche)

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen durch Wärmeeinleitungen

Maßnahmen zur Verringerung oder optimierten Steuerung von 
Wärmeeinleitungen, z.B. Neubau von Kühlanlagen, Aufstellen 
von Wärmelastplänen

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, xiii, iii, 
iv, vi, viii, ix, 

x, v
18 WRRL/OW Punktquellen: Sonstige 

Punktquellen
Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträgen aus 
Punktquellen, die nicht einem der vorgenannten 
Belastungsgruppen (vgl. Nr. 1 bis 17) zuzuordnen sind

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, 

xvii, v
19 WRRL/GW Punktquellen: Industrie / 

Gewerbe
Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Industrie-/ 
Gewerbestandorten

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen mit 
direkten Auswirkungen auf das GW (ausgenommen Abwasser, 
Niederschlagswasser und Kühlwasser), z.B.  behördliche 
Anpassung der Versenkgenehmigung für die 
Salzwasserentsorgung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, v, 
vi, xvii

20 WRRL/GW Punktquellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen 
aus dem Bergbau mit direkten Auswirkungen auf das GW 
(ausgenommen Abwasser, Niederschlagswasser und 
Kühlwasser)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, iii, iv, v, 
vi, xvii

21 WRRL/GW Punktquellen: Altlasten / 
Altstandorte

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen 
aus Altlasten mit direkten Auswirkungen auf das GW,  z.B. 
Sanierung von Altlastenstandorten (inkl. weiterführende 
Untersuchungen gemäß BBodSchG)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, iii, iv, v, 
vi, xvii

22 WRRL/GW Punktquellen: 
Abfallentsorgung

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus der Abfallentsorgung

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen 
aus der Abfallentsorgung mit direkten Auswirkungen auf das 
GW, z.B. Sanierung von Deponien

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, v, 
vi, xvii

23 WRRL/GW Punktquellen: Sonstige 
Punktquellen

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen mit 
direkten Auswirkungen auf das GW, die nicht einem der 
vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 19 bis 22)  
zuzuordnen sind

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, v, 
vi, xvii

24 WRRL/OW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser 
Belastungen (z.B. Versalzung, Versauerung, Verockerung, 
Schwermetallbelastung) infolge Bergbau (inkl. Pilotvorhaben und 
spezifischem Überwachungsmonitoring) 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, xvii

Stand: 23.08.2013,
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25 WRRL/OW Diffuse Quellen: Altlasten / 
Altstandorte

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher 
Belastung aus Altlasten, z.B. Sanierung von Altlastenstandorten 
(inkl. weiterführender Untersuchungen gemäß BBodSchG)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, xvii

26 WRRL/OW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge von befestigten Flächen

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher 
Belastungen von befestigten Flächen, z.B. Abkopplung von 
versiegelten Flächen vom Kanalnetz, Entsiegelung von Flächen 
zur Erhöhung der Versickerungsrate, Begrünung von 
Dachflächen

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, xvii

27 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der direkten 
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Umsetzung der „Guten 
fachlichen Praxis“ in der landwirtschaftlichen 
Flächenbewirtschaftung. Dies umfasst keine Maßnahmen, die 
über gfP hinausgehen (z.B. Agrarumweltmaßnahmen).

M3 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi

28 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Anlage von 
Gewässerschutzstreifen 

Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linienhafter 
Gewässerrandstreifen bzw. Schutzstreifen insbesondere zur 
Reduzierung der Phosphoreinträge und Feinsedimenteinträge in 
Fließgewässer
Hinweis: primäre Wirkung ist Reduzierung von Stoffeinträgen 
(Abgrenzung zu Maßnahme 73)

M1 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi, ii, iii

29 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- 
und Feinmaterialeinträge durch Erosion und 
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

Maßnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, die über die gute fachliche Praxis 
hinausgehen, z.B. pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, 
erosionsmindernde Schlagunterteilung, Hangrinnenbegrünung, 
Zwischenfruchtanbau

M1 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi, ii, iii, 
iv

30 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus 
der Landwirtschaft

Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, z.B. durch 
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (Verringerung bzw. 
Änderung des Einsatzes von Düngemitteln, Umstellung auf 
ökologischen Landbau), 
Soweit eine Maßnahmen neben OW auch auf GW wirkt, kann 
diese auch bei Maßnahme 41 eingetragen werden.

M1 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi, ii, iii, 
iv

31 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Drainagen

Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen aus Dränagen 
u.a. Änderung der Bewirtschaftung drainierter Flächen bzw. 
techn. Maßnahmen am Drainagesystem (Controlled Drainage, 
spezielle Rohrmaterialien, Drainteiche, technische Filteranlagen 
usw.) 

M1 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi

32 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung des Eintrags von PSM. Hier: 
konkrete Maßnahmen wie z.B. Förderung von Ausbringtechnik, 
Ausbringverbote
Hinweis: Beratungsmaßnahmen zu PSM sind unter 
konzeptionelle Maßnahmen zu verbuchen.

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

3 xvii, vi, ii, iii
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33 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen  in Wasserschutzgebieten

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder 
Grünlandflächen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen 
und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnahmen  verpflichten. 
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird die Maßnahme nur 
dem OW zugeordnet.

M1 Schutzgebietsfläche 
[ha]

13 xvii, ii, iii, vi, 
xvii

34 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Bodenversauerung

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bodenversauerung

Maßnahmen zur Verminderung negativer Effekte auf das OW 
infolge von Bodenversauerung, z.B. Kalkungsmaßnahmen, 
naturnaher Waldumbau

M3 Maßnahmenfläche 
[ha]

4 xiii, xvii

35 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Unfallbedingte Einträge

Maßnahmen zur Vermeidung von 
unfallbedingten Einträgen

Maßnahmen zur Vorbeugung von unfallbedingten Einträgen in 
das OW oder vorbereitende Maßnahmen zur 
Schadensminderung 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xvii, xiii, vi

36 WRRL/OW Diffuse Quellen: Sonstige 
diffuse Quellen

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträgen aus diffusen 
Quellen, die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen 
(vgl. Nr. 24 bis 35) zuzuordnen sind 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, xiii, iii, 
iv, vi

37 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versauerung infolge Bergbau

Maßnahmen zur Verringerung der Versauerung des GW infolge 
Bergbau, z.B. Zwischenbegrünung von Kippenflächen, Kalkung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, xvii

38 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung der GW-Belastung infolge 
Bergbau (z.B. Schwermetalle, Sulfat) (inkl. Pilotvorhaben und 
spezifischem Überwachungsmonitoring) 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

4 xiii, xvii

39 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus undichter Kanalisation und 
Abwasserbehandlungsanlagen

Bauliche Maßnahmen zur Sanierung undichter 
Abwasseranlagen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge ins GW

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, xi

40 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete

Maßnahmen zu Reduzierung der 
Stoffeinträge aus Baumaterialien/ 
Bauwerken

Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträge aus 
Baumaterialien und Bauwerken (z.B. Zink, Kupfer, Sulfat, 
Biozide)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

41 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der  
Nährstoffeinträge in GW durch 
Auswaschung aus der Landwirtschaft

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit 
Nährstoffen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, die über 
die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. durch 
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl. Verringerung 
bzw. Änderung des Einsatzes von Düngemitteln, Umstellung auf 
ökologischen Landbau)
Soweit eine Maßnahme neben GW auch auf OW wirkt, kann 
diese auch bei Maßnahme 30 eingetragen werden.

M3 Maßnahmenfläche 
[ha]

2 xvii, vi

42 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit 
Pflanzenschutzmitteln aus landwirtschaftlich genutzten Flächen

M3 Maßnahmenfläche 
[ha]

3 xvii, vi, ii, iii, 
iv
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43 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen  in Wasserschutzgebieten

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder 
Grünlandflächen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen 
und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnahmen  verpflichten
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird die Maßnahme nur 
dem GW zugeordnet.

M3 Schutzgebietsfläche 
[m²]

13 xvii, ii, iii, vi

44 WRRL/GW Diffuse Quellen: Sonstige 
diffuse Quellen

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung aus diffusen 
Quellen, die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen 
(vgl. Nr. 37 bis 43)  zuzuordnen sind

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, xiii, iii, 
iv, vi

45 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Industrie / Gewerbe

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW 
und GW für Industrie und Gewerbe zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts des OWK, z.B. Anpassung der behördlichen 
Genehmigung

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii, iii, iv, 
vi, viii, ix, x, 

xi, xiii

46 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Industrie / Gewerbe

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme infolge Stromerzeugung 
(Kühlwasser)

Maßnahmen zur Verringerung der Kühlwasserentnahme aus 
OW zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK, z.B. 
Anpassung der behördlichen Genehmigung

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii, iii, iv, 
vi, viii, ix, x, 

xi, xiii
47 WRRL/OW Wasserentnahmen: 

Industrie / Gewerbe
Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Wasserkraftwerke

Technische Maßnahmen, wie den Einsatz neuer Turbinen, die 
eine Reduzierung der Wasserentnahme bewirken, oder die 
zusätzliche Installation von Wasserkraftschnecken am 
Staubauwerk, die eine Verringerung der Wassermenge, die über 
den eigentlichen Triebwerkkanal zu den Turbinen ausgeleitet 
wird, zu verringern (keine Festlegung von 
Mindestwasserabflüssen, vgl. Nr. 61) 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii, iii, iv, 
vi, viii, ix, x, 

xi, xiii

48 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW 
und GW für die Landwirtschaft zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts des OWK, z.B. technische Maßnahmen zur 
wassersparenden Bewässerung 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

49 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW 
und GW für die Fischereiwirtschaft zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts des OWK, z.B. Förderung einer 
naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung mit Festlegungen 
zur Bewirtschaftungsintensität (u.a. mehrjährige Bespannung der 
Teiche)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

50 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Wasserversorgung

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW 
und GW für die öffentliche Wasserversorgung zur Verbesserung  
des Wasserhaushalts des OWK, z.B. Rückbau von 
Förderbrunnen

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

51 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Wasserversorgung

Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste 
infolge von Wasserverteilung

Maßnahmen zur Verringerung der Verluste infolge von 
Wasserverteilung, z.B. Sanierung des Versorgungsnetzes

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 x

Stand: 23.08.2013,
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52 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Schifffahrt

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Schifffahrt

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahmen aus OW 
für die Schifffahrt zur Verbesserung des Wasserhaushalts des 
OWK, z.B. angepasste Steuerung der Wasserüberleitungen in 
Schifffahrtskanäle

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

53 WRRL/OW Wasserentnahmen: 
Sonstige 
Wasserentnahmen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahmen aus OW 
und GW zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK,  die 
nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 45 
bis 52) zuzuordnen sind

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

54 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Industrie / Gewerbe

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(IED) 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für 
Industrie und Gewerbe (nur IED-Anlagen) zur Verbesserung des 
mengenmäßigen Zustands des GWK, z.B. Anpassung der 
behördlichen Genehmigung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

viii, iii, iv, vi, 
viii, ix,x , xi, 

xiii

55 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Industrie / Gewerbe

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für 
Industrie und Gewerbe (exkl. IED-Anlagen) zur Verbesserung 
des mengenmäßigen Zustands des GWK, z.B. Anpassung der 
behördlichen Genehmigung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

56 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Bergbau

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für den Bergbau

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für 
den Bergbau zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands 
des GWK, z.B. Anpassung der behördlichen Genehmigung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

57 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für 
die Landwirtschaft zur Verbesserung des mengenmäßigen 
Zustands des GWK, z.B. Anpassung der behördlichen 
Genehmigung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

8 viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

58 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Wasserversorgung

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für 
die öffentliche Wasserversorgung zur Verbesserung des 
mengenmäßigen Zustands des GWK, z.B. Anpassung der 
behördlichen Genehmigung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

59 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Sonstige 
Wasserentnahmen

Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung 
zum Ausgleich GW- entnahmebedingter 
mengenmäßiger Defizite 

Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum Ausgleich 
entnahmebedingter mengenmäßiger Defizite des GWK, z.B. 
durch zusätzliche Wasserzufuhr und Versickerung 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiv

60 WRRL/GW Wasserentnahmen: 
Sonstige 
Wasserentnahmen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW 
zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  die 
nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 54 
bis 58) zuzuordnen sind

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

viii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x, xi, 

xiii

61 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt

Maßnahmen zur Gewährleistung des 
erforderlichen Mindestabflusses

Maßnahmen zur Sicherstellung der ökologisch begründeten 
Mindestwasserführung im Bereich von Querbauwerken, 
Staubereichen etc. (Restwasser, Dotationsabfluss in 
Umgehungsgewässern)
z.B. durch behördliche Festlegung nach § 33 WHG (nicht 
Niedrigwasseraufhöhung)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii

Stand: 23.08.2013,
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62 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Verkürzung von Rückstaubereichen Maßnahmen zur Verkürzung von Rückstaubereichen an 
Querbauwerken, z.B. Absenkung des Stauzieles

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii

63 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des gewässertypischen Abflussverhaltens

Maßnahmen des Wassermengenmanagements zur 
Wiederherstellung eines bettbildendenden oder in Menge und 
Dynamik gewässertypischen Abflusses  (nicht  Mindestabflüsse, 
vgl. Nr. 61)

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii

64 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Reduzierung von 
nutzungsbedingten Abflussspitzen

Maßnahmen zur Reduzierung von hydraulischem Stress durch 
Abflussspitzen oder Stoßeinleitungen (Schwallbetrieb), z.B. 
durch streckenweise Aufweitung in Bereichen 
abschlagsbedingter Abflussspitzen, Reduzierung der 
Auswirkungen von Schwallbetrieb bei Wasserkraftanlagen

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

7 xvii

65 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalts 

Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt, z.B. durch 
Bereitstellung von Überflutungsräumen durch Rückverlegung 
von Deichen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten, 
Moorschutzprojekte, Wiederaufforstung im EZG

M1 Maßnahmenfläche 
[ha]

6 xi, xvii

66 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts an stehenden Gewässern

Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserstandsdynamik an 
stehenden Gewässern (betrifft ausschließlich Standgewässer, 
die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemeldet wurden), 
z.B. die Einhaltung des gütewirtschaftlich bedingten 
Mindeststauraums, Ausrichtung der 
Wassermengenbewirtschaftung der Talsperre/ des Speichers 
auf einen möglichst hohen Füllungsstand im Frühjahr und auf 
eine im Jahresverlauf möglichst späte Absenkung des 
Wasserspiegels sowie die Vermeidung der Absenkung in die 
Nähe oder unter das Absenkziel

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii

67 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Tidesperrwerke/ -wehre 
bei Küsten- und Übergangsgewässern

Maßnahmen zu Reduzierung der Belastungen durch 
Tidesperrwerke/-wehre 

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

5 xvii, iii, iv, 
vii, xi, xiii

68 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Durchgängigkeit

Maßnahmen zur Herstellung der linearen 
Durchgängigkeit an Talsperren, 
Rückhaltebecken, Speichern und 
Fischteichen im Hauptschluss

Maßnahmen an Talsperren, Rückhaltebecken und sonstigen 
Speichern (i.d.R. nach DIN 19700 ausgenommen Staustufen, 
einschließlich Fischteichen im Hauptschluss) zur Herstellung der 
linearen Durchgängigkeit, z.B. Anlage eines passierbaren 
Bauwerkes (Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Fischauf- und -
abstiegsanlage)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

5 xi

Stand: 23.08.2013,
beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde,
ergänzt 24.01.2014 Seite 8 von 22
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69 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Durchgängigkeit

Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung 
der linearen Durchgängigkeit an 
Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, 
Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen 
Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 
13

Maßnahmen an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken 
zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit, z.B. 
Rückbau eines Wehres, Anlage eines passierbaren Bauwerkes 
(Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -
abstiegsanlage), Rückbau/Umbau eines Durchlassbauwerkes 
(Brücken, Rohr- und Kastendurchlässe, Düker, Siel- u. 
Schöpfwerke u. ä.), optimierte Steuerung eines 
Durchlassbauwerks (Schleuse, Schöpfwerk u.ä.), Schaffen von 
durchgängigen Buhnenfeldern

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

5 xi

70 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch 
Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen 
Gewässerentwicklung

Bauliche oder sonstige (z.B. Flächenerwerb) Maßnahme mit 
dem Ziel, dass das Gewässer wieder eigenständig 
Lebensräume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prallhänge oder Sand- 
bzw. Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das Gewässer nicht 
baulich umverlegt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl- und 
Uferverbau und Einbau von Strömungslenkern  ein solcher 
Prozess initiiert.

M1 Länge [km] 6 xvii, xi

71 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im 
vorhandenen Profil

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur, 
Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Änderung der Linienführung 
(insbesondere wenn keine Fläche für Eigenentwicklung 
vorhanden ist), z.B. Einbringen von Störsteinen oder Totholz zur 
Erhöhung der Strömungsdiversität, Erhöhung des 
Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplätzen

M1 Länge [km] 6 xi

72 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im 
Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- 
oder Sohlgestaltung

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur 
von Sohle und Ufer mit baulicher Änderung der Linienführung 
z.B. Maßnahmen zur Neutrassierung (Remäandrierung) oder 
Aufweitung des Gewässergerinnes. Geht im Gegensatz zu 
Maßnahme 70 über das Initiieren hinaus.

M1 Länge [km] 6 xi

73 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Habitatverbesserung  im 
Uferbereich

Anlegen oder Ergänzen eines standortheimischen 
Gehölzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzessive 
Entwicklung oder Entfernen von standortuntypischen Gehölzen; 
Ersatz von technischem Hartverbau durch ingenieurbiologische 
Bauweise; Duldung von Uferabbrüchen
Hinweis: primäre Wirkung ist Verbesserung der 
Gewässermorphologie (Abgrenzung zu Maßnahme 28)

M1 (Außen-
bereich),

M2 (Innen-
bereich)

Länge [km] 6 xi, xvii

Stand: 23.08.2013,
beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde,
ergänzt 24.01.2014 Seite 9 von 22
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74 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur 
Verbesserung von Habitaten

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 
Habitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung der Primäraue (u.a. 
durch Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage) , 
eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue, Anlage einer 
Sekundäraue  (u.a. durch Absenkung von Flussufern), 
Entwicklung und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der 
Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen 
von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen

M1 (Außen-
bereich),

M2 (Innen-
bereich)

Maßnahmenfläche 
[ha]

6 xi, xvii

75 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung)

Maßnahmen zur Verbesserung der Quervernetzung, z.B. 
Reaktivierung von Altgewässern (Altarme, Altwässer), Anschluss 
sekundärer Auengewässer (Bodenabbaugewässer)

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xi, xvii

76 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Technische und betriebliche Maßnahmen 
vorrangig zum Fischschutz an 
wasserbaulichen Anlagen

Technische und betriebliche Maßnahmen zum Fischschutz 
an/für wasserbauliche/n Anlagen, außer Maßnahmen zur 
Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit (siehe 
hierzu Nr. 68 und 69), wie z. B. optimierte Rechenanlagen, 
fischfreundliche Turbinen, Fischwanderverhaltenbezogene 
Steuerung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xi, xvii

77 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Geschiebehaushaltes bzw. 
Sedimentmanagement

Maßnahmen zur Erschließung von Geschiebequellen in Längs- 
und Querverlauf der Gewässer und des Rückhalts von Sand- 
und Feinsedimenteinträgen aus Seitengewässern, z.B. 
Umsetzen von Geschiebe aus dem Stauwurzelbereich von 
Flussstauhaltungen und Talsperren in das Unterwasser, 
Bereitstellung von Kiesdepots, Anlage eines Sand- und 
Sedimentfangs, Installation von Kiesschleusen an 
Querbauwerken

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii

78 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen die aus Geschiebeentnahmen 
resultieren

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger Effekte im 
Zusammenhang mit Geschiebeentnahmen (Kiesgewinnung, 
Unterhaltungsbaggerung), z.B. Einschränkung oder Einstellung 
von Baggerarbeiten 

M1 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii, iii, iv, vi

79 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung 
der Gewässerunterhaltung

Anpassung/Optimierung/Umstellung der Gewässerunterhaltung 
(gemäß § 39 WHG) mit dem Ziel einer auf ökologische und 
naturschutzfachliche Anforderungen abgestimmten Unterhaltung 
und Entwicklung standortgerechter Ufervegetation

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 vi, xv

80 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Morphologie an stehenden Gewässern

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie stehender 
Gewässer, z.B. Anlegen von Flachwasserzonen und Schaffung 
gewässertypischer Uferstrukturen, Entschlammung (betrifft 
ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren und 
Seen > 50 ha) gemeldet wurden)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii

Stand: 23.08.2013,
beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde,
ergänzt 24.01.2014 Seite 10 von 22



Fortschreibung LAWA-Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL)
LAWA-Arbeitsprogramm Flussgebietsbewirtschaftung Produktdatenblatt WRRL-2.3.3

TOP 5.1, Anlage 5, 147. LAWA-VV

 N
um

m
er

ie
ru

ng
 

de
r 

M
aß

na
hm

en

Z
uo

rd
nu

ng
 

R
ic

ht
lin

ie

Belastungstyp nach 
WRRL, Anhang II

------------------------------
EU-Art nach
 HWRM-RL

Maßnahmenbezeichnung
Erläuterung / Beschreibung

(Textbox)

R
el

ev
an

z 
W

R
R

L/
H

W
R

M
-R

L

Art der Erfassung/ 
Zählweise

(Eingabe optional)

K
E

Y
 T

Y
P

E
 

M
aß

na
hm

en
co

de

E
rg

än
ze

nd
e 

M
aß

na
hm

en
 (

s.
 

W
R

R
L 

A
nn

ex
 V

I, 
P

ar
t B

)

81 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bauwerke für die 
Schifffahrt, Häfen, Werften, Marinas

Maßnahmen  zur Verbesserung der Morphologie sind z. B. eine 
naturnahe Gestaltung der verschiedenen Anlagen wie die 
Anlage von Flachwasserbereichen oder die Umgestaltung 
ungenutzter Bereiche

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii, iii, iv, 
vii, xi, xiii

82 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Geschiebe-/ Sedimententnahme bei Küsten- 
und Übergangsgewässern

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger Effekt im 
Zusammenhang mit Geschiebeentnahmen 
(Unterhaltungsbaggerung) bei Küsten- und 
Übergangsgewässern, z.B. Reduzierung oder Einschränkung 
von Baggerarbeiten 

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii, iii, iv, vi

83 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Reduzierung der  
Belastungen durch Sandvorspülungen bei 
Küsten- und Übergangsgewässern

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch 
Sandvorspülungen sind z. B. eine sorgsame Auswahl der 
überspülten Flächen, damit keine schützenswerten Arten oder 
Lebensräume in Anspruch genommen werden

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii, iii, iv, 
viii

84 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: 
Morphologie

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landgewinnung bei 
Küsten- und Übergangsgewässern

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch 
Landgewinnung sind z. B. eine sorgsame Auswahl der zu 
gewinnenden Flächen,  damit keine schützenswerten Arten oder 
Lebensräume in Anspruch genommen werden

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xvii, iii, iv, ix

85 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer 
Belastungen bei Fließgewässern, die nicht einem der 
vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 61 bis 79) zuzuordnen sind, 
z.B. Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung aufgrund von 
Fischteichen im Hauptschluss, Verminderung / Beseitigung der 
Verschlammung im Gewässerbett infolge Oberbodeneintrag 
(Feinsedimente, Verockerung)

M1, M2, M3 
(noch in 

Diskussion)

Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xiii, xi, xvii

86 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei 
stehenden Gewässern

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer 
Belastungen bei stehenden Gewässern (betrifft ausschließlich 
Standgewässer, die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) 
gemeldet wurden), die nicht einem der vorgenannten 
Teilbereiche (vgl. Nr. 66 & 80) zuzuordnen sind

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xiii, xi, xvii

87 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische 
Veränderungen: Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei 
Küsten- und Übergangsgewässern

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer 
Belastungen bei Küsten- und Übergangsgewässern, die nicht 
einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 67, 81 bis 84) 
zuzuordnen sind

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

6 xiii, xi, xvii

88 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur 
Besatzstützung

Maßnahmen zur Etablierung und Erhaltung von 
Fischpopulationen durch Besatz

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, vi

89 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in 
Fließgewässern

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge 
fischereilicher Aktivitäten in Fließgewässern (Stoffhaushalt, 
Gewässerstruktur, Fischpopulationen)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, vii

Stand: 23.08.2013,
beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde,
ergänzt 24.01.2014 Seite 11 von 22



Fortschreibung LAWA-Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL)
LAWA-Arbeitsprogramm Flussgebietsbewirtschaftung Produktdatenblatt WRRL-2.3.3

TOP 5.1, Anlage 5, 147. LAWA-VV

 N
um

m
er

ie
ru

ng
 

de
r 

M
aß

na
hm

en

Z
uo

rd
nu

ng
 

R
ic

ht
lin

ie

Belastungstyp nach 
WRRL, Anhang II

------------------------------
EU-Art nach
 HWRM-RL

Maßnahmenbezeichnung
Erläuterung / Beschreibung

(Textbox)

R
el

ev
an

z 
W

R
R

L/
H

W
R

M
-R

L

Art der Erfassung/ 
Zählweise

(Eingabe optional)

K
E

Y
 T

Y
P

E
 

M
aß

na
hm

en
co

de

E
rg

än
ze

nd
e 

M
aß

na
hm

en
 (

s.
 

W
R

R
L 

A
nn

ex
 V

I, 
P

ar
t B

)

90 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in stehenden 
Gewässern

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge 
fischereilicher Aktivitäten in stehenden Gewässern 
(Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, Fischpopulationen), z.B. 
Einhaltung von vereinbarten Grundsätzen zur fischereilichen 
Nutzung des jeweiligen Gewässers
(betrifft ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren 
und Seen > 50 ha) gemeldet wurden)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, 
viii

91 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in Küsten- und 
Übergangsgewässern

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge 
fischereilicher Aktivitäten in Küsten- und Übergangsgewässern 
(Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, Fischpopulationen)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, ix

92 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge 
Fischteichbewirtschaftung

Maßnahmen zur Verringerung der von Fischteichen 
ausgehenden Belastung (insbesondere Stoffhaushalt) auf 
angrenzende OW (exkl. Wasserentnahme und Schwallwirkung, 
vgl. Nr. 49 & 64)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, x

93 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Landentwässerung

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landentwässerung

Maßnahmen zur Verringerung von Belastungen durch 
Landentwässerung umfassen z.B. den Verschluss und/oder 
Rückbau von Drainagen sowie Abschottung von Gräben, 
Laufverlängerungen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes.

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, vi

94 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Eingeschleppte Spezies

Maßnahmen zur Eindämmung 
eingeschleppter Spezies

Maßnahmen zur Eindämmung bzw. der Verminderung 
nachteiliger Wirkungen invasiver (gebietsfremder) Arten auf 
aquatische Ökosysteme einschließlich der direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete; z. B. durch 
Förderung autochthoner Pflanzengemeinschaften, Bekämpfung 
besonders ökosystemar verschlechternd wirkender Neobiota 
sowie Schutz nativer Arten

M1, M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

95 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: 
Erholungsaktivitäten

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge von Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge 
Freizeitaktivitäten (exkl. Freizeitfischerei, vgl. Nr. 89 & 90) in 
sensiblen Bereichen (insbesondere FFH-Schutzgebiete, in 
denen wasserabhängige Lebensraumtypen oder Anhang II-Arten 
erhalten bleiben oder sich entwickeln sollen), z.B. Verbot des 
Befahrens von Gewässern, Besucherlenkung / Regelung der 
Freizeitnutzung, Verbot des Lagerns/ Zeltens/ Feuermachens

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii, iii, iv, vi

96 WRRL/OW Andere anthropogene 
Auswirkungen: Sonstige 
anthropogene Belastungen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen

Maßnahmen zur Verringerung anderer anthropogener 
Belastungen auf OWK, die nicht einem der vorgenannten 
Belastungsgruppen (vgl. Nr. 1 bis 95) zuzuordnen sind,
z.B. zur Restaurierung von Seen (Belüftung des Freiwassers 
oder des Sediments, Tiefenwasserableitung, Pflanzenentnahme, 
chemische Fällung der Nährstoffe, Biomanipulation)

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, v, 
vi, vii, xii, 

xvii
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97 WRRL/GW Andere anthropogene 
Auswirkungen: Intrusionen

Maßnahmen zur Reduzierung von 
Salzwasserintrusionen

Maßnahmen zur Verringerung von Salzwasserintrusion 
insbesondere im küstennahen Bereich, z.B. Anpassung der GW-
Entnahme

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

98 WRRL/GW Andere anthropogene 
Auswirkungen: Intrusionen

Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger 
Intrusionen

Maßnahmen zur Verringerung sonstiger Intrusionen M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

99 WRRL/GW Andere anthropogene 
Auswirkungen: Sonstige 
anthropogene Belastungen

Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen

Maßnahmen zur Verringerung anderer anthropogener 
Belastungen auf GWK, die nicht einem der vorgenannten 
Belastungsgruppen (vgl. Nr. 19 bis 98) zuzuordnen sind, z.B. 
Versauerung durch Forstwirtschaft

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xiii, iii, iv, v, 
vi, vii, xii, 

xvii

100 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen  in 
Überschwemmungsgebieten

Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten mit Acker- oder 
Grünlandflächen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen 
und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnahmen  verpflichten.

M1 Schutzgebietsfläche 
[ha]

2 xvii, vi
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Maßnahmen des HWRM

301 HWRM-RL Vermeidung Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungs- 
und Regionalplänen

Darstellung bereits bestehender und noch fehlender Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungs- und 
Regionalplänen. Weiterhin u.a. Anpassung der Regionalpläne, 
Sicherung von Retentionsräumen, Anpassung der 
Flächennutzungen, Bereitstellung von Flächen für 
Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung.

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

302 HWRM-RL Vermeidung Festsetzung bzw. Aktualisierung der 
Überschwemmungsgebiete und 
Formulierung von Nutzungsbeschränkungen 
nach Wasserrecht

rechtliche Sicherung von Flächen als Überschwemmungsgebiet; 
Ermittlung und vorläufige Sicherung noch nicht festgesetzter 
ÜSG, Wiederherstellung früherer ÜSG; Formulierung und 
Festlegung von Nutzungsbeschränkungen in ÜSG, gesetzliche 
Festlegung von Hochwasserentstehungsgebieten

M1 Fläche der 
Überschwemmungs
gebiete [ha]

303 HWRM-RL Vermeidung Anpassung und/oder Änderung der 
Bauleitplanung bzw. Erteilung baurechtlicher 
Vorgaben

Änderung bzw. Fortschreibung der Bauleitpläne, Überprüfung 
der ordnungsgemäßen Berücksichtigung der Belange des 
Hochwasserschutzes bei der Neuaufstellung von Bauleitplänen 
bzw. bei baurechtlichen Vorgaben

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

304 HWRM-RL Vermeidung Maßnahmen zur angepassten 
Flächennutzung

hochwasserangepasste Planungen und Maßnahmen, z.B. 
Anpassung bestehender Siedlungen, Umwandlung von Acker in 
Grünland in Hochwasserrisikogebieten,
weiterhin Beseitigung/Verminderung der festgestellten Defizite, 
z. B. durch neue Planungen zur Anpassung von 
Infrastruktureinrichtungen 

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

305 HWRM-RL Vermeidung: Entfernung / 
Verlegung

Entfernung von hochwassersensiblen 
Nutzungen oder Verlegung in Gebiete mit 
niedrigerer Hochwasserwahrscheinlichkeit

Maßnahmen zur Entfernung/zum Rückbau von 
hochwassersensiblen Nutzungen aus hochwassergefährdeten 
Gebieten oder der Verlegung von Infrastruktur in Gebiete mit 
niedrigerer Hochwasserwahrscheinlichkeit und/oder mit 
geringeren Gefahren,  Absiedelung und Ankauf oder Entfernung 
betroffener Objekte

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

306 HWRM-RL Vermeidung: Verringerung Hochwasserangepasstes Bauen und 
Sanieren

hochwassersichere Ausführung von Infrastrukturen bzw. eine 
hochwassergeprüfte Auswahl von Baustandorten 

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]
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307 HWRM-RL Vermeidung: Verringerung Objektschutz an Gebäuden und 
Infrastruktureinrichtungen

Betrifft "nachträgliche" Maßnahmen, die nicht im Rahmen der 
Bauplanungen enthalten waren (Abgrenzung zu 304 und 306) 
z.B. an Gebäuden: Wassersperren außerhalb des Objekts, 
Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen unmittelbar am und im 
Gebäude, wie Dammbalken an Gebäudeöffnungen, 
Rückstausicherung der Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung, Ausstattung der Räumlichkeiten mit 
Bodenabläufen, Installation von Schotts und Pumpen an 
kritischen Stellen, wasserabweisender Rostschutzanstrich bei 
fest installierten Anlagen, erhöhtes Anbringen von wichtigen 
Anlagen wie Transformatoren oder Schaltschränke,
z.B. an Infrastruktureinrichtungen: Überprüfung der 
Infrastruktureinrichtungen, Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung sowie deren Ver- und Entsorgung und 
der Anbindung der Verkehrswege auf die Gefährdung durch 
Hochwasser

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

308 HWRM-RL Vermeidung: Verringerung Hochwasserangepasster Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen

z. B. Umstellung der Energieversorgung von Öl- auf 
Gasheizungen; Hochwassersichere Lagerung von 
Heizungstanks. Berücksichtigung der VAwS / VAUwS 
(Anforderungen zur Gestaltung von Anlagen die mit 
wassergefährdenden Stoffen in Verbindung stehen)

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

309 HWRM-RL Vermeidung: 
sonstige 
Vorbeugungsmaßnahmen

Maßnahmen zur Unterstützung der 
Vermeidung von Hochwasserrisiken    
Erstellung von Konzeptionen / Studien / 
Gutachten

weitere Maßnahmen zur Bewertung der Anfälligkeit für 
Hochwasser, Erhaltungsprogramme oder –maßnahmen usw., 
Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, 
Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen für das 
Hochwasserrisikomanagement APSFR-abhängig  entsprechend 
der EU-Arten
z.B. Fortschreibung/Überprüfung der gewässerkundlichen 
Messnetze und -programme, Modellentwicklung, 
Modellanwendung und Modellpflege bspw. von 
Wasserhaushaltsmodellen

M1 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

310 HWRM-RL Schutz:
Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss und 
Einzugsgebietsmanageme
nt

Hochwassermindernde 
Flächenbewirtschaftung

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalt in 
der Fläche, mit denen das Wasserspeicherpotenzial der Böden 
und der Ökosysteme erhalten und verbessert werden soll z. B. 
bei der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen 
Fläche durch pfluglose konservierende Bodenbearbeitung, 
Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, Erstaufforstung, 
Waldumbau etc. sowie bei flächenrelevanten Planungen 
(Raumordnung, Bauleitplanung, Natura 2000, WRRL)  einschl. 
der Erstellung entsprechender Programme zur 
hochwassermindernden Flächenbewirtschaftung

M1 Maßnahmenfläche 
[ha] 
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311 HWRM-RL Schutz:
Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss und 
Einzugsgebietsmanageme
nt

Gewässerentwicklung und 
Auenrenaturierung, Aktivierung ehemaliger 
Feuchtgebiete

Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Wasserrückhaltung 
in der Fläche, mit denen das Wasserspeicherpotenzial der 
Böden und der Ökosysteme erhalten und verbessert werden soll 
z. B. Modifizierte extensive Gewässerunterhaltung; Aktivierung 
ehemaliger Feuchtgebiete; Förderung einer naturnahen 
Auenentwicklung, Naturnahe Ausgestaltung von 
Gewässerrandstreifen, Naturnahe Aufweitungen des 
Gewässerbettes, Wiederanschluss von Geländestrukturen (z. B. 
Altarme, Seitengewässer) mit Retentionspotenzial 

M1 Maßnahmenfläche 
[ha] 

312 HWRM-RL Schutz:
Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss und 
Einzugsgebietsmanageme
nt

Minderung der Flächenversiegelung Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalt in 
der Fläche durch Entsiegelung von Flächen und Verminderung 
der ausgleichlosen Neuversiegelung insbesondere in Gebieten 
mit erhöhten Niederschlägen bzw. Abflüssen

M1 Maßnahmenfläche 
[ha] 

313 HWRM-RL Schutz:
Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss und 
Einzugsgebietsmanageme
nt

Regenwassermanagement Maßnahmen zum Wasserrückhalt durch z. B. kommunale 
Rückhalteanlagen zum Ausgleich der Wasserführung, Anlagen 
zur Verbesserung der Versickerung (u.a. 
Regenversickerungsanlagen, Mulden-Rigolen-System), sonstige 
Regenwassernutzungsanlagen im öffentlichen Bereich, 
Gründächer etc.

M1 Einzelanlage 

314 HWRM-RL Schutz:
Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss und 
Einzugsgebietsmanageme
nt

Wiedergewinnung von natürlichen 
Rückhalteflächen

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalt in 
der Fläche durch Beseitigung / Rückverlegung / Rückbau von 
nicht mehr benötigten Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, 
Mauern), die Beseitigung von Aufschüttungen etc., 
Reaktivierung geeigneter ehemaliger Überschwemmungsflächen 
etc. 

M1 Fläche [ha]

315 HWRM-RL Schutz: 
Regulierung 
Wasserabfluss

Aufstellung, Weiterführung, Beschleunigung 
und/oder Erweiterung der Bauprogramme 
zum Hochwasserrückhalt inkl. Überprüfung, 
Erweiterung und Neubau von 
Hochwasserrückhalteräumen und 
Stauanlagen

Diese Maßnahme beschreibt z. B. die Erstellung von Plänen 
zum Hochwasserrückhalt im/am Gewässer und/oder für die 
Binnenentwässerung von Deichabschnitten sowie Plänen zur 
Verbesserung des techn.-infrastrukturellen HWS (z.B. 
Hochwasserschutzkonzepte) sowie die Maßnahmen an 
Anlagen, wie Talsperren, Rückhaltebecken, Fluss-
/Kanalstauhaltung und Polder einschl. von Risikobetrachtungen 
an vorhandenen Stauanlagen bzw. Schutzbauwerken

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

316 HWRM-RL Schutz: 
Regulierung 
Wasserabfluss

Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von 
Hochwasserrückhalteräumen und 
Stauanlagen

Maßnahmen an Anlagen, wie Talsperren, Rückhaltebecken, 
Wehre, Fluss-/Kanalstauhaltung und Polder

M1, M2 Einzelanlage 
[Anzahl 
Stauanlagen/HW-
Rückhalteräume]
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317 HWRM-RL Schutz:
Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet

Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von 
stationären und mobilen 
Schutzeinrichtungen

Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, 
Hochwasserschutzwände, Dünen, Strandwälle, Stöpen, Siele 
und Sperrwerke einschl. der Festlegung und Einrichtung von 
Überlastungsstellen, Rückstauschutz und Gewährleistung der 
Binnenentwässerung ( z.B. über Entwässerungsleitungen, 
Pumpwerke, Grobrechen, Rückstauklappen) sowie Einsatz 
mobiler Hochwasserschutzsysteme, wie Dammbalkensysteme, 
Fluttore, Deichbalken etc.

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

318 HWRM-RL Schutz:
Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet

Unterhaltung von vorhandenen stationären 
und mobilen  Schutzbauwerken 

Maßnahmen an Bauwerken wie Deiche, 
Hochwasserschutzwände, Dünen, einschl. größerer 
Unterhaltungsmaßnahmen, die über die regelmäßige 
grundsätzliche Unterhaltung hinausgehen sowie  der Festlegung 
und Einrichtung von Überlastungsstellen, Rückstauschutz und 
Gewährleistung der Binnenentwässerung (z.B.  z.B. über 
Entwässerungsleitungen, Pumpwerke, Grobrechen, 
Rückstauklappen), Überprüfung und Anpassung der Bauwerke 
für den erforderlichen Sturmflut-/ Hochwasserschutz (an 
Sperrwerken, Stöpen, Sielen und Schließen) insb. im 
Küstenbereich                                               Erstellung bzw. 
Optimierung von Plänen für die Gewässerunterhaltung bzw. zur 
Gewässeraufsicht für wasserwirtschaftliche Anlagen zur 
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Funktionstüchtigkeit 
von Hochwasserschutzanlagen und zur Gewährleistung des 
schadlosen Hochwasserabflusses gemäß Bemessungsgröße

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

319 HWRM-RL Schutz:
Management von 
Oberflächengewässern

Freihaltung und Vergrößerung des 
Hochwasserabflussquerschnitts im 
Siedlungsraum und Auenbereich

Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im 
Gewässer (Brücken, Durchlässe, Wehre, sonst. 
Abflusshindernisse) und Vergrößerung des Abflussquerschnitts 
im Auenbereich z. B. Maßnahmen zu geeigneten Abgrabungen 
im Auenbereich

M2
M1

Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

320 HWRM-RL Schutz:
Management von 
Oberflächengewässern

Freihaltung des 
Hochwasserabflussquerschnitts durch 
Gewässerunterhaltung und 
Vorlandmanagement

Maßnahmen wie z. B. Entschlammung, Entfernen von 
Krautbewuchs und Auflandungen, Mäharbeiten, Schaffen von 
Abflussrinnen, Auflagen für die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen, Beseitigung von 
Abflusshindernissen im Rahmen der Gewässerunterhaltung

M2 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

321 HWRM-RL Schutz:
sonstige 
Schutzmaßnahmen

Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des 
Schutzes gegen Überschwemmungen

weitere Maßnahmen die unter den beschriebenen 
Maßnahmenbereichen des Schutzes bisher nicht aufgeführt 
waren z. B. Hochwasserschutzkonzepte

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]
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322 HWRM-RL Vorsorge:
Hochwasservorhersage 
und Warnungen

Einrichtung bzw. Verbesserung des 
Hochwassermeldedienstes und der 
Sturmflutvorhersage

Schaffung der organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für Hochwasservorhersage und -warnung; 
Verbesserung der Verfügbarkeit aktueller hydrologischer 
Messdaten (Niederschlags- und Abflussdaten), Optimierung des 
Messnetzes, Minimierung der Störanfälligkeit, Optimierung der 
Meldewege

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

323 HWRM-RL Vorsorge:
Hochwasservorhersage 
und Warnungen

Einrichtung bzw. Verbesserung von 
kommunalen Warn- und 
Informationssystemen

z. B. das Einsetzen von internetbasierten kommunalen 
Informationssystemen, Entwicklung spezieller Software für 
kommunale Informationssysteme etc. sowie Maßnahmen zur 
Sicherung der örtlichen Hochwasserwarnung für die 
Öffentlichkeit (z. B. Sirenenanlage)

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

324 HWRM-RL Vorsorge:
Planung von 
Hilfsmaßnahmen für den 
Notfall / Notfallplanung

Planung und Optimierung des Krisen- und 
Ressourcenmanagements

Einrichtung bzw. Optimierung der Krisenmanagementplanung 
einschließlich der Alarm- und Einsatzplanung, der Bereitstellung 
notwendiger Personal- und Sachressourcen (z.B. Ausstattung 
von Materiallagern zur Hochwasserverteidigung bzw. 
Aufstockung von Einheiten zur Hochwasserverteidigung), der 
Einrichtung / Optimierung von Wasserwehren, Deich- und 
anderer Verbände, der regelmäßigen Übung und 
Ausbildungsmaßnahmen/ Schulungen für Einsatzkräfte

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

325 HWRM-RL Vorsorge:
öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge

Verhaltensvorsorge APSFR-abhängige Aufklärungsmaßnahmen zu 
Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den Hochwasserfall 
z. B. durch die Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- 
und Risikokarten; ortsnahe Information über die Medien 
(Hochwassermerksteine, Hochwasserlehrpfade etc.), 
Veröffentlichung von Informationsmaterialen

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

326 Vorsorge:
sonstige Vorsorge

Risikovorsorge z.B. Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge, Bildung von 
Rücklagen

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]
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327 HWRM-RL Wiederherstellung / 
Regeneration und 
Überprüfung: Überwindung 
der Folgen für den 
Einzelnen und die 
Gesellschaft

Schadensnachsorge Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Abfallbeseitigung, Beseitigung von Umweltschäden usw. 
insbesondere im Bereich der Schadensnachsorgeplanung von 
Land-/ Forstwirtschaft und der durch die IED-Richtlinie 
(2010/75/EU) festgelegten IVU-Anlagen zur Vermeidung 
weiterer Schäden und möglichst schneller Wiederaufnahme des 
Betriebes sowie finanzielle Hilfsmöglichkeiten und die 
Wiederherstellung und Erhalt der menschlichen Gesundheit 
durch Schaffung von Grundlagen für die akute Nachsorge, z.B. 
Notversorgung, Personalbereitstellung etc., Berücksichtigung 
der Nachsorge in der Krisenmanagementplanung

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

328 HWRM-RL Wiederherstellung / 
Regeneration und 
Überprüfung:
sonstige Wiederherstellung 
/ Regeneration und 
Überprüfung

Sonstige Maßnahmen aus dem Bereich 
Wiederherstellung, Regeneration und 
Überprüfung

Maßnahmen, die unter den bisher genannten 
Maßnahmenbeschreibungen nicht aufgeführt waren bzw. 
innerhalb des Bereiches Wiederherstellung, Regeneration und 
Überprüfung nicht zugeordnet werden konnten

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

329 HWRM-RL Sonstiges Sonstige Maßnahmen Maßnahmen, die keinem der EU-Aspekte zu den Maßnahmen 
zum Hochwasserrisikomanagement zugeordnet werden können, 
die aufgrund von Erfahrungen relevant sind

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]
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Konzeptionelle Maßnahmen

501 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Erstellung von Konzeptionen / Studien / 
Gutachten

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, 
Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen für die 
Umsetzung der WRRL entsprechend der Belastungstypen 
und/oder das Hochwasserrisikomanagement APSFR-
unabhängig  entsprechend der EU-Arten

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

14 xvii

502 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Durchführung von Forschungs-, 
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstützung des Wissens- 
und Erfahrungstransfers / Forschungs- und 
Entwicklungsverfahren, um wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der WRRL und/oder zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz zu entwickeln, standortspezifisch 
anzupassen und zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung von 
europäischen, nationalen und Länderforschungsprogrammen 
und Projekten zur Flussgebietsbewirtschaftung und/oder zum 
Hochwasserrisikomanagement

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

14 xvi

503 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen WRRL: z.B. Maßnahmen zur Information, Sensibilisierung und 
Aufklärung zum Thema WRRL z.B. durch die gezielte 
Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewässer tätigen 
Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus 
Kommunen und aus der Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit 
(Publikationen, Wettbewerbe, Gewässertage) oder 
Fortbildungen z.B. zum Thema Gewässerunterhaltung.
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Aufklärungsmaßnahmen zu 
Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den Hochwasserfall 
z.B.Schulung und Fortbildung der Verwaltung (Bau- und 
Genehmigungsbehörden) und Architekten zum 
Hochwasserrisikomanagement, z.B. zum 
hochwasserangepassten Bauen, zur hochwassergerechten 
Bauleitplanung, Eigenvorsorge, Objektschutz, Optimierung der 
zivil-militärischen Zusammenarbeit / Ausbildung und Schulung 
für Einsatzkräfte und Personal des Krisenmanagements

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

14 xv
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504 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Beratungsmaßnahmen WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungsangebote für 
landwirtschaftliche Betriebe
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Beratung von Betroffenen zur 
Vermeidung von Hochwasserschäden, zur Eigenvorsorge,  
Verhalten bei Hochwasser, Schadensnachsorge                            
WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und Forstwirten zur 
angepassten Flächenbewirtschaftung

M1 OWK / GWK 14 xv

505 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Einrichtung bzw. Anpassung von 
Förderprogrammen

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltprogramme, 
Einrichtung spezifischer Maßnahmenpläne und -programme zur 
Umsetzung der WRRL (z. B. Förderprogramme mit einem 
Schwerpunkt für stehende Gewässer oder speziell für kleine 
Maßnahmen an Gewässern) im Rahmen von europäischen, 
nationalen und Länderförderrichtlinien
HWRM-RL: z. B. spezifische Maßnahmenpläne und -programme 
für das Hochwasserrisikomanagement im Rahmen von 
europäischen, nationalen und Länderförderrichtlinien

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

506 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Freiwillige Kooperationen WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Landwirten und 
Wasserversorgern mit dem Ziel der gewässerschonenden 
Landbewirtschaftung, um auf diesem Weg das gewonnene 
Trinkwasser reinzuhalten

M1 OWK / GWK xvii

507 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Zertifizierungssysteme WRRL: z.B. freiwillige Zertifizierungssysteme für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, insb. für die 
Bereiche Umweltmanagement, Ökolandbau sowie nachhaltige 
Ressourcennutzung/Umweltschutz unter Berücksichtigung der 
Mitteilung der KOM zu EU-Leitlinien für eine gute fachliche 
Praxis (2010/C 314/04; 16.12.2010) und nationaler oder 
regionaler Zertifizierungssysteme

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii

508 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen WRRL: z.B. Vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von 
Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehener 
Maßnahmen in den Bereichen Gewässerschutz

M1 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

14 xvii

509 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Untersuchungen zum Klimawandel WRRL: Untersuchungen zum Klimawandel hinsichtlich der 
Erfordernisse einer künftigen Wasserbewirtschaftung, z.B. 
Erarbeitung überregionaler Anpassungsstrategien an den 
Klimawandel
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Ermittlung der Auswirkungen 
des Klimawandels, z.B. Erarbeitung von Planungsvorgaben zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels für den 
technischen Hochwasserschutz

M2 oder M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

14 xvi
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510 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen

Weitere zusätzliche Maßnahmen nach 
Artikel 11 Abs. 5 der WRRL

Erforderliche Zusatzmaßnahmen zur Erreichung der 
festgelegten Ziele die ergriffen werden, wenn aus den 
Überwachungsdaten oder sonstigen Daten hervorgeht, dass die 
gem. Art. 4 der WRRL für den Wasserkörper festgelegten Ziele 
voraussichtlich nicht erreicht werden, ggf. einschl. der Erstellung 
strengerer Umweltqualitätsnormen

M3 Einzelmaßnahme 
[Anzahl]

xvii
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Tabelle 1 Maßnahmentyp-Nr. 301: 
Vermeidung / Raumordnungs- und Regionalplanung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

301  
Raumordnungs- und  
Regionalplanung 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o + o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o + o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

301  
Raumordnungs- und  
Regionalplanung 
 

 

Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o + o o o o 

Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 301 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 301 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Es ist davon auszugehen, dass bei den Maßnahmen zur Flächenvorsorge, hier insbesondere den planerischen Festlegungen 
der Raumordnungs- und Regionalplanung in Form von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, keine negativen Auswirkungen auf 
die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten sind. Durch die planerischen Festlegungen werden für den Hochwasserschutz 
bedeutsame Flächen gesichert und ggf. mit Nutzungsbeschränkungen belegt. Es werden dadurch negative Umweltauswir-
kungen durch Hochwasser vermieden. Somit bestehen positive Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und 
menschliche Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser sowie Kultur- und Sachgüter. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 2 Maßnahmentyp-Nr. 302: 
Vermeidung / Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 
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Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhaltigen 
Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o + o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o + o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines guten
Zustands der Meeresgewässer 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

302 
Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten 
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Landschaft           

- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter           

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o + o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwerten o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 302 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 302 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Es ist davon auszugehen, dass bei den Maßnahmen zur Flächenvorsorge, hier insbesondere der Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten, keine negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten sind. Durch die plane-
rischen Festlegungen werden für den Hochwasserschutz bedeutsame Flächen gesichert und mit Nutzungsbeschränkungen 
nach Wasserrecht belegt. Es werden dadurch negative Umweltauswirkungen durch Hochwasser vermieden. Somit bestehen 
positive Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden und 
Wasser sowie Kultur- und Sachgüter. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 3 Maßnahmentyp-Nr. 303: 
Vermeidung / Bauleitplanung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

303 
Bauleitplanung 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

303 
Bauleitplanung 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o + o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 303 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 303 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Es ist davon auszugehen, dass bei den Maßnahmen zur Flächenvorsorge, hier insbesondere der Berücksichtigung von Be-
langen des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung, keine negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu 
erwarten sind.  
Durch die planerische Sicherung von Flächen im Planbereich werden für den Hochwasserschutz bedeutsame Flächen frei 
gehalten und ggf. geeignete Ausweichflächen ermittelt. Es können dadurch negative Umweltauswirkungen durch Hochwas-
ser vermieden werden, so dass positive Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, 
Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser sowie Kultur- und Sachgüter bestehen. 

Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 4 Maßnahmentyp-Nr. 304: 
Vermeidung / Angepasste Flächennutzung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

304 
Angepasste Flächennut-
zung 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktio-
nen 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewäs-
ser 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

304 
Angepasste Flächennut-
zung 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o + o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 304 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 304 

Generelle Umweltauswirkungen: 

In der Regel ist davon auszugehen, dass bei den Maßnahmen zur Flächenvorsorge, hier insbesondere der Anpassung von 
Flächennutzungen, keine negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten sind.  
Durch eine hochwasserangepasste Planung und die Überprüfung und ggf. die Anpassung von vorhandenen Nutzungen kön-
nen negative Umweltauswirkungen durch Hochwasser vermieden oder verringert werden, so dass sich positive Auswirkun-
gen hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser sowie Kultur- 
und Sachgüter ergeben können. 

 
Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 5 Maßnahmentyp-Nr. 305: 
Entfernung oder Verlegung / Entfernung oder Verlegung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

305 
Entfernung oder Verlegung 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o + + o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o + o + 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o + o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o + + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

305 
Entfernung oder Verlegung 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o + + o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 305 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 305 

Generelle Umweltauswirkungen: 

In der Regel ist davon auszugehen, dass bei der Entfernung von hochwassersensiblen Nutzungen keine negativen Auswir-
kungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten sind.  
Positive Wirkungen sind vor allem hinsichtlich der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere und Wasser zu 
verzeichnen, da negative Umweltauswirkungen durch Hochwasser eingeschränkt werden können und der Schadstoffeintrag 
aus Siedlungsgebieten im Hochwasserfall reduziert wird. Auch hinsichtlich der Kultur- und Sachgüter sind positive Aspekte 
durch die Vermeidung von Hochwasserschäden zu erwarten. 
Unter Betrachtung einer Verlegung von Nutzungen in Gebiete mit niedriger Hochwasserwahrscheinlichkeit, könnten jedoch in 
Abhängigkeit von der örtlichen Situation, vorhabenspezifisch negative Umweltwirkungen auftreten, die bei den nachgelager-
ten Verfahren zu beachten sind. Die konkrete Standortwahl und technische Ausführung des Vorhabens ist hier von großer 
Relevanz. Im Falle einer Verlegung einer Nutzung könnten bspw. Bodendenkmale in Anspruch genommen werden, jedoch 
kann eine entsprechende Sicherung der Fundstätten Schäden vermeiden bzw. verringern.  
Es wird davon ausgegangen, dass bei der Verlegung von Nutzungen aus der Aue die positiven Aspekte der Entfernung die 
negativen Aspekte bei der Verlegung überwiegen, zumal diese nach Stand der Technik erfolgen wird. 
 
Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind  - v.a. bei Nutzungsverlegung – in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Aus-
wirkungen auf den Schutz von hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende 
Natura 2000-Prüfung erforderlich werden kann. 
 

 mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 6 Maßnahmentyp-Nr. 306: 
Verringerung / Hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

306  
Hochwasserangepasstes 
Planen, Bauen und Sanie-
ren 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

306  
Hochwasserangepasstes 
Planen, Bauen und Sanie-
ren 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 306 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 306 

Generelle Umweltauswirkungen: 

In der Folge der Vermeidung von hochwasserbedingten Schäden liegen in der Regel für den Aspekt der Bauvorsorge im 
Hinblick auf die Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit und Kultur- und Sachgüter positive Auswirkungen vor. 
Negative Auswirkungen durch hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren sind nicht zu erwarten. 

Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 7 Maßnahmentyp-Nr. 307: 
Verringerung / Objektschutz  

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

307 
Objektschutz 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

307 
Objektschutz 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - + + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 307 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 307 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch nachträgliche Maßnahmen unmittelbar an baulichen Objekten ergeben sich in der Folge der Vermeidung von hoch-
wasserbedingten Schäden positive Aspekte für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit sowie für Kultur- und 
Sachgüter. Negative Auswirkungen könnten sich durch die visuellen Veränderungen für das Landschafts- bzw. Stadtbild und 
das Erscheinungsbild von Bau- und Kulturdenkmalen ergeben, dieser Aspekt ist jedoch stark von Gestaltung und Dimension 
der baulichen Ausführung abhängig. Im Hochwasserfall wird der Schadstoffeintrag aus Siedlungsgebieten reduziert. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann. V.a. sind bei der Planung und Umsetzung von nachträglichen Maßnahmen an baulichen Objekten die As-
pekte des Artenschutzes (z.B. Beachtung von Brut- und Ruhestätten u.a.) zu beachten.  

 

mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 8 Maßnahmentyp-Nr. 308: 
Verringerung / Hochwasserangepasster Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

308 
Hochwasserangepasster 
Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o + 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o + 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o + o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

308 
Hochwasserangepasster 
Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o + 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 308 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 308 

Generelle Umweltauswirkungen: 
Durch die Vermeidung von Einträgen von Schadstoffen im Hochwasserfall sind für die Schutzgüter Mensch und menschliche 
Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser und Kultur- und Sachgüter positive Wirkungen zu verzeichnen. Durch die 
Reduzierung von Klimagasen bei der Umstellung von Energieversorgung, die ebenfalls unter diesem Maßnahmentyp erfasst 
wird, können sich zudem positive Aspekte in Hinblick auf das Schutzgut Klima ergeben. Negative Auswirkungen auf die 
Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 

 
Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind  in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 9 Maßnahmentyp-Nr. 309: 
Sonstige Vorbeugungsmaßnahmen / Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von 
Hochwasserrisiken 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

309 
Sonstige Maßnahmen zur 
Vermeidung von Hochwas-
serrisiken 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

309 
Sonstige Maßnahmen zur 
Vermeidung von Hochwas-
serrisiken 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 309 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 309 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die sonstigen Vorbeugungsmaßnahmen, die v.a. die Erstellung von Konzepten, Studien und Gutachten beinhalten, 
sind keinerlei negative Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten.  
Positive Aspekte ergeben sich ggf. auf lange Sicht für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit in Form von In-
formationsgewinn, der zur Optimierung künftiger Planungen und Vorhersagen genutzt werden kann. 
 

Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 umweltneutral 
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Tabelle 10 Maßnahmentyp-Nr. 310: 
Management natürlicher Überschwemmungen (Abfluss- und Einzugsgebietsma-
nagement) / Natürlicher Wasserrückhalt im Einzugsgebiet (Gebietsretention) 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

310 
Natürlicher Wasserrückhalt 
im Einzugsgebiet (Gebiets-
retention) 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o + o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o + o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

310 
Natürlicher Wasserrückhalt 
im Einzugsgebiet (Gebiets-
retention) 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o + o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 310 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 310 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Mit den Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt im Einzugsgebiet wird das Wasserspeicherpotenzial der Böden bzw. 
Ökosysteme verbessert. In Folge der Minderung von Hochwasser und der Abflussverzögerung bestehen im Regelfall positi-
ve Wirkungen auf die Schutzgüter Menschen, die menschliche Gesundheit, Wasser sowie die Kultur- und sonstigen Sachgü-
ter. In Folge der Nutzungsänderungen werden Bodenerosion und Stoffeinträge in die Gewässer gemindert. Im Regelfall lie-
gen positive Wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt sowie Boden vor.  
 
Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind  in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 11 Maßnahmentyp-Nr. 311: 
Management natürlicher Überschwemmungen (Abfluss- und Einzugsgebietsma-
nagement) / Natürlicher Wasserrückhalt in der Gewässeraue (Gewässerretention) 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

311 
Natürlicher Wasserrückhalt 
in der Gewässeraue (Ge-
wässerretention) 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o + o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o + + o + o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + + + + o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o + + o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o + + o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o + + o + + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o + o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o + + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + + + + + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o + o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

311 
Natürlicher Wasserrückhalt 
in der Gewässeraue (Ge-
wässerretention) 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o + + o + o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

- o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 311 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 311 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Mit den Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt in der Gewässeraue wird das Wasserspeicherpotenzial der Ökosyste-
me verbessert. In Folge der Minderung von Hochwasser und Senkung bzw. Verzögerung der Abflussspitzen bestehen im 
Regelfall sehr positive Wirkungen auf die Schutzgüter Menschen, die menschliche Gesundheit und Wasser. In Folge der 
Nutzungsänderungen werden Bodenerosion und Stoffeinträge in die Gewässer gemindert. Im Regelfall liegen positive Wir-
kungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt sowie Boden vor. Eine sehr positive Wirkung ergibt 
sich für den Biotopverbund bzw. für die Verbesserung der Gewässervernetzung, durch die  Förderung der Habitatentwick-
lung der Ufer und Auen. Das Landschaftsbild der Aue wird durch natürliche landschaftsbildbelebende Elemente aufgewertet. 
Im Einzelfall können am Maßnahmenort negative Wirkungen v.a. durch substanzielle Zerstörung oder Beeinträchtigung von 
Boden- und Kulturdenkmalen oder auch Sachgütern entstehen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann. Die Schaffung oder Entwicklung von hochwertigen Lebensräumen im und am Gewässer sind jedoch posi-
tiv zu werten.  

 

mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 12 Maßnahmentyp-Nr. 312:  
Management natürlicher Überschwemmungen (Abfluss- und Einzugsgebietsma-
nagement) / Minderung der Flächenversiegelung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

312 
Minderung der Flächenver-
siegelung 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o + + o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o + o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o + o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o + o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

312 
Minderung der Flächenver-
siegelung 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o + o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o + o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 312 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 312 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Die Minderung der Flächenversiegelung hat für alle Schutzgüter positive Wirkungen.  

Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 positiv 
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Tabelle 13 Maßnahmentyp-Nr. 313: 
Management natürlicher Überschwemmungen (Abfluss- und Einzugsgebietsma-
nagement) / Natürlicher Wasserrückhalt in Siedlungsbereichen und bei Infrastruk-
turmaßnahmen 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

313 
Natürlicher Wasserrückhalt 
in Siedlungsbereichen und 
bei Infrastrukturmaßnah-
men 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o + o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
- o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

313 
Natürlicher Wasserrückhalt 
in Siedlungsbereichen und 
bei Infrastrukturmaßnah-
men 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o + o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o + o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 313 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 313 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Der natürliche Wasserrückhalt in Siedlungsgebieten und bei Infrastrukturmaßnahmen fördert das Wasserspeicherpotenzial 
des Gebietes. In der Folge der Minderung von Hochwasser bzw. der Abflussspitzen bestehen positive Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Mensch und Kultur- und Sachgüter. Schadstoffeinträge in die Gewässer werden reduziert und die Versickerung 
gefördert. Durch die Beanspruchung von Flächen können sich am Maßnahmenort in Abhängigkeit von der örtlichen Situation 
jedoch auch negative Auswirkungen v.a. auf den Boden oder Bodendenkmale (bspw. durch Überdeckung) oder auf Tiere 
und Pflanzen ergeben.  
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann. Durch eine geeignete Standortwahl können Beeinträchtigungen vermieden werden. 

mit Einschränkungen positiv 

  



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan  
für den deutschen Anteil der FGE Ems 
Anhang II 

 

 

Dezember 2015 - 29 - 

Tabelle 14 Maßnahmentyp-Nr. 314: 
Management natürlicher Überschwemmungen (Abfluss- und Einzugsgebietsma-
nagement) / Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

314 
Wiedergewinnung von 
Überschwemmungsgebie-
ten 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o + + + o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o + o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o + + + o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o + o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o + + + o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o + o + o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

- o o o - o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o + o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o + + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o + + + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o + o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

314 
Wiedergewinnung von 
Überschwemmungsgebie-
ten 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o + o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

- o o o o + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o + o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

- o o o o + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 314 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 314 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen ergeben sich positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz, 
da die Abflussspitzen gedämpft werden. Bei der Rückverlegung von Hochwasserschutzanlagen kann es jedoch zu negativen 
Auswirkungen v.a. auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen kommen, die jedoch durch eine geeignete Standortwahl stark redu-
ziert werden können. Es entstehen in der Aue hochwertige Lebensräume für Tiere und Pflanzen mit positiven Wirkungen auf 
das Landschaftsbild und das Klima. Durch die Reaktivierung der Aue werden Stoffeinträge in die Gewässer reduziert. 
In Bezug auf die Ertragsfähigkeit der Böden sind negative Auswirkungen denkbar, wenn ertragreiche Böden in Anspruch ge-
nommen werden. Am Maßnahmenort können Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt werden.  
 
Natura 2000: 

Durch diesen Maßnahmentyp sind  in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann. Durch eine geeignete Standortwahl in konfliktarmen Bereichen können Beeinträchtigungen vermieden 
werden. 

 mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 15 Maßnahmentyp-Nr. 315: 
Regulierung des Wasserabflusses / Planung und Bau von Hochwasserrückhalte-
maßnahmen 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

315 
Planung und Bau von 
Hochwasserrückhaltemaß-
nahmen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o - o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- - - o o o - o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- - o o o o - - o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
- - o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- - o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

- - o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o - o o o - o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

- o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o + o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

- o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

315 
Planung und Bau von 
Hochwasserrückhaltemaß-
nahmen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 315 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 315 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Planung und den Bau von technischen Hochwasserrückhaltemaßnahmen ergeben sich sehr positive Wirkungen 
auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den aufgrund des effektiven Hochwasserschutzes 
sehr positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern sehr negative Wirkungen 
bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber. Eine konkrete Bewertung kann nur 
einzelfallbezogen erfolgen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Wirkungsintensitäten in Abhängigkeit von der Art, der 
Größenordnung und dem konkreten Standort z.T. erheblich variieren können. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende NATURA 2000-Prüfung erfor-
derlich werden kann. Durch eine geeignete Standortwahl in konfliktarmen Bereichen können Beeinträchtigungen vermieden 
werden. 

 negative Umweltwirkungen möglich 
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Tabelle 16 Maßnahmentyp-Nr. 316: 
Regulierung des Wasserabflusses / Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

316 
Betrieb, Unterhaltung und 
Sanierung von Hochwas-
serrückhaltemaßnahmen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o ++ o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o ++ o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o - o o o - o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o o o - o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
- o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

- o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o - o o o - o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

- o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o + o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

316 
Betrieb, Unterhaltung und 
Sanierung von Hochwas-
serrückhaltemaßnahmen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 316 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 316 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von technischen Hochwasserrückhaltemaßnahmen ergeben sich sehr positive 
Wirkungen auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des Hochwasserschut-
zes sehr positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern negative Wirkungen 
bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber. Eine konkrete Bewertung kann nur 
einzelfallbezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in Abhängigkeit von der Standortsituation vor allem bei Vergrößerung negative Auswir-
kungen auf den Schutz von hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende 
Natura 2000-Prüfung erforderlich werden kann. Durch eine geeignete Standortwahl in konfliktarmen Bereichen können Be-
einträchtigungen vermieden werden. 

 negative Umweltwirkungen möglich 

  



Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan  
für den deutschen Anteil der FGE Ems 
Anhang II 

 

 

Dezember 2015 - 35 - 

Tabelle 17 Maßnahmentyp-Nr. 317: 
Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und in Überschwemmungsgebieten / Dei-
che, Dämme. Hochwasserschutzwände, mobiler Hochwasserschutz, Dünen, 
Strandwälle 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

317 

Deiche, Dämme. Hoch-
wasserschutzwände, 
mobiler Hochwasser-
schutz, Dünen, Strand-
wälle 

Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o - o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o - o o o - o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o o o - - o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
- o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

- o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o o o o o - o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

- o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

317 

Deiche, Dämme. Hoch-
wasserschutzwände, 
mobiler Hochwasser-
schutz, Dünen, Strand-
wälle 

Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 317 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 317 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch den Ausbau, die Ertüchtigung bzw. den Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen ergeben sich sehr 
positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des Hochwas-
serschutzes sehr positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern negative 
Wirkungen bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber. Eine konkrete Bewertung 
kann nur einzelfallbezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann.  

 negative Umweltwirkungen möglich 
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Tabelle 18 Maßnahmentyp-Nr. 318: 
Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und in Überschwemmungsgebieten / Un-
terhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

318  
Unterhaltung von vorhan-
denen stationären und mo-
bilen Schutzbauwerken 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o - o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o o o o o - o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o + 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o + 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

318  
Unterhaltung von vorhan-
denen stationären und mo-
bilen Schutzbauwerken 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 318 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 318 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken ergeben sich sehr positive Wirkungen 
auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des Hochwasserschutzes sehr po-
sitiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern negative Wirkungen bei den 
Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber. Eine konkrete Bewertung kann nur einzelfall-
bezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann.  

 negative Umweltwirkungen möglich 
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Tabelle 19 Maßnahmentyp-Nr. 319: 
Management von Oberflächengewässern / Freihaltung und Vergrößerung des 
Hochwasserabflussquerschnitts im Siedlungsraum und Auenbereich 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

319 
Freihaltung und Vergröße-
rung des Hochwasserab-
flussquerschnitts im Sied-
lungsraum und Auenbe-
reich 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o + o o + o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o o + o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o + o o + + o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o + o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

319 
Freihaltung und Vergröße-
rung des Hochwasserab-
flussquerschnitts im Sied-
lungsraum und Auenbe-
reich 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 319 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 319 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Freihaltung und Vergrößerung des Hochwasserabflussquerschnitts im Siedlungsraum und Auenbereich ergeben 
sich positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des 
Hochwasserschutzes sehr positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern 
negative Wirkungen bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere und Boden gegenüber. Eine konkrete Bewertung kann nur 
einzelfallbezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann.  

 mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 20 Maßnahmentyp-Nr. 320: 
Management von Oberflächengewässern / Freihaltung des Hochwasserabfluss-
querschnitts durch Gewässerunterhaltung und Vorlandmanagement 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

320 
Freihaltung des Hochwas-
serabfluss-querschnitts 
durch Gewässerunter-
haltung und Vorland-
management  
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o o o o o - o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o + o - o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o - o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o o o o o - o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

320 
Freihaltung des Hochwas-
serabfluss-querschnitts 
durch Gewässerunter-
haltung und Vorland-
management  
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o - o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o - o + + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 320 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 320 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnitts durch Gewässerunterhaltung und Vorlandmanagement ergeben 
sich positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz. Jedoch stehen bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des 
Hochwasserschutzes sehr positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern 
negative Wirkungen bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber. Negative Wirkun-
gen ergeben sich überwiegend durch den Eingriff in die eigendynamische Entwicklung der Gewässerbiozönose.  
Eine konkrete Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann.  

 mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 21 Maßnahmentyp-Nr. 321: 
Sonstige Schutzmaßnahmen / Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwemmungen 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

321 
Sonstige Maßnahme zur 
Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwem-
mungen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o + o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

- o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o + o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

- o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

- o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

- o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

- o o o o o o o + 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o + o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

321 
Sonstige Maßnahme zur 
Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwem-
mungen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o + o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

- o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o + o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 321 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 321 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Aufstellung von technischen Hochwasserschutzkonzepten und das Vorlandmanagement im Küstenbereich erge-
ben sich positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz. Jedoch können bei einigen Einzelmaßnahmen den auf Grund des 
Hochwasserschutzes positiven Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen Sachgütern negati-
ve Wirkungen bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Landschaft gegenüber stehen, wenn Flächen-
inanspruchnahmen vorgesehen sind. Eine konkrete Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in Abhängigkeit von der Standortsituation negative Auswirkungen auf den Schutz von 
hochwertigen Lebensraumtypen und geschützten Arten möglich, so dass eine entsprechende Natura 2000-Prüfung erforder-
lich werden kann.  

 mit Einschränkungen positiv 
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Tabelle 22 Maßnahmentyp-Nr. 322: 
Hochwasservorhersage und Warnungen / Hochwasserinformation und Vorhersage 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

322 
Hochwasserinformation 
und Vorhersage 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

322 
Hochwasserinformation 
und Vorhersage 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 322 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 322 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen wie die Einrichtung und Verbesserung des Hochwassermeldedienstes und der Sturmflutvorhersage, die 
v.a. organisatorische und technische Fragestellungen beinhalten sind keinerlei negative Auswirkungen auf die verschiedenen 
Schutzgüter zu erwarten.  
Positive Aspekte ergeben sich für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit in Form von Informationsgewinn, der 
zur Optimierung künftiger Planungen und Vorhersagen genutzt werden kann. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 23 Maßnahmentyp-Nr. 323: 
Hochwasservorhersage und Warnungen / Einrichtung bzw. Verbesserung von 
kommunalen Warn- und Informationssystemen 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

323 
Einrichtung bzw. Verbesse-
rung von kommunalen 
Warn- und Informationssys-
temen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

323 
Einrichtung bzw. Verbesse-
rung von kommunalen 
Warn- und Informationssys-
temen 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 323 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 323 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen wie Einrichtung und Verbesserung von kommunalen Warn- und Informationssystemen, die v.a. organisa-
torische und technische Fragestellungen beinhalten sind keinerlei negative Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter 
zu erwarten.  
Positive Aspekte ergeben sich für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit in Form von Informationsgewinn, der 
zur Optimierung künftiger Planungen genutzt werden kann. In Folge der besseren Vorsorge können Hochwasserschäden 
vermieden werden.  
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 24 Maßnahmentyp-Nr. 324: 
Planung von Hilfsmaßnahmen für den Notfall / Alarm- und Einsatzplanung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

324 

Alarm- und Einsatzpla-
nung 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

324 

Alarm- und Einsatzpla-
nung 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 324 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 324 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch die Verbesserung der Notfallplanung und die Durchführung von Hochwasserübungen u.ä. sind keine negative Auswir-
kungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten.  
Positive Aspekte ergeben sich für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit in Form von Informationsgewinn, der 
zur Optimierung künftiger Planungen genutzt werden kann. In Folge der besseren Vorsorge können Hochwasserschäden 
vermieden werden.  
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 25 Maßnahmentyp-Nr. 325: 
Öffentliches Bewusstsein und Vorsorge / Aufklärung, Vorbereitung auf den Hoch-
wasserfall 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

325 
Aufklärung, Vorbereitung 
auf den Hochwasserfall 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

325 
Aufklärung, Vorbereitung 
auf den Hochwasserfall 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 325 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 325 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen der Verhaltensvorsorge sind keine negative Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwar-
ten. Positive Aspekte ergeben sich für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit in Form von Informationsgewinn, 
der zur Optimierung künftiger Planungen genutzt werden kann. In Folge der besseren Vorsorge können Hochwasserschäden 
vermieden werden. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind  in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 26 Maßnahmentyp-Nr. 326: 
Sonstige Vorsorge / Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

326 
Versicherungen, finanzielle 
Eigenvorsorge 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

326 
Versicherungen, finanzielle 
Eigenvorsorge 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 326 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 326 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen der Risikovorsorge wie u.a. der Bildung von Rücklagen sind keine negative Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Schutzgüter zu erwarten. Positive Aspekte ergeben sich für das Schutzgut Mensch und die Sachgüter durch 
bessere finanzielle Absicherung.  
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 27 Maßnahmentyp-Nr. 327: 
Überwindung der Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft / Aufbauhilfe und 
Wiederaufbau, Nachsorgeplanung und Beseitigung von Umweltschäden 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

327 
Aufbauhilfe und Wiederauf-
bau, Nachsorgeplanung 
und Beseitigung von Um-
weltschäden 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

327 
Aufbauhilfe und Wiederauf-
bau, Nachsorgeplanung 
und Beseitigung von Um-
weltschäden 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 327 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 327 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen der Schadensnachsorge wie finanziellen Aufbauhilfen, Handlungsempfehlungen und Dokumentationen 
sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten.  
Positive Aspekte ergeben sich durch die Optimierung und verbesserten Vorbereitung auf das nächste Hochwasser. 
  
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

 umweltneutral 
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Tabelle 28 Maßnahmentyp-Nr. 328: 
Sonstige Wiederherstellung, Regeneration und Überprüfung / Sonstige Maßnahmen 
aus dem Bereich Wiederherstellung, Regeneration und Überprüfung 

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

328 
Sonstige Maßnahmen aus 
dem Bereich Wiederher-
stellung, Regeneration und 
Überprüfung 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

328 
Sonstige Maßnahmen aus 
dem Bereich Wiederher-
stellung, Regeneration und 
Überprüfung 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 328 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 328 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Durch Maßnahmen wie Dokumentation und Nachbereitung sind keine negativen Auswirkungen auf die verschiedenen 
Schutzgüter zu erwarten. Positive Aspekte ergeben sich durch die Optimierung und verbesserten Vorbereitung auf das 
nächste Hochwasser. 
 
Natura 2000: 
Durch diesen Maßnahmentyp sind in der Regel keine negativen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

 umweltneutral 
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Tabelle 29 Maßnahmentyp-Nr. 329: 
Sonstiges / Sonstige Maßnahmen  

Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

329 
Sonstige Maßnahmen 

 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Menschen und menschliche 
Gesundheit           

- Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

o o o o o o o o o 

- Sicherung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung eines nachhalti-
gen Hochwasserschutzes 

o o o o o o o o o 

Tiere, Pflanzen und  
biologische Vielfalt 

          

- Schaffung Biotopverbund / 
Durchgängigkeit Fließgewässer 

o o o o o o o o o 

- Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen sowie Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

o o o o o o o o o 

Boden           
- Sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden 
o o o o o o o o o 

- Sicherung oder Wiederherstel-
lung natürlicher Bodenfunktionen 

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung 

o o o o o o o o o 

Wasser 
(Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

          

- Erreichen guter ökologischer / 
chemischer OG-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen guter mengenmäßiger / 
chemischer GW-Zustand 

o o o o o o o o o 

- Erreichen und Erhalten eines gu-
ten Zustands der Meeresgewässer

o o o o o o o o o 

- Gewährleistung einer nachhalti-
gen Hochwasserretention 

o o o o o o o o o 

Klima und Luft           

- Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen  

o o o o o o o o o 

- Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung 

o o o o o o o o o 
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Maßnahmentyp-Nr.  W i r k f a k t o r e n (anlagen- und betriebsbedingt) 

329 
Sonstige Maßnahmen 

 

 

 
Schutzgutbezogene Umweltziele 
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Landschaft           
- Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit 
o o o o o o o o o 

Kultur- und sonstige  
Sachgüter 

          

- Erhalt oberirdisch gelegener Bo-
den-, Kultur- und Baudenkmäler 
sowie von historischen Kultur-
landschaften 

o o o o o o o o o 

- Erhalt unterirdisch gelegener Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmäler 
sowie von archäologischen Fund-
stellen 

o o o o o o o o o 

- Schutz von wirtschaftlichen Tätig-
keiten und erheblichen Sachwer-
ten 

o o o o o o o o o 

Bewertung des Maßnahmentyp Nr. 329 

- -  = besonders negativer Beitrag zum Umweltziel     - = negativer Beitrag zum Umweltziel 

+ + = besonders positiver Beitrag zum Umweltziel      + = positiver Beitrag zum Umweltziel 

o =  keine, neutrale oder vernachlässigbare Wirkung auf das Umweltziel 

Zusammenfassende Einschätzung des Maßnahmentyp Nr. 329 

Generelle Umweltauswirkungen: 

Keine Angaben möglich 
  

Natura 2000: 

Keine Angaben möglich 
 

 umweltneutral 

 



Anhang III 

Tabellen zu den Wirkungen der geplanten Maßnah-
mentypen in den relevanten Bearbeitungsgebieten 

Erstellt im Auftrag der 

Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft Ems 

Bearbeitung durch 

herne ● münchen ● hannover ● berlin 

Mainz ● Potsdam ● München 

Dezember 2015



Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet

Maßnahmentyp

324

A
la

rm
- 

un
d 

E
in

sa
tz

pl
an

un
g

Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope und 
Lebensstätten

o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt
o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
o �

Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o �

Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten ökologischen/ 
chemischen OW-Zustands o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands der 
Meeresgewässer o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o �

Schutz von Gebieten mit günstiger Klimawirkung
o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- und 
Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- 
und Bodendenkmälern sowie archäologischen 
Fundstellen 

o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten o �

Schutzgutbezogene 
Umweltziele

Beitrag zur
Erreichung 

des Umwelt-
ziels

Bearbeitungsgebiet: EMN_EMA (Ems-Ästuar)

Ems-Ästuar Seite 1
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Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet
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Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o + +++ o - o - o o o - o o o o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes + + ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o o ++ o ---- ---- --- --

++
-

-- - o o o o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope 
und Lebensstätten

+ + +++
+ 
-

---- -- --- -
+ 
-

+
--

- o o o o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt + + +++

+ 
-

---- -- --- -
+ 
-

+
--

- o o o o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
+ + o - -- - - o o o o o o o o �

Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen + ++ +++++

+ 
-

+ 
--

+ 
-

+ 
-

+ 
-

- - - o o o o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o + o o -- - - o o - o o o o o �

Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten 
ökologischen/ chemischen OW-Zustands o + ++ +

+
---

+
---

+
--

+
--

+++
+
--

+ 
-

o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands o + ++ +

+ 
-

+ 
-

+ 
-

+ o o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands 
der Meeresgewässer o + + + + + + + o o o o o o o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention + + +++++ + + + + + + o + o o o o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o o o o o o o o o o o o o o o �

Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung o + + o - o o o o o o o o o o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft o + +++ o - - - - o - o o o o o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- 
und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

+ + + +
++
-

++
-

++
-

++
-

++
++
-

+ o o o o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologischen Fundstellen 

+ o - - - - - - - - - o o o o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten + +

+ 
-

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o �

Bearbeitungsgebiet: EMN_UEM (Untere Ems)

Schutzgutbezogene 
Umweltziele

Maßnahmentypen

Beitrag zur
Erreichung 

des Umwelt-
ziels

Untere Ems Seite 1

Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan für den deutschen Anteil der FGE Ems
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Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet
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Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen + + + +++ ++ ++ + o o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o + o + - o - o o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes + + + +++ ++ ++ + o o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o o o + ---- -- - o o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope 
und Lebensstätten

+ +
+ 
-

+++
-

---- - - o o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt + +

+ 
-

+++
-

---- - - o o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
+ + - o -- o o o o �

Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen + ++

+ 
-

++
+ 
--

+ 
-

- o o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o + o -- -- o o o o �

Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten 
ökologischen/ chemischen OW-Zustands o + + ++

+
---

+
--

+ 
-

o o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands o + + ++

+ 
-

+ o o o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands 
der Meeresgewässer o + + + + + o o o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention + + + +++ + + + o o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o o o o o o o o o �

Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung o + o + - o o o o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft o + o + - - o o o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- 
und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

+ + +
+ 
-

++
-

++
-

+ o o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologischen Fundstellen 

+ o -
+ 
-

- - - o o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten + + +

+ 
-

++ ++ + o o �

Bearbeitungsgebiet: EMN_LED (Leda-Jümme)

Schutzgutbezogene 
Umweltziele

Maßnahmentypen

Beitrag zur
Erreichung 

des Umwelt-
ziels

Leda-Jümme Seite 1

Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan für den deutschen Anteil der FGE Ems
Anhang III



Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet
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Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen + + + + ++ + o + ++ + + +++ ++ ++ ++ ++ + o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o o o o o o o + +++ ++ o + - o o o - o o o o o o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes + + + + + o o + ++++ + + +++ ++ ++ ++ ++ + o o o o o o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o o o o o o o o ++ o o + ---- ---- -- -- - o o o o o o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope 
und Lebensstätten

+ + + o o + o + +++ +
+ 
-

+++
-

---- -- -
+
--

- o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt + + + o o + o + +++ +

+ 
-

+++
-

---- -- -
+
--

- o o o o o o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
+ + + o o o o + o + - o -- - o o o o o o o o o �

Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen + + + o o + o ++ +++++ +

+ 
-

++
+ 
--

+ 
-

+ 
-

- - o o o o o o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o o o o o o o + o + o -- -- - o - o o o o o o o �

Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten 
ökologischen/ chemischen OW-Zustands + o o o + + o + ++ + + ++

+
---

+
---

+
--

+
--

+ 
-

o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands + o o o + + o + ++ + + ++

+ 
-

+ 
-

+ o o o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands 
der Meeresgewässer o o o o + + o + + + + + + + + o o o o o o o o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention + + + o o o o + +++++ + + +++ + + + o + o o o o o o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o o o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o �

Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung o o o o o o o + + + o + - o o o o o o o o o o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft o o o o - o o + +++ + o + - - - - o o o o o o o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- 
und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

+ + + +
++
-

o o + + + +
+ 
-

++
-

++
-

++
-

++
-

+ o o o o o o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologischen Fundstellen 

+ + + o o o o o - + -
+ 
-

- - - - - o o o o o o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten + + + + ++ + o +

+ 
-

+ +
+ 
-

++ ++ ++ ++ + o o o o o o �

Bearbeitungsgebiet: EMS_HAS (Hase)

Schutzgutbezogene 
Umweltziele

Maßnahmentypen

Beitrag zur
Erreichung 

des Umwelt-
ziels

Hase Seite 1

Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan für den deutschen Anteil der FGE Ems
Anhang III



Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet
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Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen + + ++ + + + ++ ++ ++ + o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o o o o + o - - o - o o o o o o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes + + + o + + ++ ++ ++ + o o o o o o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o o o o o o ---- --- -- - o o o o o o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope 
und Lebensstätten

+ o o + +
+ 
-

---- --- - - o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt + o o + +

+ 
-

---- --- - - o o o o o o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
+ o o o + - -- - o o o o o o o o �

Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen + o o + ++

+ 
-

+ 
--

+ 
-

+ 
-

- o o o o o o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o o o o + o -- - o o o o o o o o �

Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten 
ökologischen/ chemischen OW-Zustands o o + + + +

+
---

+
--

+
--

+ 
-

o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands o o + + + +

+ 
-

+ 
-

+ o o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands 
der Meeresgewässer o o + + + + + + + o o o o o o o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention + o o o + + + + + + o o o o o o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o o o + o o o o o o o o o o o o �

Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung o o o o + o - o o o o o o o o o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft o o - o + o - - - o o o o o o o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- 
und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

+ +
++
-

o + +
++
-

++
-

++
-

+ o o o o o o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologischen Fundstellen 

+ o o o o - - - - - o o o o o o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten + + ++ + + + ++ ++ ++ + o o o o o o �

Bearbeitungsgebiet: EMS_EMN (Ems/Nordradde)

Schutzgutbezogene 
Umweltziele

Maßnahmentypen

Beitrag zur
Erreichung 

des Umwelt-
ziels

Ems/Nordradde Seite 1

Umweltbericht zur SUP zum HWRM-Plan für den deutschen Anteil der FGE Ems
Anhang III



Wirkungen der Maßnahmentypen auf die relevanten Umweltziele in einem Bearbeitungsgebiet
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Mensch/ menschliche
Gesundheit

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen + + + + +++ + ++ + o + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft o o o o ++ o o o o + +++ ++ o - o - o o o - o o o o o o o �

Gewährleistung eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes + + + + + + + o o + ++++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o o o o �

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Schaffung eines Biotopverbundes/ 
Durchgängigkeit von Fließgewässern o o o o o o o o o o ++ o o ---- ---- --- --

++
-

-- - o o o o o o o �

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen, ihrer 
Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope 
und Lebensstätten

+ + + + +++ o o + o + +++ +
+ 
-

---- -- --- -
+ 
-

+
--

- o o o o o o o �

Dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt + + + + +++ o o + o + +++ +

+ 
-

---- -- --- -
+ 
-

+
--

- o o o o o o o �

Boden

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
+ + + + o o o o o + o + - -- - - o o o o o o o o o o o �

Sicherung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen + + + + + o o + o ++ +++++ +

+ 
-

+ 
--

+ 
-

+ 
-

+ 
-

- - - o o o o o o o �

Gewährleistung einer forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzung o o o o o o o o o + o + o -- - - o o - o o o o o o o o �

Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser)

Erreichen  und erhalten eines guten 
ökologischen/ chemischen OW-Zustands + + o o ++ o + + o + ++ + +

+
---

+
---

+
--

+
--

+++
+
--

+ 
-

o o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten 
mengenmäßigen/ chemischen GW-Zustands + + o o + o + + o + ++ + +

+ 
-

+ 
-

+ 
-

+ o o o o o o o o o o �

Erreichen und erhalten eines guten Zustands 
der Meeresgewässer o o o o o o + + o + + + + + + + + o o o o o o o o o o �

Gewährleistung einer nachhaltigen 
Hochwasserretention + + + + ++ o o o o + +++++ + + + + + + + o + o o o o o o o �

Klima/ Luft

Verminderung von Treibhausgasemissionen 
o o o o o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o �

Schutz von Gebieten mit günstiger 
Klimawirkung o o o o o o o o o + + + o - o o o o o o o o o o o o o �

Landschaft

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft o o o o ++ o - o o + +++ + o - - - - o - o o o o o o o o �

Kultur- und sonstige Sachgüter

Erhalt oberirdisch gelegener Boden-, Kultur- 
und Baudenkmäler sowie von historischen 
Kulturlandschaften 

+ + + + + +
++
-

o o + + + +
++
-

++
-

++
-

++
-

++
++
-

+ o o o o o o o �

Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologischen Fundstellen 

+ + + + - o o o o o - + - - - - - - - - o o o o o o o �

Schutz von wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
erheblichen Sachwerten + + + + + + ++ + o +

+ 
-

+ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o o o o o o o �
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